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E-Mail: urszula.werner@weissenburg.de
Internet: http://www.weissenburg.de

Einladung

zur Sitzung des Ausschusses Fiir Bauwesen, Stadtentwicklung,
Stadtplanung und Umwelt

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Donnerstag, 02.07.2026, um 17:00 Uhr
findet im Sitzungssaal des Gotischen Rathauses

die Sitzung des Ausschusses fiir Bauwesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung
und Umwelt statt.

Hierzu lade ich Sie herzlich ein.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Anlage.

Im Falle Ihrer Verhinderung bitte ich Sie, die Verwaltung und Ihre Vertretung zu
benachrichtigen.

Mit freundlichen GrifRen

gez.
Eva Reichstadt
Oberbiirgermeisterin

Sitzung des Ausschusses fiir Bauwesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung und Umwelt am 02.07.2026 Seite 1 von 2

3



1.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Tagesordnung

Senat - 6ffentlich

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);

Anderung des Bebauungsplanes Nr. 36 der Stadt WeiRenburg i. Bay. fiir das
Gebiet ,An der Maxanlage” im Bereich der Grundstiicke Flur-Nrn. 1430 und 1445
sowie der Teilflache Flur-Nr. 1433, alle Gemarkung WeiRenburg, im
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB (Vorhaben Max Netter GmbH und
Sparkasse Mittelfranken-Siid Immobilien GmbH)

Abwdgung, Billigung des Deckblattentwurfes sowie Beschluss zur zweiten
Auslegung (§ 13 ai.V.m.§3 Abs.2und § 13 ai. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB)

Vorlage: SG 40.2/001/2026

Ersatzbeschaffung Mehrzwecktransporter SW 292 fiir den Bauhof
Auftragsvergabe Lieferung
Vorlage: SG 43.1/002/2026

Ausschuss (vorberatend) - 6ffentlich

Wildbadsaal AuRenaufzug
Vorstellung der Giberarbeiteten Planung und Kostenberechnung
Vorlage: SG 42/007/2026

Erweiterung Kindergarten An der Schniirleinsmihle
Vergabe Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten
Vorlage: SG 42/008/2026

Sanierung Geheimrat-Dr.-Dorfler-StralRe (Kanal- und Strafdenbau)
Auftragsvergabe Kanalbau, Stralsenbau, Erdarbeiten Beleuchtung, Vorbereitung
Breitband

Vorlage: SG 43/002/2026

Abwasseranlagen der Stadt WeilRenburg; Sanierung Mischwasserkanalisation und
Erneuerung Rezatverrohrung im OT Dettenheim

Auftragsvergabe Abfuhr und Entsorgung Aushubmaterial

Vorlage: SG 44/004/2026

Kanalsanierung im Ortsteil Heuberg
Auftragsvergabe Kanalbauarbeiten und Glasfaservorbereitung
Vorlage: SG 44/002/2026

Bekanntgaben - 6ffentlich
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TOPO 1.1

Beschlussvorlage WE |f3 ENBURG

SG 40.2/001/2026

in Bayern
Sachgebiet Berichter/in
SG40.2 Herr Linsenmeier
Beratung Datum Behandlung Zustandigkeit
Ausschuss fr Bauwesen, Stadtentwick- 02.07.2026 offentlich Entscheidung
lung, Stadtplanung und Umwelt (Senat)
Stadtrat 30.07.2026 offentlich Kenntnisnahme

Betreff

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);

Anderung des Bebauungsplanes Nr. 36 der Stadt Weienburg i. Bay. fiir das Gebiet
»An der Maxanlage,, im Bereich der Grundstiicke Flur-Nrn. 1430 und 1445 sowie der
Teilflache Flur-Nr. 1433, alle Gemarkung WeiRenburg, im beschleunigten Verfahren
nach § 13 a BauGB (Vorhaben Max Netter GmbH und Sparkasse Mittelfranken-Siid
Immobilien GmbH)

Abwagung, Billigung des Deckblattentwurfes sowie Beschluss zur zweiten
Auslegung (§ 13ai.V.m.§3 Abs.2und § 13 ai. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB)

Anlagen:

Abwdagungs- und Beschlusstabelle zum Planstand vom 31.03.2026
Deckblattentwurf i. d. F. vom 02.07.2026

Begriindung (Entwurf) i. d. F. vom 02.07.2026
Artenschutzrechtliche Relevanzabschatzung, Stand 17.06.2022
Schalltechnischer Bericht, Stand 25.03.2026

Zusatzlich einladen: - Herrn Mario Netter, Max Netter GmbH
- Herrn Bernd Beckstein, Sparkasse Mittelfranken-Siid
Immobilien GmbH

Verwaltungsbericht:

1. Einleitung

Der Senat fFiir Bauwesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung und Umwelt hat in seinen Sit-
zungen am 13.10.2022 (vgl. Vorlage SG 41/077/2022) sowie 07.11.2024 (vgl. Vorlage
SG 41/104/2024) beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 36 fir das Gebiet ,,An der Maxan-
lage" zu andern.
Das Stadtbauamt wurde beauftragt, zusammen mit den von den Firmen Max Netter
GmbH und Sparkasse Mittelfranken-Siid Immobilien GmbH beauftragten Stadtpla-
nungsbiiro TB Markert Stadtplaner * Landschaftsarchitekt PartG mbH auf Grundlage
des Bebauungskonzeptes mit Stand 16.10.2024 einen Deckblattvorentwurf zur Ande-
rung des Bebauungsplanes Nr. 36 auszuarbeiten.
AulRerdem wurde in dieser Sitzung beschlossen, dass die Anderung des Bebauungspla-
nes Nr. 36 im beschleunigten Verfahren gemaf3 § 13 a BauGB durchgefihrt wird und,
dass Fir die Bebauungsplananderung anschlielfend dann die frihzeitige Unterrichtung
und Erérterung nach § 13 ai. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB (Beteiligung der Offentlichkeit) und
§13ai.V.m. §4 Abs. 1 BauGB (Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentli-
cher Belange) durchzufiihren sind.
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Beschlussvorlage SG 40.2/001/2026

In der folgenden Zeit wurden vom Vorhabentrager die Planungen konkretisiert, auch
unter Betrachtung von (Bebauungs-)Varianten und Vorentwurfsunterlagen sowie das
erforderliche Immissionsschutzgutachten vom beauftragten Biiro ausgearbeitet.

Die frihzeitigen Beteiligungen wurden in der Zeit vom 20.04.2026 bis 20.05.2026 durch-
gefihrt.

Die friihzeitigen Beteiligungen haben nachfolgendes ergeben: Seitens der Offentlichkeit
sind keine Stellungnahmen eingegangen und seitens der betroffenen Behorden und
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind verschiedene Stellungnahmen eingegangen.

In Anlage zu dieser Sitzungsvorlage befindet sich eine tabellarische Ubersicht ,Abwé-
gungs- und Beschlussvorlage zum Planstand 31.03.2026", in der die abgegebenen Stel-
lungnahmen aufgefihrt sind (Spalten 1 und 2) und hierzu Abwagungs- und Beschluss-
vorschlage formuliert werden (Spalten 3 und 4).

Zusatzlich kann eine Erlduterung in der Sitzung stattfinden.

Ausgearbeitet wurde nun ein Deckblattentwurf zur Bebauungsplandnderung - unter
Beriicksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen sowie der vorzunehmenden
Abwigung erfolgten Erginzungen bzw. Anderungen. Der Deckblattentwurf trigt
nun das Fassungsdatum 02.07.2026.

2. Bebauungsplananderung

Das bereits detailliert ausgearbeitete Bebauungskonzept wurde in der Sitzung des Se-
nats fiir Bauwesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung und Umwelt vom 07.11.2024 bzw. in
der Sitzungsvorlage ausfihrlich dargelegt und im Nachgang mit den im Bebauungskon-
zept verzeichneten und weiteren blichen Festsetzungen, die bei der Stadt WeilRenburg
i. Bay. Anwendungen finden, zum Deckblattvorentwurf weiterbearbeitet.

Einarbeitung in den Deckblattentwurf wurde dann wie folgt vorgenommen, verwiesen
wird zusatzlich auf die Ausfiihrungen in der Abwagungs- und Beschlusstabelle:

Nachrichtliche Ubernahmen / Hinweise

Eingearbeitet wurden nachrichtliche Ubernahmen/Hinweise, insbesondere zu Telekom-
munikationslinien und wasserwirtschaftlichen Belangen (Uberflutung in Folge von Stark-
regen, Grundwasser — Schichtenwasser, Altlasten, vorsorgender Bodenschutz).

3. Beigefiigte Anlagen

Neben der Abwdgungs- und Beschlussvorlage ist der Deckblattentwurf mit Stand
02.07.2026 und die Begrindung (Stand 02.07.2026) mit den Fachgutachten in Anlage
beigefiigt.
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Beschlussvorlage SG 40.2/001/2026

4. Weiteres Vorgehen

Soweit mit der Uberarbeiteten Bebauungsplanung (Deckblattentwurf zum Bebauungs-
plan Nr. 1 in der Fassung vom 02.07.2026) Einverstandnis besteht, konnen dann die
formliche Beteiligung der Offentlichkeit nach § 13 ai. V. m. & 3 Abs. 2 BauGB und die
formliche Beteiligung der beriihrten Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belan-
genach§13ai.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB durchgefihrt werden.

Finanzielle Auswirkungen [lja X nein

Wenn ja, welche? [] einmalige Kosten
[] fFortlaufende Kosten

Veranschlagung im Haushalt 2026 bei Haushaltsstelle

Vorschlag zum Beschluss:

Im Rahmen des Verfahrens zur Anderung des Bebauungsplanes Nr. 36 der Stadt Wei-
Renburg i. Bay. werden die nachfolgenden Beschliisse gefasst:

1. Der Senat fiir Bauwesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung und Umwelt macht sich die
Inhalte der Abwagungs- und Beschlussvorlage, Planstand 31.03.2026 (vgl. Anlage), zu
Eigen.

2. Die in der Senatssitzung dariber hinaus beschlossenen Inhalte ergdnzen die Inhalte
der Abwéagungs- und Beschlussvorlage.

3. Fur die in der Senatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung ein
vollstandiger Deckblattentwurf ausgearbeitet. Der Senat fir Bauwesen, Stadtent-
wicklung, Stadtplanung und Umwelt billigt diese Fassung vom 02.07.2026. Die Ver-
waltung wird beauftragt, den Deckblattentwurf zum Bebauungsplan Nr. 36 ,,An der
Maxanlage” in der Fassung vom 02.07.2026 offentlich auszulegen (Beteiligung der
Offentlichkeit gemaR § 13 ai. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB) sowie die Stellungnahmen der
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange einzuholen (Beteiligung gemaf
§13ai.V.m. §4 Abs. 2 BauGB).
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TOPO 1.1

WEISENBURG

in Bayern

Anderung des Bebauungsplanes Nr. 36
der Stadt WeiRenburg i. Bay. fiir das Gebiet
»An der Maxanlage”

Behandlung der Einwendungen, Hinweise und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der
Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Behorden und Trager 6ffentlicher
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026 eingegangen sind

Fassung vom 17.06.2026

Stadt WeiRenburg i. Bay.

Stadtbauamt

Sachgebiet 40.2 — Stadtebaurecht, Stadtplanung (rechtlich)
Marktplatz 19

91781 Weillenburg i. Bay.



ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag
Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
1 Sg. 23 - Stadtische Liegenschaften - -
Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
2 Sg. 34 - StraBenverkehr 30.04.2026 - fristgerecht Keine Planinderungen oder Plan-
ergdanzung notwendig

Gegen die geplante Anderung des Bebauungsplanes Nr. 36 der Stadt WeiRenburg | Diese Feststellung wird zur Kenntnis genommen.
i.Bay. fiir das Gebiet ,An der Maxanlage" im Bereich der Grundstiicke Flur-Nrn. 1430
und 1445 sowie der Teilflache Flur-Nr. 1433, alle Gemarkung WeiRenburg, bestehen
aus verkehrsrechtlicher Sicht keine Einwande.

Es wird empfohlen, ausreichend Stellpldtze auf dem Grundstick zu errichten. Diese Empfehlung wird zur Kenntnis genommen. Die Anzahl der Stellplatze
richtet sich grundsdtzlich nach der im Jahr 2025 vom Stadtrat
verabschiedenden kommunalen Stellplatzsatzung. Im vom Bautrdger
verfolgten Bebauungskonzept wird die hier errechnete Anzahl Gberschritten.

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wie oben
ausgefiihrt eingeschitzt.

Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: FErledigungsvermerk SG 40.2:
3 Sg. 40.1 - Beitragswesen — —

Seite 2 von 21
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag
Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
4 Sg. 41.1 - Technische Bauaufsicht - -
Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
5 Sg. 43 - Tiefbau / Sg. 44 - Stadtentwasserung 18.05.2026 - Fristgerecht Keine Planinderungen oder Plan-

ergdanzung notwendig

Sachgebiet 43 - Tiefbau

Im Zuge der ErschlieBungsarbeiten ist der Gehweg in der Maxanlage im | Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, stehen dem stadtebaulichen
Zufahrtsbereich des Erschliefungsgebietes zu ertiichtigen. Das vorhandene | Grundkonzept nicht entgegen und sind auf Ebene der privaten
Gehwegpflaster ist auszubauen und durch farbige Pflastersteine (Farbe: Jura, Fa. | ErschlieBungsmaBnahme bzw. des Baugenehmigungsverfahrens zu
Lithon Gunzenhausen, 10 cm dick, senkrecht zur Fahrtrichtung) mit einer | bericksichtigen.

unterseitigen Profilierung auf Drainbetonschicht (10 cm) zu ersetzen.
Die Kosten sind vom Veranlasser zu tragen.

Sg. 44 - Stadtentwdsserung

Es bestehen keine Einwéande. Die Feststellungen, dass keine Einwande bestehen und, dass die
Bereits mit Stellungnahme vom 12.10.2022, Az. Sachgebiet 43/44, La/Gl, wurden | Anforderungen eingearbeitet sind, werden zur Kenntnis genommen.
frihzeitig die Anforderungen fir die Gebietsentwdsserung genannt, welche
zwischenzeitlich konkretisiert wurden und nun im Bebauungsplanvorentwurf
eingearbeitet sind.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wie oben
ausgefiihrt eingeschadtzt.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

9

Amt fiir Digitalisierung, Breitband und Vermessung Schwabach -
AuBenstelle WeiRenburg

27.04.2026 - fristgerecht

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
6 Sg. 43.1 - Bau- und Griinpflegebetrieb - -

Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
7 Sg. 46 - Klimaschutzmanagement - -

Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
8 Stadtwerke WeiRenburg GmbH - -

Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: FErledigungsvermerk SG 40.2:

Keine Planinderungen oder
ergdanzung notwendig

Plan-

Gegen die o.a.
Digitalisierung,

Planungen bestehen keine Einwande. Die Belange des Amtes Ffir
Breitband und Vermessung Schwabach, AuRenstelle Weilenburg

i. Bay. werden nicht berihrt.

Die Vergabe und Mitteilung der StraBennamen und Hausnummern sollte rechtzeitig
erfolgen, um die kataster- und grundbuchrechtlichen Eintragungen effizient und
zUigig durchfihren zu kénnen.

Die Feststellungen, dass gegen die Planungen keine Einwande bestehen und
die Belange des Amtes Ffir Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Schwabach, AuRenstelle Weilsenburg i. Bay., nicht berihrt werden, werden

zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf den weiteren Planungs-

ebenen beachtet.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag
Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
10 Bayerisches Landesamt Ffiir Denkmalpflege - Referat B Q - | -— -—
Bauleitplanung
Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
11 Bund Naturschutz in Bayern e. V. - Ortsgruppe - -
Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:

12 Deutsche Telekom Technik GmbH

06.05.2026 - fristgerecht Erganzung der Nachrichtlichen
Ubernahme im Planteil unter Nr. 8
sowie in der Begriindung unter

A.6.10.3

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentiimerin und Nutzungsberechtigtei.S.v.§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmachtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g.

Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus
beigefligtem Plan ersichtlich sind.

Wir bitten Sie, die Ihnen Gberlassene(n) Planunterlage(n) nur fiir interne Zwecke zu
benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben.

Die Hinweise zum Bestand und zum Ausbau von Telekommunikationsanlagen
genommen dem stadte-
baulichen Konzept nicht entgegen. Die genannten Hinweise sind vom
Bauherrn im Rahmen der weiteren Planung bzw. der Bauausfiihrung zu
bericksichtigen.

werden zur Kenntnis und stehen
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme

Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien missen weiterhin
gewshrleistet bleiben.

Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen
Telekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass diese
Telekommunikationslinien nicht verandert oder verlegt werden missen.

Zur Versorgung des Planbereichs, mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die
Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und
auBerhalb des Plangebiets erforderlich.

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen
bekannten MaRnahmen Dritter im Planbereich stattfinden werden.

Fir den sowie die
Koordinierung mit dem StraBenbau und den BaumaBnahmen der anderen
Leitungstrager notwendig, Beginn Ablauf  der
ErschlieBungsmalnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik
GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so friith wie moglich, mindestens 3
Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes

ist es dass und

Wir bitten Folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:

In allen StraRen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
Leitungszone Breite von ca. 0,3 m fir die Unterbringung der
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.

in einer

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bdume, unterirdische
Leitungen und Kanale" der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen,
Ausgabe 2013; insbesondere Abschnitt 6, Wir bitten
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und
Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.

siehe zu beachten.

Im Deckblattentwurf sowie im Entwurf der Begrindung wurde die bereits
eingetragene nachrichtliche Ubernahme wie Folgt gedndert:

In allen StralBen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen
mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m fir die Unterbringung der
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt (ber
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen” der
Forschungsgesellschaft Ffiir StraBen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013;
siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Durch die Baumpflanzungen
dirfen der Bau, die Unterhaltung und  Erweiterung  der
Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme

Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Im Fall, dass im Baugebiet Verkehrsflachen als nicht &ffentliche Verkehrswege
gewidmet werden, aber diese Flachen zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke
mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfiigung stehen miissen, bitte wir Sie zur
Sicherung der Telekommunikationsversorgung, das jeweilige Grundstiick bzw. die
jeweilige Flache nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten
der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn als zu belastende Flache festzusetzen.

Diese Kennzeichnung allein begriindet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung
jedoch noch nicht.

Deshalb muss in einem zweiten Schritt die Eintragung einer beschrankten
personlichen Dienstbarkeit im Grundbuch mit folgendem Wortlaut:

"Beschrankte personliche Dienstbarkeit fiir die Telekom Deutschland GmbH, Bonn,
bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Anderung und Unterhaltung von
Telekommunikationslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschrankung." erfolgen.

Mit Bezug auf das DigiNetzG bitten wir Sie, mégliche Zuzahlungen oder Ubernahmen
fir Tiefbauarbeiten, oder Koordinierungs-
moglichkeiten mit weiteren Spartentrdgern, fiir das geplante Neubaugebiet, zu
prifen und uns diesbeziglich hieriiber friihzeitig zu Informieren.

vorhandene Leerrohrsysteme

Wir bitten um schriftliche Postfach:

T NL Sued PTI 13 BB1@telekom.de

Stellungnahme  an unser

Bei Planungsadnderungen bitten wir Sie uns erneut rechtzeitig zu beteiligen.

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen und findet Beriicksichtigung.
Um die Versorgung mit Telekommunikationslinien sicherzustellen wurde
bereits eine entsprechende Festsetzung ausgearbeitet und in den
Deckblattvorentwurf bzw. in die Begriindung (Vorentwurf) eingearbeitet;
verwiesen wird auf die zeichnerische Darlegung, auf die Festsetzung in Ziffer
7.1 im Planteil und auf Ziffer A.6.9 in der Begriindung (Vorentwurf).

Die Festsetzung im Bebauungsplan erfolgt zugunsten der Ver- und
Entsorgungstrdger. Die Telekom Deutschland GmbH mit ihren
Telekommunikationsleitungen zahlt hierzu.

Der Hinweis steht dem stddtebaulichen Grundkonzept nicht entgegen, wird
zur Kenntnis genommen und ist im Rahmen der ErschlieBungsplanung zu
bericksichtigen.

Die Deutsche Telekom wird im gewohnten Umfang am weiteren Verfahren
beteiligt.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, wie oben aufgefiihrt

eingeschitzt und insbesondere wie folgt beriicksichtigt:

- In den Deckblattentwurf sowie in die Begriindung (Entwurf) wurde
die oben beschriebene nachrichtliche Ubernahme ,Schutz von
Versorgungsleitungen” entsprechend eingearbeitet.

- In den Deckblattvorentwurf sowie in die Begriindung (Vorentwurf)
war bereits die Festsetzung ,Geh-, Fahr- und Leitungsrecht”
eingearbeitet und findet sich auch in der Entwurfsunterlage.

Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
13 Freiwillige Feuerwehr Weienburg i. Bay. 21.04.2026 - fristgerecht Keine Plananderungen oder Plan-

ergdanzung notwendig

Sollte die Strecke zwischen der Feuerwehr Bewegungsflache (westlich Haus 7) zum
nadchstgelegenen Hydranten auf der 6ffentlichen StralRe groRer als 80 m sein, so ist
ein zusatzlicher Hydrant an der vorgenannten Bewegungsflache einzuplanen (mind.
DN 80).

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, steht dem stddtebaulichen
Grundkonzept nicht entgegen und ist auf Ebene der weiteren
Planungen (Planung der privaten ErschlieBungsanlage) ndher zu betrachten.
Das Biiro TB MARKERT Stadtplaner, Landschaftsarchitekten hat die Thematik
bereits vorab betrachtet: Von den nachstgelegenen Hydraten (Maxanlage)
bis zur genannten Feuerwehr Bewegungsfldche liegt eine Entfernung von ca.
120 Metern vor, sodass entsprechende Veranlassung erfolgen muss.

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wie oben
ausgefiihrt eingeschatzt.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag
Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
14 Vodafone Kabel Deutschland - Niederlassung Niirnberg 19.05.2026 - Fristgerecht Keine Plandnderungen oder Plan-

erganzung notwendig

Aktenzeichen: Stellungnahme Nr.S01466196

Wir bedanken uns fir lhr Schreiben vom 15.04.2026.

Bei der von lhnen eingereichten Planung haben wir keine Einwdnde. Neu- oder
Mitverlegungen sind nicht geplant. Im Planbereich befinden sich
Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Wir weisen darauf hin, dass
unsere Anlagen bei der Bauausfiihrung zu schiitzen bzw. zu sichern sind, nicht
tiberbaut und vorhandene Uberdeckungen nicht verringert werden diirfen.

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer
Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, bendtigen wir mindestens drei
Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDR-S-Bayern.de@vodafone.com, um eine
Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten
durchfiihren zu kénnen.

In diesem Zusammenhang weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass die zustdndige
Vodafone-Gesellschaft(en) erforderliche Umverlegungen ihrer vorhandenen
Telekommunikationslinien (TK-Linien) grundsatzlich durch ein von ihr beauftragtes
Tiefbauunternehmen auf eigene Kosten bewirkt (§ 130 Absatz 3
Telekommunikationsgesetz [TKG]), unabhdngig davon, ob der Wegebaulasttrdager
bereits Tiefbauunternehmen in o.g. Vorhaben - insbesondere im Rahmen einer
Offentlichen Ausschreibung — beauftragt hat.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und stehen dem stddte-
baulichen Konzept nicht entgegen. Die genannten Hinweise sind vom
Bauherrn im Rahmen der weiteren Planung (Planung der privaten
ErschlieBungsanlage) bzw. bei der Bauausfiihrung zu bericksichtigen.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Hierfir ist die Einrdumung eines Bauzeitfensters notwendig, das der
Wegebaulasttrager und/oder sein beauftragtes Tiefbauunternehmen bzw.
Planungsbiiro bei der Planung des 0.g. Vorhabens zu beriicksichtigen und auf Antrag
der zustandigen Vodafone-Gesellschaft(en) ihr zu gewdhren und mit ihr abzustimmen
hat.

OrdnungsgemaR erfolgte Baubeschreibungen bzw. Erlduterungen zur Ausschreibung
des Wegebaulasttragers beriicksichtigen derartige Verzdogerungen, sodass
Bauunternehmen und Planungsbiiros damit zu rechnen haben.

Hierdurch entstehende Kosten und Ausfiihrungszeitverldngerungen sowie
Behinderungen missen deshalb bereits vorab bei der Einheitspreisbestimmung und
der Festlegung der Ausfiihrungszeiten vom Bauunternehmen bzw. Planungsbiiro
bericksichtigt werden.

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausfiihrenden Tiefbauunternehmen
anzufordern.

Unsere kostenlosen Planauskinfte sind erreichbar via Internet iber die Seite:
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskiinfte einholen.

Bitte beachten Sie:

Es missen aktuell immer zwei Planauskiinfte fir Bestandsnetz der Vodafone
Deutschland GmbH / Vodafone GmbH und Vodafone West GmbH angefordert
werden.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Aktenzeichen: Stellungnahme Nr.S01466197

Wir bedanken uns fir lhr Schreiben vom 15.04.2026.

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. | Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und stehen dem stadte-
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend lhrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei | baulichen Konzept nicht entgegen. Die genannten Hinweise sind vom
Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: Bauherrn im Rahmen der weiteren Planung (Planung der privaten
ErschlieBungsanlage) bzw. bei der Bauausfiihrung zu bericksichtigen.
Vodafone GmbH
Neubaugebiete KMU
Stdwestpark 15
90449 Niirnberg

Neubaugebiete.de@vodafone.com
Bitte legen Sie einen ErschlieBungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausfiihrenden Tiefbauunternehmen
anzufordern.

Unsere kostenlosen Planauskinfte sind erreichbar via Internet iber die Seite:
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskiinfte einholen.

Bitte beachten Sie:

Es missen aktuell immer zwei Planauskiinfte fir Bestandsnetz der Vodafone
Deutschland GmbH / Vodafone GmbH und Vodafone West GmbH angefordert
werden.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme

Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und die vorgetragenen
Punkte wie oben aufgeFiihrt beriicksichtigt.

Behérde bzw. TOB:
Landratsamt WeiRenburg-Gunzenhausen, Untere
Immissionsschutzbehorde

Nr. TOB-Liste:
15

Posteingang:

13.05.2026 - fristgerecht

Erledigungsvermerk SG 40.2:
Keine Planidnderungen oder Plan-
ergdanzung notwendig

Formblatt, Beteiligung der Beh6rden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange”

2.1 Keine AuRerung

2.5 Sonstige Fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zu-
stiandigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Be-
griindung und ggf. Rechtsgrundlage

Die dargestellten aktiven und passiven SchallschutzmaBnahmen erscheinen geeignet,
um gesunde Wohnverhéltnisse hinreichend sicher zu gewaéhrleisten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Beachtung und Umsetzung der einschldgigen
DIN-Normen und VDI-Richtlinien (z. B. in Form eines Larmschutznachweises) eine
Planleistung darstellen, die in der Eigenverantwortung von Planer und Bauherren
liegt. Eine Priifung durch die Untere Immissionsschutzbehdrde wird in der Regel nicht
vorgenommen.

Die Feststellung, dass keine AuRerung zum Verfahren erfolgt, wird zur
Kenntnis genommen.

Diese Feststellung wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Planteil des Bebauungsplanes
wird unter Nr. 10 Immissionsschutz, genauer Nr. 10.7, festgesetzt, dass der
Nachweis des Schallschutzes durch ein qualifiziertes Fachbiro zu erstellen
und Rahmen des Baugenehmigungs- Genehmigungs-
freistellungsverfahrens vorzulegen ist.

im bzw.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wie oben
ausgefiihrt eingeschatzt.
Nr. TOB-Liste: Behdrde bzw. TOB: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
16 Landratsamt Weienburg - Gunzenhausen, Untere Naturschutz- | 18.05.2026 - Fristgerecht Keine Planidnderungen oder Plan-
behorde ergdanzung notwendig

Gegen o. g. Verfahren bestehen keine Einwdnde.

Die Feststellung, dass von der unteren Naturschutzbehoérde keine Einwdnde
zum Verfahren bestehen, wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr. TOB-Liste: Behdrde bzw. TOB:
17 Regierung von Mittelfranken - Hohere Landesplanungsbehdrde

Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
12.05.2026 - fristgerecht Keine Plananderungen oder Plan-
erganzung notwendig

Die Stadt WeiRenburg i. Bay. Beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 36 ,An der
Maxanlage” zu andern, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die
Schaffung einer Wohnbebauung auf dem ehemaligen Gartnerei-Geldande ,Bauer” zu
schaffen. Der Bebauungsplan ist gemaR § 8 Abs.2 BauGB aus dem rechtswirksamen
Flachennutzungsplan entwickelt, der das Plangebiet (ca. 0,5 ha) als Wohnbaufldche
darstellt.

Das 0.g. Vorhaben steht mit dem Ziel 3.2 des Landesentwicklungsprogrammes Bayern
in Einklang, wonach in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potentiale der

Diese Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Feststellungen, dass das Vorhaben mit dem Ziel 3.2 des
Landesentwicklungsprogrammes Bayern in  Einklang steht und
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme

Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Innenentwicklung vorrangig zu nutzen sind. Einwendungen aus landesplanerischer
Sicht werden gegen die Anderung des Bebauungsplanes nicht erhoben.

Einwendungen aus landesplanerischer Sicht nicht erhoben werden, werden
zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr. TOB-Liste: Behdrde bzw. TOB:
18 Regionaler Planungsverband Westmittelfranken

Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
30.04.2026 - Fristgerecht Keine Planidnderungen oder Plan-
ergdanzung notwendig

Aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes werden gegen das oben genannte
Vorhaben keine Einwendungen erhoben. Das Vorhaben steht im Zeichen der
Nachverdichtung und Innenentwicklung und wird daher von regionalplanerischer
Seite aus begriRt.

Die Feststellung, dass keine Einwendungen erhoben werden und das
Vorhaben aus regionalplanerischer Sicht aus begriiRt wird, wird zur Kenntnis
genommen.

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr. TOB-Liste: Sonstige:
19 Stadtheimatpfleger Helmuth Richter

Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag
Nr. TOB-Liste: Sonstige: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
20 Umweltbeirat der GroBen Kreisstadt WeiBenburg i. Bay. 19.05.2026 - Fristgerecht Keine Plandnderungen oder Plan-

erganzung notwendig

Der Umweltbeirat der Stadt WeiRenburg hat keine Einwidnde gegen die Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 36, sofern die Hinweise der naturschutzfachlichen
Relevanzabschitzung des Gutachterbiiros OkoloG und der schalltechnische Bericht
der akustik/bauphysik consultants Beriicksichtigung finden.

Diese Feststellung wird zur Kenntnis genommen. Die aufgefiihrten
Thematiken sind im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr. TOB-Liste: Behérde bzw. TOB:
21 Wasserwirtschaftsamt Ansbach

Posteingang:

19.05.2026 - fristgerecht

Erledigungsvermerk SG 40.2:

Erginzung der Hinweise im Planteil
unter Nrn. 4, 5, 6 und 7 sowie in der
Begriindung unter A.6.15.2 und
A.6.15.3

Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach nimmt im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung
Triger Offentlicher Belange nach §4 Abs. 1 BauGB zur Anderung des o.g.
Bebauungsplan wie folgt Stellung:

Trager der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 3 BauGB): Grole Kreisstadt WeilRenburg
Vorhaben: Anderung Bebauungsplan Nr. 36

Frist fir die Stellungnahme: 20.05.2026

Trager offentlicher Belange:

Wasserwirtschaftsamt Ansbach

DirrnerstraRe 2

91522 Ansbach
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme

Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Tel.0981/9503-0

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund Ffachgesetzlicher
Regelungen, die im Regelfall in der Abwdgung nicht (iberwunden werden
kénnen:

Nicht relevant

Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1
Abs. 4 BauGB auslésen:

Nicht relevant

Beabsichtigte eigene Planungen und MalRnahmen, die den o.g. Plan berihren
kénnen mit Angabe des Sachstandes:

Nicht relevant

Rechtliche und Fachliche Hinweise und Empfehlungen:
Uberflutungen in Folge von Starkregen

Der natirliche Ablauf wild abfliefenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines
tiefer liegenden Grundstiicks verstarkt oder auf andere Weise verandert werden
(§ 37 Abs. 1 WHG). Im Plangebiet ist nach der HiOS-Karte (Hinweiskarte

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. Im Deckblattentwurf sowie
im Entwurf der Begrindung wurde dieser Hinweis wie Folgt aufgenommen:
Infolge von Starkregenereignissen kénnen im siidlichen Anderungsbereich
Uberflutungen auftreten. Um Schéden zu vermeiden, sind bauliche
VorsorgemalBnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflichlich
abflieBendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine
Sockelhéhe von mindestens 25 cm (ber Geldnde wird empfohlen.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behorden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme

Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Oberflachenabfluss und Sturzflut) im sidlichen Bereich eine Geldndesenke mit
potentiellen Aufstaubereich eingezeichnet.
Infolge von Starkregenereignissen konnen im gekennzeichneten Bereich des

Gelandesenken und potentielle Aufstaubereiche

[l Geiargesenken und Aufstaubersiche

Gewasserflacher

Abbildung: Luftbildausschnitt Planbereich mit potenziellem Aufstaubereich; Datenquelle: Bayeri-
sches Landesamt fir Umwelt; Hintergrundluftbild: Bayerische Vermessungsverwaltung

Bebauungsplans Uberflutungen auftreten. Um Schidden zu vermeiden, sind
bauliche VorsorgemalRnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberfldchlich
abflieRendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine
Sockelhéhe von mindestens 25 cm Giber Geldande wird empfohlen.

Kellerfenster sowie Kellereingangstiren sollten wasserdicht und / oder mit
Aufkantungen, z. B. vor Lichtschdchten, ausgefiihrt werden. Der Abschluss einer
Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

4.2 Grundwasser und Grundwasserflurabstand

Amtliche Grundwasserstdnde im Plangebiet sind nicht bekannt. Sollte bei der
ErschlieBung und Bebauung Grundwasser angeschnitten werden, so ist bereits

Kellerfenster sowie Kellereingangstiiren sollten wasserdicht und / oder mit
Aufkantungen, z. B. vor Lichtschidchten, ausgefiihrt werden. Der Abschluss
einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. Im Deckblattentwurf sowie
im Entwurf der Begrindung wurde dieser Hinweis wie Folgt aufgenommen:
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme

Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

4.3

4.4

fir eine voribergehende Ableitung eine wasserrechtliche Erlaubnis zu
beantragen. Das standige Ableiten von Grund-, Schicht und Quellwasser iber das
Kanalnetzist verboten. Dies muss im Interesse des Betriebs der Kldranlage sowie
zur Vermeidung einer erhohten Abwasserabgabe ausgeschlossen werden.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung wird durch die Stadtwerke WeiRenburg sichergestellt.

Abwasserentsorgung (§§48 und 54ff. WHG)

Niederschlagswasserbeseitigung:

Das vorgelegte Konzept in der Nachrichtlichen Ubernahme/Hinweise sieht vor,
die Abwasserbeseitigung im Trennsystem herzustellen. Des Weiteren sollen
Stellplatze, Stellfldchen, deren Zufahrten und Zugdnge mdglichst mit
wasserdurchlassigen Beldgen hergestellt werden. Auflerdem soll durch
Regenwasserzisternen das Niederschlagswasser zurlickgehalten werden und
der Brauchwassernutzung dienen. Dieser Umgang mit Niederschlagswasser im
Bereich des Planumgriffes werden aus wasserwirtschaftlicher Sicht begriRt.

Kommunale Abwasserentsorgung
Das im Planumgriff zusédtzlich anfallende hadusliche Schmutzwasser kann Gber die
Klaranlage Weillenburg gereinigt werden.

Sollte bei der ErschlieBung und Bebauung Grundwasser angeschnitten
werden, so st bereits fiir eine voribergehende Ableitung eine
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Das stindige Ableiten von
Grund-, Schicht-, und Quellwasser lber das Kanalnetz ist verboten.

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen, die Stadtwerke WeiRenburg
GmbH wurde als von der Planung betroffener Versorger am Verfahren
beteiligt.

Die Feststellungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme

Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

4.5

4.6

Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) (§ 2 Abs. 5 BBodSchG),
Verdachtsfldchen (§ 2 Abs. 4 BBodSchG), Altlastenverdachtige Flachen (§ 2 Abs.
6 BBodSchG)

Dem WWA Ansbach liegen - nach interner Uberpriifung des Flichenumgriffs -
keine Informationen lber Altlasten bzw. zu einer schéadlichen
Bodenveranderung vor.

Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffalligkeiten des
Bodens festgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder
Altlast hindeuten, ist unverziglich die zustdndige Bodenschutzbehérde
(Kreisverwaltungsbehoérde/Landratsamt WUG) zu benachrichtigen
(Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).

Vorsorgender Bodenschutz

Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. Wiederverwendung
von Bodenmaterial innerhalb der Baufliche. Wir empfehlen eine
Bodenkundliche Baubegleitung fiir BaumaRnahmen ab 3.000 m2 nach DIN
19639.

Bei Uberschiissigem Aushubmaterial sind abhdngig vom jeweiligen
Entsorgungsweg die rechtlichen und technischen Anforderungen maRgeblich.
Die Versiegelung von Flachen ist auf ein Mindestmal? zu beschrdnken.

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. Im Deckblattentwurf sowie
im Entwurf der Begriindung wurde der Hinweis wie Folgt aufgenommen:
Dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach liegen — nach interner Uberpriifung des
Flachenumagriffs - keine Informationen (ber Altlasten bzw. zu einer
schéddlichen Bodenverédnderung vor.

Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffélligkeiten
des Bodens festgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenverdnderung
oder Altlast hindeuten, ist unverziiglich die zustindige Bodenschutzbehdrde
des Landratsamtes WeilSenburg-Gunzenhausen zu benachrichtigen.

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. Im Deckblattentwurf sowie
im Entwurf der Begrindung wurde der Hinweis wie Folgt aufgenommen:
Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. Wiederverwendung
von Bodenmaterial innerhalb der Baufliche. Empfohlen wird eine
Bodenkundliche Baubegleitung fir Baumallnahmen ab 3.000 m? nach DIN
19639.

Bei (berschiissigem Aushubmaterial sind abhdngig vom jeweiligen
Entsorgungsweg die rechtlichen und technischen Anforderungen
malgeblich. Die Versiegelung von Flichen ist auf ein Mindestmall zu
beschranken.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET »AN DER MAXANLAGE"

Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme

Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

5. Zusammenfassung

Gegen die 0.g. Anderung des Bebauungsplanes bestehen keine grundlegenden
wasserwirtschaftlichen Bedenken, wenn obige Ausfiihrungen beriicksichtigt
werden.

Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, wie oben aufgeFfiihrt,
eingeschdtzt und insbesondere wie folgt beriicksichtigt:

Unter Nachrichtliche Ubernahmen / Hinweise wurden entsprechend
- zu Uberflutungen in Folge von Starkregen
- zu Grundwasser / Schichtwasser
- zu Altlasten sowie
- zum vorsorgenden Bodenschutz
eingearbeitet.
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ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 36 DER STADT WEIRENBURG I. BAY. FUR DAS GEBIET ,AN DER MAXANLAGE"
Behandlung der Einwendungen und Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sonstiger Dritter sowie der
Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 20.05.2026

Stellungnahme Erlduterung der Verwaltung mit Beschlussvorschlag

Nr.: Offentlichkeit: Posteingang: Erledigungsvermerk SG 40.2:
6
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A ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN gu NUTZUNGSSCHABLONEN
U T [ | B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB
“ 467 V ‘ 1469/1 |
. - " und Art. 81 BayBO
| Nummerierung der Baufenster | Art der baulichen Nutzung Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 9 BauGB y
L 1467/1 |
max. zukiinftige Geldndeoberkante (GOK) (in meter iber NHN) ; 1. Dachgestaltung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
| max. Zahl der Voligeschosse |~ "\, - bgzw. Firsthohe (WH bz&/. FHﬁ i Vioter dbor ma. Gelandecberkante) 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB) 11.1 Die Dachform sowie die Dachneigung der Hauptgebaude werden in der jeweiligen Nutzungsschablone
. 1.1 Es wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Fur Carports, Nebengebaude und untergeordnete Dacher an Hauptgebauden, z.B. Terras-
4200 — lissioe B ) lssioer Haust ausnahmsweise zulassigen Nutzungen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe sowie senltberdachungen sind Flachdacher und Pultdacher zuldssig. Auf Festsetzung 8.1 zur Dachbegri-
- zUlassige bauweise, zulassiger Maustyp | pachform (SD = Satteldach) und -neigung Tankstellen — werden als unzulassig festgesetzt. (§ 1 Abs. 6 BauNVO) nung wird verwiesen.
max. zuldssige Grundflache (inmz)
MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB) 11.2 Dachaufbauten und Zwerchgiebel: Zwerchgiebel und Zwerchhiuser sowie Dachaufbauten in Form von
2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet wird eine maximal zulassige Grundflache von 1.440 m? festgesetzt. Zusatzlich Gauben sind als untergeordnete Elemente des Hauptdaches bei Satteldachern zulassig. Die Breite der
" WA 9 WA 3 WA 4 WA dirfen Terrassen mit einer Grundflache von bis zu 15 m? die zuladssige Grundflache tberschreiten. Die ein- Dachaufbauten darf insgesamt ein Drittel der Dachlange nicht tberschreiten. Je Gebaude sowie fur
zelnen maximalen Grundflachen ergeben sich aus der Nutzungsschablone. aneinandergebaute Gebaude ist nur eine Gaubenform zulassig.
GOK 428,3 GOK 428,3 GOK 428,3 GOK 428,3 2.2 Durch Carportanlagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 11.3 Dacheinschnitte sind unzulassig.
MEG* 1 wheo  MES* | “WH 60 MEC+ | wH 60 MEC* 1 \wH 6,0 sowie Gemeinschaftsanlagen darf die zulissige Grundfiiche tberschritten werden, maximal jedoch bis zu
1402 0G+DG)| 10,0 0G+DG)| -, 10.0 OG+DG)| gy g5 OG+DG) gy g5 einer Gesamtgrundflache von maximal 2.500 Mz, ’ 1.4 Solaranlagen auf D&chern sollen sich in der Form und der Anordnung an der Form des Daches
D orientieren. Sie sind in der Ebene der Dachhaut bzw. alternativ in der Neigung des Daches auf der
O’ H O, H ) ED o o o’ o o . i i i i ili i i H . . .
GR 450 | SD 35°-42° GR 300 | SD 35° 42° Cc;R 160 SD 35°- 42 oR 150 SD 35°- 42 23 Das MaR der baulichen Nutzung ergibt sich aus der jeweiligen Nutzungsschablone und wird bestimmt durch Dacheindeckung (ohne Aufstédnderungen) einzubauen
- Die maximal zuléssige Anzahl an Vollgeschossen (3 Vollgeschosse, EG + OG + DG) 11.5 Allgemein zuléssig sind Dacheindeckungen in roten, rotbraunen sowie grauen Farbténen. Die duRere
) Die maximale Gelandeoberkante in Meter iiber NHN Dachhaut der Hauptgebaude mit Satteldachern ist mit Ziegeln (z.B. Biber oder Pfannen) herzustellen.
5 WA 6 WA 7 WA - Die maximale Wandhohe (WH) und Firsthéhe (FH) bezogen auf die maximale Gebdudeoberkante. 12. Fassaden (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Untergeordnete Bauteile, die diese Hohe Uberschreiten, sind zulassig. 12.1 Nicht zugelassen fur Aukenwande sind: Glanzender Putz, andere glanzende Materialien, Fliesen oder
GOK 428,5 GOK 428,7 GOK 428,8 - .. « . . . Plattenverkleidungen, Asbestzementverkleidungen.
géESDJ'G) WH 6,0 I(!((;EEDJ'G WH 6,0 géESD+G WH 6,0 3. tl::r:b(%gb:gg C:r;\:lrr\dzs;uBcakuséIg;:hen, Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB) sowie Abstandsfla Fur die Farbgebung der Fassaden nicht zugelassen sind: Metallische Farben, gldnzende und grell
FH 9,5 ) FH 9,5 ) FH 9,5 ' ' leuchtende Farben, reine, unvermischte, intensive Farbténe.
H 3.1 Es wird eine offene Bauweise gemal § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Die zuldssige Bauweise (Hausfor- Zugelassen fiir die AuRenwande sind: Holz, geputztes oder geschlammtes Mauerwerk, Glas.
GROé10 SD 35°- 42° GORE120 SD 35°- 42° GORE120 SD 35°- 42° men) ergibt sich aus der jeweiligen Nutzungsschablone Zugelassen fiir die Farbgebung sind: Pastellténe, erdfarbene Toéne, gebrochene Weiliténe
3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet wird die Uberbaubare Flache mittels Baugrenzen nach § 23 Abs. 1 BauNVO 13. Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
festgesetzt. Ein Ubertreten der Baugrenzen um bis zu 1,5 m durch untergeordnete Bauteile im Sinne des o ) } } o ) }
. Art. 6 Abs. 6 BayBO, wird nach § 23 Abs. 3 BauNVO als zulassig festgesetzt. Auch Terrassen diirfen bis zu 13.1 Als Einfriedungen sind Mauern, Dammschittungen, Erdwalle, Steinkdrbe oder sonstige Auffiillungen
ERLAUTERUNG (ohne MaBstab) einer Grundflache von 10 m? aufierhalb der Baugrenzen liegen. sowie geschlossen wirkende Zaune nicht zulassig. Alle Einfriedungen sind mit einem 10 cm hohen Ab-
. stand vom Boden zu gestalten, um ein Wandern von Kleintieren zu erméglichen.
3.3 Zwischen den kinftigen Geb&uden im Anderungsbereich (Baufenster 1 bis 7) gelten die durch Baugrenzen
zulassige Dachform: Satteldach festgesetzten Absténde; dartiber hinaus bleiben die Abstandsflachenregelungen des Art. 6 der Bayerischen 13.2 An der duReren Grenze des Geltungsbereichs zu den Nachbargrundstiicken dirfen Einfriedungen eine
) Bauordnung (BayBO) unberihrt. Ebenso sind die Vorgaben des baulichen Brandschutzes im gesamten An- Héhe von 2 m nicht Gberschreiten.
o maximale Firsthéhe derungsbereich nach den Vorschriften der BayBO einzuhalten. Innerhalb des Geltungsbereichs dirfen Einfriedungen eine Héhe von 1,2 m nicht Gberschreiten. Zu-
. satzlich sind im Bereich von Terrassen, die an ein Hauptgebaude anschliel3en, Sichtschutzzdune bis
Dachneigung 35° - 42° Stellpldatze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) zu 2 m Hohe und bis zu 2 m Lange zulassig. Pig
V/ 4.1 Die Errichtung von Carports bzw. Stellplatzen ist im allgemeinen Wohngebiet ausschlieBlich in den als . . . . .
0G maximale Wandhohe bei Flachen fur Carports mit Cp beziehungsweise Flachen fiir Stellplatze mit St gekennzeichneten, festgesetz- Nachrichtliche Ubernahmeni. S. d. § 9 Abs. 6 BauGB / Hin-
Hauptgeb&uden mit ten Flachen und innerhalb der Baugrenzen zuldssig. .
Satteldach weilse
EG 4.2 Die Errichtung von oberirdischen Fahrradstellplatzen ist im allgemeinen Wohngebiet ausschlie3lich in den
f { als Flachen_fur_Fahr"radsteIIpIatze m'.f[ FSt. gekennzelchneten," festge§etzten Flachen .l.md |nr_1erha|b der Bau- 1. Meldepflicht an das Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutz-
o ‘ etz grenzen zulassig. Fur Fahrradstellplatze innerhalb der als Flachen fur Fahrradstellplatze mit FSt gekenn- " N )
f | Shennull (NS pe=r> — \ zeichneten Flache ist eine Uberdachung anzulegen. behdrde gemaR Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG:
| _ _ o _ _ o ) Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet mit arch&ologischen
| A maximale Geléindeoberkante 4.3 %‘f,\iggg;”nr;g \(’;]n rﬁ?fgsaemkger:ig:iﬁﬁgtgg ';2;"%‘;2;',{2?}”#;22229”2:?iﬁﬁ;iﬁglléeggfgg‘ud?gnig'n':zlifgses? Funden gerechnet werden muss. Der betroffene Personenkreis (Eigentimer oder Besitzer des Grund-
= | (GOK) in Metern tber NHN g g - 1eslg g g stiicks sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf die gesetzlichen Vorschriften zum
‘J 4.4 Die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO ist im allgemeinen Wohngebiet ausschlieRlich in den Auffinden von archaologischen Objekten nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes hinzu-
‘ 761 106 als Flache fur Nebenanlagen mit NG gekennzeichneten, festgesetzten Flachen und innerhalb der Baugren- weisen.
| Die Grundlage bgl der Ers_t_ellyng des Bebguun_gsplar_]es b_||_den im Wesentllchen _ zen zulassig. Die N_ebengebaude missen sich in das gestalterische Gesamtkonzept einfiigen (siehe u.a. Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem Bodenverfarbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegen-
j folgende gesetzliche und értliche Vorschriften in der jeweiligen giltigen Fassung: Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 11.1 und 12.1). snde. Stei ste. Scherb d Knoch . ialich. d.h. oh huldhaftes 76
Baugesetzbuch (BauGB) ) stande, Steingerate, Scherben und Knoc en) massen unverzig ich, d.h. ohne schuldhaftes Zogem, C VERFAHRENSVERMERKE
N Baunutzungsverordnung (BauNVO) 5. Ein- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) der Unteren Denkmalschutzbehérde (Tel. 09141 907-159) oder direkt dem Bayerischen Landesamt fiir
M 1:1.000 Planzeichenverordnung (PlanzV) 5.1 Eine Ein- und Ausfahrt von der StraRe ,An der Maxanlage* ist nur an der gekennzeichneten Stelle zulassig. Denkmalpflege mitgeteilt werden.
/\ - Bayerische Bauordnung (BayBO) ) 6 Regelung des Wasserablaufes - Flichenbefestigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) Im Geltungsbereich sind keine konkreten Hinweise auf Bodendenkmaler bekannt. Es wird jedoch auf _ : : :
05 10 20 60 70 80 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmaler (BayDSchG) . g g gung . . die Maglichkeit eines Fundes und die damit verbundenen Pflichten der Bauherren hingewiesen. 1. !I)er Ser?at fur Bauwesen, Stadtentw.l.cklung, Stadtplanung und Umwelt der Stadt Weienburg i. Bay. h?t
oo Bundesfernstratengesetz (FStrG) 6.1 Stellplatze und Zufahrten sind mit versickerungsfahigen Belagen zu befestigen (z.B. mit Rasenfugen oder in der Sitzung vom 07.11.2024 gemal § 2 Abs.1 BauGB die Anderung des Bebauungsplans Nr. 36 fur
Sundqesaatu,zsihutzaefetz (BtNe(l’IfBSch'\?)tS hG) Drainpflaster). 2. Entwéasserung, Oberflaichenwasser das Gebiet ,An der Maxanlage” im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB beschlossen.
Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bay. Vermessungsverwaltung 2022 ayerisches Naturscnutzgeselz (BayNatoc ist ei ' Der Anderungsbeschluss wurde am ortsiiblich bekannt gemacht.
9 g y g g Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 7. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) Nach §"55.des Wasserhaushalts.ges.etz_(_as (WHG) ist el.ne dezen’EraIe NlefjersghIagswgsserpehgndlung g g
Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) _ _ ) ) _ grundsatzlich vorzusehen. Um dies im Anderungsbereich zu erzielen, ware eine Ableitung in einen
7.1 Inegii rh:anrlttv?:rz-é:agi: llirl];ch:'%ﬁzrzesm gagitkzt%r;r':\lle\]/:?tirznugzr?r]e\\//inrl-i uenr?ﬁgé‘?’g;g;l?g;rl]e'filé?]gse‘;n Niederschlagswasserkanal oder die Versickerung vor Ort erforderlich. Die Schaffung einer Ableitung WeiRenburgi.Bay.,den____ (Siegel)
g ' g J 9 gang ' des Niederschlagswassers ist mit vertretbaren Kosten (wirtschaftliche VerhaltnismaRigkeit) derzeit Oberbirgermeisterin
8. Grinordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) nicht méglich. Ebenso wird eine Versickerung bei den vorhandenen Untergrundverhaltnissen als nicht
8.1 Dachftachen von Carportaniagen mit (Gp in 4.1 gekennzsichnat), Sammelaniagen fir Abfall (mit As in 4.3 g”kt'ms’cag'g i'_”g‘?st9hatTZt' orm horsustollen und das Niedersch g 2. Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Darlegung und
gekennzeic net) sowie Fahrra stellplatze (rr_nt tin 4. gekennzeic pet) m_|t achdachern oder flach ge- gs neue Qua |er.|s !m r.ennsy.s em erzgs e en.u.n as . e ersc. ags.wasser vorerst in die . Anhérung fir den Deckblatt-Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 36 in der Fassung vom 31.03.2026
neigten Dachern mit einer Neigung von weniger als 5°, bezogen auf die Horizontale, sind mit einer extensi- Mischwasserkanalisation einzuleiten. Um eine anteilige Versickerung im Sinne von Art. 44 des Bayeri- hat in der Zeit vom 20.04.2026 bis 20.05.2026 stattaefunden
ven Dachbegrinung zu versehen. Fur die Dachbegrinung ist ein Substrataufbau von mindestens 10 cm 5 ; 5 5 T e 9 :
. < - > X X X schen Wassergesetzes (BayWG) zu ermdglichen, sind Stellplatze, Stellflachen, deren Zufahrten und
PLANZEICHENERKLARUNG vorzusehen, der mit einer standortgerechten Graser-, Sedum- oder Krautermischung anzulegen ist. Sind ZU04 salichst mit durchlsssi Beli beispiel ise Splittf flaster) h tellen:
Sonstige Planzeichen technische Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie vorgesehen, ist die Dachbe- .ugarlge mog 'C_ stmit wasser urc. aSS|gen N e.agen (beispielsweise Splittfugenpflaster) herzustelien; Weillenburg i. Bay., den (Siegel)
griinung durchlaufend unter der jeweiligen Anlage anzuordnen. die Flachenversiegelung soll so gering wie mdglich gehalten werden. Oberbiirgermeisterin
U Fischen fiir Neb | 8.2 Es ist mindestens ieweils die im Plan d tellte Anzah BA q Von der d tellt Die Sammelschmutzwasser- und Sammelregenwasserleitung sind in einem revidierbaren Ka-
Art der baulichen Nutzun mgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen . s ist mindestens jeweils die im Plan dargestellte Anzahl von Baumen zu pflanzen. Von der dargestellten . . ; L
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB g§§ 1 bis 11 BauNVO) Lage kann entwurfsabh&ngig abgewichen werden. Es sind ausschlielich standortgerechte und einheimi- galschacht Z{J/salr(nr:er;lz"ufrl:hrgn, dsr max.lmal 3 mvor der Grundstiicksgrenze (zur Maxanlage hin) in 3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 1
' ' ’ (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) sche Baume und Straucher/Hecken zu pflanzen, auf Dauer zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu er privaten Verkehrsflache einzubauen ist. _ _ ) BauGB fiir den Deckblatt-Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 36 in der Fassung vom 31.03.2026 hat
ersetzen. Der Schmutzwasseranschluss ist an den Schmutzwasserkanal in der privaten Verkehrsflache anzu- in der Zeit vom 20.04.2026 bis 20.05.2026 stattgefunden.
Allgemeine Wohngebiete o o . . schlieRen, welcher dann an den revidierbaren Kanalschacht direkt angeschlossen wird. Der Oberfla-
.. Fur die Auswahl der Pflanzen fir die Durchgrinung werden die nachfolgenden Arten vorgeschlagen. Arten- . .. . . .. .
(§ 4 BauNVvO) St Stellplatze liste Durcharinung® chenwasseranschluss ist an den Oberflachenwasserkanal in der privaten Verkehrsflache anzuschlie- WeiRenburg i. Bay., den (Siegel)
" g . g- . ) ) Ren, welcher dann vor dem revidierbaren Kanalschacht in einen Riickhaltebereich (max. 8 Li- N L
MaR der baulichen Nutzun Laubbaume - Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang: 12-14 cm ] . } . . ) ) : Oberblrgermeisterin
ull utzung ter/Sekunde Abfluss in den 6ffentlichen Kanal) gefiihrt wird. Ein rechnerischer Nachweis nach Merk- 4 70 derm DeckbIt-Entwort des Beb ans Nr 36 N der F -
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) Cp Carport blatt DWA A117 gilt als Grundlage des zu schaffenden Riickhaltevolumens - cudem Deckbiatt Entwirt des Bebaulingspians . S5 i deT Fassung vom whrcen
’ Acer campestre Feld-Ahorn 9 > 9e _ _ : o o die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
Carpinus betulus Hainbuche Im Rahmen der Grundstiicksentwasserungsplanung im Baugenehmigungsverfahren sind die Revisi- bis beteiligt.
1l Zahl der Vollgesch Is Hchstmalk " Juglans regia Walnuss onsschéchte fur Schmutzwasser und Oberflachenwasser darzustellen.
ant aer vVollgeschosse, als Hochstma NG Nebengebaude Morus spec. Maulbeere _ _ _
Zierobst (Malus “Evereste”, Malus tschinoskii) Weiltenburgi. Bay.,den____ (Siegel)
; ) ) . 3. Regenwassernutzung . L
GOK, max. zulassige Gelandeoberkante als Hochstmal, Wildobst (Malus sylvestris, Prunus avium, Fyrus communis) Die Niederschlagswasser der Dachflachen der kiinftigen Einzel-, und Doppelhduser sind in den zuge- Oberbiirgermesterin
4283 hier z.B. 428 3 m ii. NHN As Sammelanlagen fir Abfall Obstbaume (regionaltypische Sorte oder regionaltypische alte Sorten) e 9 _ fa g 1zek, PP g 5 Der Deckblatt-Entwurf des Bebauungsplans Nr. 36 in der Fassung vom wurde mit
’ e ' hérigen Grundstiicken mittels unterirdischer Regenwasserzisternen geeigneten Volumens zu sammeln der Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom bis im
8.3 Die griinordnerischen MaRnahmen sind spatestens in der nachsten Pflanzperiode nach Fertigstellung der und fur die Gartenbewasserung zu nutzen. Ein geeignetes Volumen liegt bei mindestens 40 Litern Zis- Internet verdffentlicht. Zusatzlich zur Veréffentlichung im Internet wurden wéahrend dieser Zeit die
WH, 6,5 Wandhéhe, als Hochstmal, hier z.B. 6,5 m FSt Fahrradstellplatze Bauvorhaben umzusetzen, sodass die Beeintrachtigungen firr den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ternenvolumen pro Quadratmeter der projizierten Dachflache vor. Zusatzlich muss pro Grundstiick Auslegungsunterlagen im Neuen Rathaus der Stadt Weil3enburg i. Bay., Dienststelle Stadtbauamt, 2.
maglichst zeitnah minimiert und ausgeglichen werden. mindestens Folgendes Volumen vorgehalten werden: 5 m? fir Einfamilienhduser und 3 m? fir Doppel- Etage, Marktplatz 19, 91781 WeilRenburg i. Bay., wahrend der allgemeinen Dienststunden bereitgestellt.
hiuser Nach telefonischer Vereinbarung (Tel-Nr. 09141/907-280) konnte eine Einsichtnahme aulRerhalb der
FH, 10,0 Firsthohe, als HochstmaR, hier z.B. 10,0 m oIS i 9. Artenschutz (§ 1a, § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Far .k" i Reih d Mehrfamil hnha ird rohlen. das Niederschl g Dienststunden vereinbart werden. Die Unterlagen wurden ber das zentrale Intermnetportal des Landes
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen 9.1 Die artenschutzrechtliche Relevanzabschatzung des Biros OkoloG, 91154 Roth, Stand 17.06.2022, liegt ur die kunitigen Reihen- und iehrtamilienwohnhauserwird emplonhien, das Tiederschiagswasser der zuganglich gemacht.
””””””””” = (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) der Begriindung des Bebauungsplans bei und wird Bestandteil der Festsetzungen. verS|egeIter.1. Grundsticksflachen in einer unterirdischen Regenwasserzisterne zu sammeln und zur
GR 450 max. zuldssige Grundflache, hier z.B. 450 m2 _ o ) _ o } _ Gartenbewasserung zu verwenden. WeiRenburg i. Bay., den (Siegel)
. o 9.2 gE;X;érr;erItil:]ngr%Tgt ';gllglglg;upﬂ%f\slﬁ2h?r?;a;grj#énfgzgr??/%r:gee:gse(r;]h:;%gl\j2Bii%iinngbznsgﬁrseﬁgsazg;%Z:ec:-gund Es wird empfohlen, das anfallende Niederschlagswasser auch als Brauchwasser zu nutzen. Diesbe- Oberbirgermeisterin
?/Socrlh(slllqsrzggfzr;rzmggiﬁzu:rfitg:igz: Ii?irr:zd\lllg:%rﬂrg\gr?wlgnl\:/velgﬁggizg 10.2) speziellen artenschutzrechtlichen Prifung: - zuglich V‘f_ird ausdrtcklich auf die"RegeIungen der Trinkwasserve.rordnung.(TrinkWV) und der Bgitragg 6. Die Stadt WeiRenburg i. Bay. hat mit Beschluss des Senats fir Bauwesen, Stadtentwicklung,
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen . VM 1. und Geblhrensatzung zur Entwésserungssatzung der Stadt WeilRenburg i. Bay. (BGS/EWS) hingewie- Stadtplanung und Umwelt vom den Bebauungsplans Nr. 36 gem. § 10 Abs. 1
-M sen. i
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen Die Freimachung des Baufeldes, Heckenriickschnitte sowie Rodungen sind nur auRerhalb der Brutzeit von e , , . . " BauGB in der Fassung vom als Satzung beschlossen.
. . ) , . . . O Der jeweilige Uberlauf der Regenwasserzisterne ist an das grundstickseigene Entwésserungssystem
(Fassadenabschnitte an denen SchutzmalRnahmen gemaR Festsetzung 10.3 und 10.4 Végeln, d.h. in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar zuldssig. . . i ) )
o offene Bauweise Asssas 2u treffen sind [gelb = EG, 1.0G und 2.0G / orange = 1.0G und 2.0G / Pink= 2.0G.] . (Oberflachenwasserkanal) anzuschliefen. o ) Weienburgi.Bay.,.den _____ (Siegel)
10. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) Mit den bei der Stadt WeiRenburg i. Bay. einzureichenden Bauvorlagen ist die Entwasserungsplanung Oberbirgermeisterin
—— 10.1 Fur das Plangebiet wurde von abConsultants GmbH, 92648 VohenstrauR, Tel.: 09656 914399-20, eine fur das Baugrundsttick vorzulegen; dabei ist auch der Bau der erforderlichen Regenwasserzisterne/n 7. Der Satzungsbeschluss zu der Anderung des Bebauungsplans Nr. 36 wurde am
H H = Hausgruppe i- -I schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt. Der erarbeitete schalltechnische Bericht Nr. 2274 _4 in der darzustellen. gemaR § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht.
I Grenze des raumlichen Geltungsbereiches Fassung vom 25.03.2026 liegt der Begriindung der Bebauungsplananderung bei und wird Bestandteil der Die Anderung des Bebauungsplans Nr. 36 mit Begrindung sowie den in den Festsetzungen des
——aa (§ 9 Abs. 7 BauGB) Festsetzungen. 4. Starkregenereignisse ) ) Bebauungsplans genannten Normen und Regelwerken wird seit diesem Tag zu den ublichen
ED E D = Einzelhaus oder Doppelhaus 10.2 Entlang des mit dem Planzeichen a«aaaaaa gekennzeichneten Bereiches ist eine aktive Schallschutz- Infolge von Starkregenereignissen kénnen im sidlichen Anderungsbereich Uberflutungen auftreten. Dienststunden bei der Stadt Weikenburg i. Bay. zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und tber dessen
einrichtung mit einer Hohe von H = 3,0 m tber Oberkante Rohboden der Bebauung auf der Teilflache 1 und Um Schaden zu vermeiden, sind bauliche VorsorgemaRnahmen zu treffen, die das Eindringen von Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Anford die Gestalt ggg;Sggilfr?r}m?nngavogrr%;'ﬁi zfgnqtﬁaftu igﬁéﬁgéﬁ:stgggﬁgge‘::rRSéChr?]gSg;‘ét?r?'gg‘;gt#r(‘gelg%”gzrr‘] er‘]‘ﬂg:t oberflachlich abflieRendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhé- Die Anderung des Bebauungsplans Nr. 36 ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44
nforderungen an die Gestaltung u in. Zu u u Y i u ind in di u i . . . . Abs. 3 Satz 1 und 2 ie Abs. 4 BauGB und di 214 und 215 BauGB wird hi : _
Baugrenze zulassig. Bezug der Bebauung innerhalb des Plangebietes ist erst ab Eintreten der schalltechnischen Wirk- he von mlndesten.s 25 ¢m gber GeI?nde wird empfohlen: _ s. 3 Satz 1und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 un aub wird hingewiesen
samkeit der aktiven Schallschutzeinrichtung zuléssig. Die schalltechnische Wirksamkeit ist ab Vorliegen ei- K.eIIerfen"ster sowie Kellf.arelngangsturen sollten Wassgrdlcht und / oder mit Aufkan.tungen, Z. B vor Weitenbura i Bav.. d Sicqel
Verkehrsflachen « Firstrichtung ner Schallddmmung von Dysic 2 25 dB gegeben. I;;ETetiChaChten’ ausgeflhrt werden. Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird emp- eiBenburgi.Bay.,den___ (Siegel) p———
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 10.3 An den im Bebauungsplan mit dem Planzeichen 44 gekennzeichneten Fassadenabschnitten ' g
durfen keine 6ffenbaren Fenster von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen nach DIN 41091:2018-01 Punkt .
PRV Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung SD zulassige Dachform 3.16 angeordnet werden. 5. Grundwgsserl Schlchtwasser . . . .
private Verkehrsflache _ o _ _ Sollte bei der ErschlieBung und Bebauung Grundwasser angeschnitten werden, so ist bereits fir eine
104 Abweichend von den Festsetzungen unter 10.3 sind luftungstechnisch notwendige Fenster von Aufenthalts- voriibergehende Ableitung eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Das standige Ableiten von
) . . Dachneigung als Mindest- u. Héchstman raumen in Fas_sadenabschnltten zulas_3|g, wenn im Einzelfall r)achgeW|esen _|st, dass am bgtroﬁenen Fens- Grund-. Schicht-. und Quellwasser iiber das Kanalnetz ist verboten
PRF Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung 35°- 42 ' ter der Beurteilungspegel der Anlagenimmissionen zur Tagzeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) einen Pegel von L, ' ' :
privater FuRweg = 55 dB(A) und zur Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) einen Pegel von Lg = 40 dB(A) nicht Uberschreitet.
i ) N . ) o . i 6. Altlasten
— Ein- und Ausfahrtbereich von &ffentlichen Verkehrsflachen DARSTELLUNGEN ALS HINWEIS 105 Bei der_ Ernchtung und Anderqu von Gebauden mit schutzt_)edurftlgen Ag_fenthal_tsraurnen an d_en in der Dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach liegen — nach interner Uberprifung des Flachenumgriffs —keine  |" =\~ |/ [~ =0 7/ a0 0~ [T | \ERRELSESD Ve
Planzeichnung mit dem Planzeichen 44 gekennzeichneten Gebaudeseiten sind technische Vor- ) . ) e -
kehrungen zum Schutz vor Aufenlarm entsprechen der bauaufsichtlich eingefithrten DIN 4109 Schallschutz Informationen dber Altlasten bzw. zu einer schadlichen Bodenveranderung vor.
im Hochbau vorzusehen. Der Nachweis ist nach DIN 4109-2:2018-01 zu fiihren. Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffélligkeiten des Bodens festgestellt wer-
ruanflachen den, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist unverziiglich die zustéandige
G ; ASC 1e Nr. 15 und Abs. 6 BauGB 1430 Flurstiicksgrenzen, Flursticksnummern und 10.6 Die Raumbe- und -entliftung muss so dimensioniert sein, dass bei vollstandig geschlossenem Fenster bzw. B d’ ! hut t; hérde d ! Landrat v ¢ Wu.Bg b G ! h uren, | bu v Eu.gr:t. ¢ 24 9
(§ S r. un S au ) Bestandsgebaude Fenstertire die Nennliftung (notwendige Luftung zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen sowie odenschutzbehorde des Landratsamtes Vveilsenburg-bunzenhausen zu benachrichtigen.
_ o des Bautenschutzes bei Anwesenheit der Nutzer (Normalbetrieb)) gewahrleistet ist.
private Grinflachen 10.7 Der Nachweis des Schallschutzes ist durch e lfiziertes Fachbi tell 4 im Rah q 7. Vorsorgender Bodenschutz s NN e~ M Sy < TT— -
. - s . . er Nachweis des Schallschutzes ist durch ein qualifiziertes Fachbiro zu erstellen und im Rahmen des e . . i
I:Iohenllmen m_lt Hoéhenangabe in Met_t_arn Baugenehmigungs- bzw. Genehmigungsfreistellungsverfahrens vorzulegen. Oberstes Ziel ist qle Vermeidung vor? Bernaushub bzw: Wlederverwe.ndung"von Bodenmaterial in
Uber Normalhdéhennull (z.B. 428,5 m . NHN) nerhalb der Bauflache. Empfohlen wird eine Bodenkundliche Baubegleitung fir BaumaRnahmenab | O XA /[ 8IS SH_ T | M) 7 =05 =~ ~agm————\ =
Spielplatz 10.8 Die Berechnungsgrundlagen fiir die Ermittlung der Beurteilungspegel der Anlagenlarmimmissionen sowie 3.000 m2 nach DIN 19639.
die relevanten Immissionsorte kdnnen der schalltechnischen Untersuchung Nr. 2274_4 in der Fassung vom . e ol e a . . . cman | T (T N BSOS
geplante Gebaude gemaR 25.03.2026 des Biros abConsultants GmbH, Ingenierubiro fir Akustik und Bauphysik, Altenreswitz 25, Er?:j l::s;i?::;:rllgz:}cﬁ:Z?ﬁ:git?;:észgi;? h;?egl\glje\;zir: J::IVJ ?“%i?] Ergisgiuir;?zvﬁgi:I(I?/Iir:ézzg’l(r:::g 2u
Planungen, Nutzungsregelungen, Mafnahmen und Flachen fiir MaBnahmen Plankonzept vom Bauherren 92648 VohenstrauR, Tel.: 09656 914399-20 entnommen werden. In der Anlage zum Schallschutz zum Be- ! g g : gelung
' ’ X bauungsplan sind diejenigen Gebaudeseiten fir welche Schutzmalnahmen zu treffen sind, geschossweise beschranken.
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft angegeben.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 8 Schutz von Versorgungsleitungen &
12 0 ; 10.9 Schallschutz Luftwarmepumpen und Kraft-Warme-Kopplungsanlagen: ’ - . . L . .
) o 120 BemaRungen in Metern (z.B. 12 m) pume ppiungsanag In allen StraRen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in
® 2u pfianzende Baume (Standortvorschiag, Standort frel wahlbar) Gemaf TA Larm gelten bei einem kinitigen Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimagerate, Abluft- einer Breite von ca. 0,3 m fir die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzuse- | &/
Al A o fuhrungen, Warmepumpen etc.) unter Beriicksichtigung der Summenwirkung mit den weiteren Schallemit- hen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt (iber Baumstandorte und unterirdische
- R Lage und Ansichtsrichtung der tenten folgende Immissionsrichtwerte fir LArm an betroffenen fremden Wohnraumen in einem Wohngebiet: Ver- und Entsorgungsanlagen* der Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen, Ausgabe
Schnitte im Plan (z.B. A- A") Tags (06:00-22:00): 55 dB(A) . . . . . ’ .
e 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Durch die Baumpflanzungen dirfen der Bau, die
SYSTEMSCHNITTE (1:500) _ Nachts (22:00-06:00): 40 dB(A) _ Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.
. ! Bei der Anschaffung haustechnischer Aggregate wird empfohlen Gerate anzuschaffen, die dem Stand der
Larmschutztechnik entspreche:n (z.B. Warmepun.]per?-Splltgerate, Aggregate mit Vollkapselung, Minimie- 9. Freiflichengestaltung ™ .
rung von Drehzahlen bzw. Strémungsgeschwindigkeiten etc.). - . . . .. o . Wt n ’
_ . .. . ) . . . Fur die Gestaltung der nicht Gberbauten Grundstiicksflachen bzw. Freiflachen auf dem privaten Bau- LS ’/., iU . &) ]
Grenze des Geltungsbereichs Grenze des Geltungsbereichs Grenze des Geltungsbereichs Grenze des Geltungsbereichs Die Aufstellung von Warmepumpen , Klimageraten, Kihlaggregaten oder von Zu- bzw. Abluftfihrungen di- . . . . . . ’\ *kt.. s oy |
: : ] ] " . ~ . . grundstick gilt Art. 7 Abs. 1 und 2 BayBO allgemein - ergénzend die Festsetzungen zur Griinordnung. AL P A [T
: : ! : rekt an, oder unterhalb von Fenstern gerauschsensibler Raume (z.B. Schlafzimmer) soll vermieden werden. D B . in Ereiflach | lan beizufi ‘T.;l_'; \t ‘ i) QD 4@@ .
. : Eine Errichtung gerauschemittierender Aggregate in Nischen, Mauerecken oder zwischen zwei Wanden em Bauantrag ist ein Freiflachengestaltungsplan beizufugen. m!l A/ e
Grenastickagrenze Grumdetickagranze Grendstichagranze b Cuncsticsronse bewirkt eine Schallpegelerhdhung aufgrund von Schallreflektion und sollte daher ebenfalls vermieden wer- Ubersichtslageplan M 1:5000, Kartengrundlage © Geobasisdaten Bay. Verm.-verwaltung 2023
: :P ! ! I ! ! ' . : den 10. Stellplatzsatzung
1 lank linnere 1 Plah- m : ! :mnere: . . .. . . . . . .. ..
el Frechidungs: el i L  Excribtungs Grundsatzlich soll bei der Errichtung der Gerate und der damit verbundenen Rohrleitungen auf eine korper- Far die geplante Wohnbebauung sind die bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplgtze fur den ru-
b ahradabstel || i N i  Stelpiatzer A schallisolierte Aufstellung bzw. Befestigung geachtet werden. Soweit erforderlich sollen bei Bechen und henden Verkehr auf dem Grundstiick nachzuweisen. Dafir wird auf die Stellplatzsatzung der Stadt
P i ¥ i ! i — sonstigen Bauteilen Mafnahmen zur Entdréhnung durchgefiihrt werden (z.B. Entkopplung der Luftkanalble- WeilRenburg i.Bay. in der derzeit gliltigen Fassung verwiesen.
b i i i i P : che und Verkleidungselemente, Minimieren von Vibrationen). W E I '.) E N B U RG
Lo | [ 4 i . Lo [ Die Abstande bzw. Standorte der Geréate zu Nachbarh&usern sollen so gewahlt werden, dass die fir das 1. DIN - Normen .
A — I (?Ai e ——— I N e b N p——— I i : Lo — I Gebiet gultigen Immissionsrichtwerte dort um mindesten 6 dB(A) unterschritten werden (Fur Luftwarme- Die in den Festsetzungen des Bebauungsplans genannten Normen und Regelwerke kénnen zusam- in Bayern
Zaminn : — o i —— : m = 42m 0. NN e i - pumpen vgl. Abstandstabelle gemaR Ziffer 14.1.2 im Leitfaden , Tieffrequente Gerausche bei Biogasanlagen men mit diesem Bebauungsplan wahrend der tiblichen Offnungszeiten in der Stadtverwaltung Weien-
A et Geatinde und Luftwarmepumpen — Ein Leitfaden (Auszug Teil I1l), Bayerisches Landesamt fir Umwelt). burg i. Bay., Marktplatz 19, 91781 WeiRenburg i. Bay. an Werkstagen eingesehen werden. Die Regel-
Soweit die erforderlichen Absténde nicht eingehalten werden kénnen, sollen weitere Schallschutzmafinah- werke sind auch beim Deutschen Patentamt archivmagig hinterlegt.
men ergriffen werden (z.B. Abschirmung, Einbau von Schalldampfern, Luftkanalumlenkungen, Gerate- n " A
tausch) Bebauungsplan Nr. 36 "An der Maxanlage”" ANDERUNG
mit integriertem Grunordnungsplan
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A Begrindung

A1 Anlass und Erfordernis

Nach dem Erwerb des ehemaligen Gartnereibetriebsgelandes ,Bauer”, nérdlich der Stralle
»Maxanlage®, auf den Grundstlicken mit den Flur.-Nrn. 1430, 1433 und 1445, beabsichtigen
die Max Netter GmbH und die Sparkasse Mittelfranken-Std Immobilien GmbH, das Areal
einer wohnbaulichen Entwicklung zuzufiihren. Geplant ist die Errichtung einer wohnbaulich
gepragten Bebauung mit Reihenhausern sowie Doppel- und Einzelhduser.

Nach der Aufgabe des Gartnereibetriebes hat sich die Flache zu einem innenstadtnahen Po-
tenzial entwickelt. Die ehemals vorhandenen Gewachshauser wurden bereits im Jahr 2017
zuriickgebaut. Eine Anderung des bestehenden Bebauungsplans ist erforderlich, da der fiir
die Grundstlicke geltende Bebauungsplan Nr. 36 der Stadt Weil3enburg i. Bay. ,An der Max-
anlage® derzeit ausschlie3lich die Nutzung als Gartenbaubetrieb festsetzt und somit kein
Baurecht fir Wohngebaude zulasst.

Die Bebauungsplananderung soll im beschleunigten Verfahren gemaf § 13a BauGB durch-
geflhrt werden.

Im Vorfeld des Anderungsverfahrens wurde eine stadtebauliche Konzeption erarbeitet, die
als Grundlage fir die geplante Wohnbebauung dient und die mafigeblichen stadtebaulichen
Zielsetzungen definiert.

A.2 Ziele und Zwecke

In der Stadt WeilRenburg i. Bay. besteht ein anhaltender Bedarf an Wohnraum. Wesentliches
Ziel der Planung ist es, im innerstadtischen Bereich eine Wohnbebauung zu erméglichen, die
als stadtebaulich vertraglicher Ubergang zwischen den angrenzenden Wohnnutzungen und
den bestehenden Gewerbebauten fungiert. Auf diese Weise soll der bestehenden Nachfrage
nach Wohnungen und Wohnbauland Rechnung getragen werden. Insgesamt soll die Schaf-
fung von rund 21 Wohneinheiten auf den Grundstticken Flur-Nrn. 1430, 1433 und 1445, alle
Gemarkung WeilRenburg, bauplanungsrechtlich vorbereitet werden.

Mit der Entwicklung des Plangebietes wird zugleich ein Beitrag zur Starkung der Innenent-
wicklung geleistet. Durch die Nutzung einer innenstadtnahen Flache kann einer weiteren Au-
Renentwicklung, insbesondere am Stadtrand, und der damit verbundenen zuséatzlichen Ver-
siegelung im AufRenbereich entgegengewirkt werden. Zur wirksamen Reduzierung des Sied-
lungsdrucks in der Stadt WeiRenburg i. Bay. und zur Erfullung heutiger Anforderungen an
eine nachhaltige Innenentwicklung ist eine angemessene stadtebauliche Verdichtung des
Plangebietes vorgesehen. Gleichzeitig stellen entsprechende Festsetzungen sicher, dass
sich die geplante Bebauung harmonisch in das bestehende Ortsbild einfligt.

Die Art der baulichen Nutzung im Anderungsbereich soll anstelle der Festsetzung ,Garten-
baubetrieb® zukinftig als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. Im seit dem
20.03.1999 rechtsverbindlichen Flachennutzungsplan der Stadt Weilenburg i. Bay. ist der
Bereich bereits als Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt. Mit der Anderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 36 sollen Wohnbauflachen geschaffen werden.
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Die Bebauungsplananderung soll unter Berticksichtigung einer vertraglichen Einordnung aus
Sicht des Schallimmissionsschutzes erfolgen — in Hinblick auf Gewerbelarm. Die Bebauungs-
plananderung soll unter Berlicksichtigung griinordnerischer Aspekte erfolgen: Geschaffen
werden sollen Freiraum- und Aufenthaltsqualitdten unter Berlcksichtigung von Vorgaben zur
Klimafolgenanpassung.

Die Bebauungsplananderung soll unter Bertcksichtigung artenschutzrechtlicher Belange er-
folgen, entsprechend wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzabschatzung durchgefinhrt,
die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan einzuarbeiten.

A.3 Verfahren

Der Senat fur Bauwesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung und Umwelt der Stadt Weilienburg
i. Bay. hat in den Sitzungen am 13.10.2022 und 07.11.2024 die Aufstellung der 2. Anderung
des Bebauungsplans ,An der Maxanlage® beschlossen. Der Bebauungsplan dient der Wie-
dernutzbarmachung von Flachen — der alten Gartnerei — und der Innenentwicklung. Er wird
daher im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Der Umgriff des Geltungs-
bereichs betragt 4.965 m2. Daraus resultiert eine zulassige Grundflache, die deutlich unter
dem Schwellenwert von 20.000m? gemalf} § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB liegt. Durch den
Bebauungsplan wird keine Zulassigkeit von Vorhaben begriindet, die der Pflicht zur Durch-
fuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach UVPG oder nach Landesrecht unterliegen.
Es bestehen auflerdem keine Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der Erhaltungsziele
und des Schutzzweckes der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
(FFH-Gebiete oder Europaische Vogelschutzgebiete) und keine Anhaltspunkte, dass bei der
Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfal-
len nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind.

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB gelten gem. Abs. 2 Nr. 1 fiir den vorliegen-
den Bebauungsplan folgende Verfahrenserleichterungen:

Nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann grundséatzlich auf die friihzeitige Beteiligung der Offent-
lichkeit gemaf § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange geman § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden. Von dieser Verfahrenserleichterung soll
nicht Gebrauch gemacht werden. Fur den vorliegenden Bebauungsplan fuhrt die Stadt Wei-
Renburg i. Bay. eine friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Behérden und sons-
tigen Trager offentlicher Belange durch.

Nach § 13 Abs. 3 BauGB kann von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom Um-
weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe der Arten verfugbarer umweltbezogener In-
formationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklarung
nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen werden. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Obgleich
von der Umweltprifung bzw. dem Umweltbericht fur vorliegenden Bebauungsplan abgese-
hen werden kann, sind die Umweltbelange bei der Planung bzw. deren Auswirkungen zu
berlcksichtigen, insbesondere gilt dies auch fur die Belange des Artenschutzes. In Kapitel
»<Auswirkungen der Planung® werden entsprechend durch die Planung betroffene Umweltbe-
lange erortert.
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Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als im
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig.

A4 Ausgangssituation

A.4.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsanteile

Die Stadt Weiltenburg i. Bay. ist eine Grolte Kreisstadt und liegt zentral im mittelfrankischen
Landkreis WeiRenburg-Gunzenhausen. Sie ist die einwohnerreichste und zweitgrofite Ge-
meinde des Landkreises. Das Plangebiet liegt im zentralen Bereich der Kernstadt Weillen-
burgs i. Bay., in etwa 200 m Entfernung zu der Altstadt.

Das Plangebiet wird stdlich von der Stralte ,Maxanlage®, sowie bestehender Wohnbebau-
ung, 6stlich von bestehender Wohnbebauung entlang der Strae ,Am Zehenthof* und west-
lich, sowie nérdlich hauptséchlich von Gewerbebebauung begrenzt. Der rdumliche Ande-
rungsbereich umfasst die Grundsticke mit der Flur-Nr. 1430, 1433 und 1445, alle Gemarkung
WeilRenburg i. Bay. mit einer GesamtgroRe von rund 0,49 ha. Nach Aufgabe der Gartnerei
sind die Grundstiicke derzeit ungenutzte Brachflache.

Abbildung 1: Lageplan Plangebiet in Weilenburg i. Bay. (Plangrundlage: Digitales Orthophoto, Bay. Vermes-
sungsverwaltung, 2026)
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A.4.2 Stadtebauliche Bestandsanalyse
A.4.21 Nutzungen
Das Plangebiet ist von verschiedenen Nutzungen und Bebauungsformen umgeben.

Von Nordosten bis Stidwesten angrenzend an das Plangebiet befindet sich Wohnbebauung.
Diese ist heterogen von freistehenden Einfamilienhausern bis zu Mehrfamilienhdusern. Un-
mittelbar angrenzend an das Plangebiet sind Uberwiegend Einfamilienhduser vorhanden. Le-
diglich im Siidwesten befindet sich ein Mehrfamilienhaus mit drei Vollgeschossen zuzlglich
eines Dachgeschosses. Im weiteren Umfeld des Plangebiets sind weitere dichtere Baustruk-
turen zu finden. Die Bebauung im Sudlichen sowie im Sudoéstlichen Bereich wird Uiber den
Bebauungsplan Nr. 36 ,An der Maxanlage*“ gesteuert, die im Ostlichen bis Norddstlichen Be-
reich Uber den Bebauungsplan Nr. 2 ,Breitung Ost®.

Westlich und nordwestlich des Plangebietes befindet sich ein Gewerbegebiet in die OPmobi-
lity SE ansassig ist.

Im rechtsgultigen Flachennutzungsplan ist das Plangebiet bereits als Allgemeines Wohnge-
biet ausgewiesen.

A.4.2.2 VerkehrserschlieBung

Die verkehrliche ErschlieBung des Anderungsbereichs erfolgt Gber die StraRe ,Maxanlage*,
die Uber die Jahnstral’e an die Nordliche Ringstralte angebunden ist. Von dort bestehen An-
schllisse an die Eichstatter Stral’e (Kreisstralde) sowie an die Bundesstrallen B 2 und B 13.
Die B 2 ermoglicht die Verbindung in Richtung Nurnberg und zur A6, die B 13 in Richtung
Ingolstadt und zur A 9.

Der Anderungsbereich ist zudem gut an den 6ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) an-
gebunden. In fuBBlaufiger Entfernung befinden sich die Bushaltestelle Plerrer, Uber die eine
Anbindung an das Stadtgebiet sowie an den Bahnhof WeiRenburg i. Bay. mit regionalen Zug-
verbindungen besteht.

Die fuRlaufige Anbindung, etwa in Richtung Altstadt, ist Uber bereits bestehende Verbindun-
gen sichergestellt.

A.4.2.3 Orts- und Landschaftsbild

Die Umgebung des Plangebiets ist durch eine heterogene Bebauungsstruktur mit unter-
schiedlich grofen Baukdrpern gepragt. Westlich schlieBen sich gewerblich genutzte Ge-
baude mittlerer Hoéhe an, erganzt durch gréfiere Baukdrper wie ein Mehrfamilienhaus im Std-
westen sowie die Bebauung sldlich der Strale ,Maxanlage®. In den ndrdlichen, 6stlichen und
sudlichen Bereichen dominieren hingegen kleinere bis mittlere Baukorper, vorwiegend in
Form von Ein- und Doppelhausern.

Das Plangebiet selbst ist weitgehend eben. Es weist lediglich ein geringes Gefélle von jeweils
knapp einem Meter in Nord-Sud-Richtung Uber etwa 88 m sowie in Ost-West-Richtung Uber
rund 82 m auf.
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A4.24 Vegetation, Schutz- und Biotopfunktion

Die Flachen sind unversiegelt, und gréftenteils von Vegetation bedeckt. In den Randberei-
chen befinden sich kleinere Geholzstrukturen.

A4.25 Kampfmittel und Altlasten

Im Plangebiet sind keine Altlasten und keine Ablagerungen von Kampfmitteln bekannt. Be-
zuglich des Umgangs mit Altlasten wird auf Kapitel A.6.15.3 verwiesen.

A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen
A.51 Ubergeordnete Planungen
A5.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)

Das Stadtgebiet von Weildenburg i. Bay. befindet sich sldlich des Verdichtungsraums um
Nurnberg. Es liegt entsprechend der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern (Stand 01.07.2023) im allgemeinen landlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf
der Kreisregion. Weilenburg i. Bay. selbst wird im LEP als Mittelzentrum ausgewiesen.
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Abbildung 2: Auszug aus der Strukturkarte des LEP Bayern — Stand 16.11.2022 (Quelle: Bayerisches Staatsmi-
nisterium fir Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie)
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Betroffene Ziele und Grundsatze des LEP:
1. Grundlagen und Herausforderungen der raumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns
1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit

= In allen TeilrAumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit moéglichst
hoher Qualitdt zu schaffen oder zu erhalten. Die Starken und Potenziale der Teilrdume
sind weiter zu entwickeln. Alle tUberdrtlich raumbedeutsamen Planungen und MalRnah-
men haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen (LEP 1.1.1, Ziel). Hierflr sollen
insbesondere die Grundlagen fur eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von
Arbeitsplatzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versor-
gung mit Gutern und Dienstleistungen, wo zur Sicherung der Versorgung erforderlich
auch digital, geschaffen oder erhalten werden (LEP 1.1.1, Grundsatz).

= Die raumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit in seinen Teilrdumen ist nach-
haltig zu gestalten. Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprichen und 6kologischer
Belastbarkeit ist den 6kologischen Belangen Vorrang einzuraumen, wenn ansonsten
eine wesentliche und langfristige Beeintrachtigung der natirlichen Lebensgrundlagen
droht (LEP 1.1.2, Ziel). Bei der rdumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschied-
lichen Anspriche aller Bevoélkerungsgruppen bericksichtigt werden (LEP 1.1.2, Grund-
satz).

= Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip
der Nachhaltigkeit verpflichtetes Mal} reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen
ressourcenschonend erfolgen (LEP 1.1.3, Grundsatz). Bei der Inanspruchnahme von
Flachen sollen Mehrfachnutzungen, die eine nachhaltige und sparsame Flachennutzung
ermoglichen, verfolgt werden (LEP 1.1.3, Grundsatz).

1.2 Demographischer Wandel

= Die raumstrukturellen Voraussetzungen fir eine raumlich méglichst ausgewogene Be-
volkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilrdume sollen geschaffen werden (LEP
1.2.1, Grundsatz). Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planun-
gen und MaRnahmen, inshesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwick-
lung zu beachten (LEP 1.2.1, Ziel).

= Die Funktionsfahigkeit der Siedlungsstrukturen einschlie3lich der Versorgungs- und Ent-
sorgungsinfrastrukturen soll unter Berlcksichtigung der kiinftigen Bevolkerungsentwick-
lung und der 6konomischen Tragfahigkeit erhalten bleiben (LEP 1.2.6, Grundsatz).

2. Raumstruktur
2.2 Gebietskategorien

=  Der landliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass
- er seine Funktion als eigenstandiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und
weiter entwickeln kann,
- die Daseinsvorsorge in Umfang und Qualitat gesichert und die erforderliche Infrastruk-
tur weiterentwickelt wird,
- seine Bewohner mit allen zentralortlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit
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moglichst auch mit 6ffentlichen und nicht motorisierten Verkehrsmitteln versorgt sind,
- er seine eigenstandige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschaftsstruktur be-
wahren und weiterentwickeln kann und

- er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann (LEP 2.2.5, Grundsatz).

3. Siedlungsstruktur

3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flachensparen

Die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Sied-
lungsentwicklung unter besonderer Bericksichtigung des demographischen Wandels
und seiner Folgen, den Mobilitdtsanforderungen, der Schonung der natirlichen Ressour-
cen und der Starkung der zusammenhangenden Landschaftsraume ausgerichtet werden
(LEP 3.1.1, Grundsatz). Flachen- und energiesparende Siedlungs- und Erschlielungs-
formen sollen unter Berucksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet
werden (LEP 3.1.1, Grundsatz). Die Entwicklung von Flachen fir Wohnzwecke, gewerb-
liche Zwecke sowie flr Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen soll abgestimmt erfolgen.
Erganzend kann auf der Grundlage interkommunaler Entwicklungskonzepte ein Aus-
gleich zwischen Gemeinden stattfinden (LEP 3.1.1, Grundsatz). Die Ausweisung grof3e-
rer Siedlungsflachen soll GUberwiegend an Standorten erfolgen, an denen ein rdumlich
geblindeltes Angebot an 6ffentlichen und privaten Dienstleistungs-, Versorgungs- und
Infrastruktureinrichtungen in fulBlaufiger Erreichbarkeit vorhanden ist oder geschaffen
wird (LEP 3.1.1, Grundsatz).

Zur nachhaltigen Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit den Mobilitatsanspriichen
der Bevdlkerung sowie neuen Mobilitatsformen sollen regionale oder interkommunale
abgestimmte Mobilitatskonzepte erstellt werden (LEP 3.1.2, Grundsatz). Die Ausweisung
neuer Siedlungsflachen soll vorhandene oder zu schaffende Anschliisse an das 6ffentli-
che Verkehrsnetz bericksichtigen (LEP 3.1.2, Grundsatz).

Auf die Freihaltung geeigneter, gliedernder Freiflachen und Landschaftsraume zum Er-
halt der Biodiversitat, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Erhéhung der Lebens-
qualitat, insbesondere in den starker verdichteten Bereichen von Stadten und Gemein-
den, soll in der kommunalen Siedlungsentwicklung hingewirkt werden (LEP 3.1.3, Grund-
satz). In der Regionalplanung sind geeignete siedlungsnahe Freifldchen als Trenngriin
festzulegen, um das Zusammenwachsen benachbarter Siedlungsbereiche und das Ent-
stehen ungegliederter Siedlungsstrukturen zu verhindern (LEP 3.1.3, Ziel).

In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorran-
gig zu nutzen. Ausnahmen sind zulassig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begrin-
det nicht zur Verfigung stehen (LEP 3.2, Ziel).

Eine Zersiedlung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-
lungsstruktur sollen vermieden werden (LEP 3.3, Grundsatz). Neue Siedlungsflachen
sind mdglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. Ausnahmen
sind zulassig, wenn [...] (LEP 3.3, Ziel). Zur Sicherung der Wettbewerbsfahigkeit der
grenznahen Gebiete kann in diesen Gebieten die Moglichkeit der Zielabweichung nach
Art. 4 Abs. 1 Satz 1 BayLplG bei der Ausweisung neuer Gewerbe- und Industriegebiete
unter Berlcksichtigung der Praxis in den Nachbarldandern besonders berucksichtigt
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werden. Gleiches gilt unter Berlcksichtigung der jeweiligen Strukturdaten in den in An-
hang 5 festgelegten besonders strukturschwachen Gemeinden (LEP 3.3, Grundsatz).

A.5.1.2 Regionalplan Westmittelfranken (8)

Die Stadt WeilRenburg i. Bay. liegt gemal} der im Regionalplan festgelegten Raumstruktur in
einem landlichen Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestarkt werden soll. Laut 6kolo-
gisch-funktioneller Raumgliederung liegt WeilRenburg i. Bay. zudem im Vorland der Sudlichen
Frankenalb, genauer in der WeiRenburger Bucht.

Folgende Ziele und Grundsatze des Regionalplans sind fur die vorliegende Planung einschla-
gig:

= Die Struktur der Region soll in ihrer Leistungsfahigkeit gegentber den anderen Landes-
teilen, insbesondere den Regionen mit Verdichtungsrdumen, unter Berlcksichtigung der
naturlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Erforder-
nisse ihrer unterschiedlichen Teilrdume gestarkt werden. Dabei sollen die in und zwi-
schen den TeilrAumen bestehenden Unterschiede im Hinblick auf die Schaffung még-
lichst gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen abgebaut werden.

= Die weitere Uber das Mal} der organischen Entwicklung hinausgehende Siedlungstatig-
keit soll sich zur Stabilisierung der Bevdlkerungszahlen insbesondere in den Zentralen
Orten konzentrieren. (2.1.2, Ziel)

= Vor allem in den Orten mit zentralortlicher Bedeutung sollen die innerortlichen Grin- und
sonstigen Freiflachen und deren Anbindung an die freie Landschaft in Form eines Sys-
tems von Grun- und sonstigen Freiflachen erhalten, verbessert und geschaffen werden.
(2.2.1.5)

= Die Mittelbereiche Bad Windsheim, Neustadt a.d.Aisch, Rothenburg o.d.Tauber, Dinkels-
buhl, Gunzenhausen und Weillenburg i.Bay. sollen in ihrer Struktur zur Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig gestarkt werden. Ihnen soll bei Planun-
gen und MalBnahmen zur Starkung des landlichen Raumes der Vorrang eingeraumt wer-
den (...) (2.2.2.3)

= In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstatigkeit in der Regel im
Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen (3.1.1) Eine Uber die organische Ent-
wicklung einer Gemeinde hinausgehende Siedlungstatigkeit soll insbesondere zur Star-
kung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen beitragen (3.1.2)

= Bei der Siedlungstatigkeit soll insbesondere in den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten
und in den geplanten Naturparken auf das Landschaftsbild und die Belastbarkeit des
Naturhaushalts Rucksicht genommen werden. Vor allem sollen ein hoher Flachenver-
brauch und eine Zersiedelung der Landschaft vermieden werden (3.1.4)

= Insbesondere in den zentralen Orten und in geeigneten Gemeinden an Entwicklungs-
achsen sowie in Gemeinden mit regionalplanerischer Funktion im Bereich der Wohnsied-
lungstatigkeit soll in ausreichendem Umfang Bauland bereitgestellt werden (3.2.1)

= Verdichteter Wohnungsbau (Geschosswohnungsbau) soll in der Regel in den zentralen
Orten bedarfsgerecht angestrebt werden (3.2.2)
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= Das Nutzungspotenzial der Solarenergie fur die Warme- und Stromversorgung soll in
den hierfur geeigneten Bereichen innerhalb der Region soweit moglich genutzt werden
(6.2.3.1, Grundsatz)

= Es ist von Bedeutung, den Belangen der naturnahen Erholung bei raumbedeutsamen
Planungen und MalRnahmen in den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und in den Na-
turparken sowie im Bereich der Erholungsschwerpunkte ein besonderes Gewicht beizu-
messen (7.1.2.1, Grundsatz).

= Als Gebiete mit besonderer Bedeutung fir die Erholung sollen insbesondere erhalten
und gestaltet werden: Die Naturparke Steigerwald, Frankenhdhe und Altmiihlital (...)
(7.1.2.3, Ziel)

= Esist von besonderer Bedeutung, in innerdrtlichen und ortsnahen Bereichen der Erhal-
tung oder Erweiterung vorhandener Grin- und sonstiger Freiflachen einschliel3lich wert-
voller Baumbestande sowie der Entwicklung neuer Grinflachen unter Beachtung natir-
licher Landschaftsstrukturen verstarkt Rechnung zu tragen. Dabei sind die Belange der
Landwirtschaft zu bertcksichtigen (7.1.4.1, Grundsatz). Vor allem in den fur die Erholung
bedeutsamen Teillandschaften der Region, insbesondere im Bereich der Sudlichen
Frankenalb, der Frankenhdhe, des Steigerwaldes und im Bereich des Frankischen Se-
enlandes soll auch eine Entwicklung der Siedlungseinheiten erfolgen, die ein ausgewo-
genes Verhaltnis zwischen den gewachsenen, dorflichen Strukturen, neuer Siedlungs-
bautatigkeit und den naturrdumlichen Besonderheiten erhalt (7.1.4.1, Ziel).
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A.5.1.3 Wirksamer Flachennutzungsplan

Die Stadt Weilkenburg i. Bay. besitzt einen glltigen Flachennutzungsplan (Teil West — rechts-
verbindlich seit dem 20.03.1999). In diesem wird der gegenstandliche Bereich als Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Die Bebauungsplananderung entspricht der Darstellung
des Flachennutzungsplans und ist somit aus dem Flachennutzungsplan entwickelbar.

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem giiltigen Flachennutzungsplan (Quelle: Stadt WeiRenburg i. Bay.)

A.5.2 Baurecht, Rechtsverbindlicher Bebauungsplan

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans Nr. 36 ,An
der Maxanlage® und direkt westlich angrenzend an den Bebauungsplan Nr. 2 ,Breitung Ost*
Ersterer wurde 2001 aufgestellt und ist rechtsverbindlich seit dem 09.03.2002, die betroffe-
nen Flursticke Fl.-Nr. 1430, 1445 und 1433 sind im Bebauungsplan Nr. 36 derzeit als Gar-
tenbaubetrieb festgesetzt. Letzterer ist seit 1964 rechtsverbindlich und verfuigt Gber 2 Ande-
rungen, die den Bereich 6stlich angrenzend an das Plangebiet betreffen.
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Abbildung 4: Links: Bebauungsplan Nr. 36 ,An der Maxanlage,* Rechts: Deckblatt vom 07.05.1999 zur Anderung
des Bebauungsplan Nr.2 ,Breitung Ost* (Quelle: Stadt WeilRenburg i. Bay.)
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A.5.3 Naturschutzrecht

Der Untersuchungsraum (UR) befindet sich im Naturpark Altmuhltal (NP-00016) und fallt un-
ter § 27 BNatSchG. Der Naturpark Altmahital ist ein 2.962 km? groRRer Naturpark, dessen
Ausdehnung fast deckungsgleich mit der naturraumlichen Haupteinheit Stdliche Frankenalb
ist.

Ansonsten befinden sich keine amtlichen kartierten Biotope und gesetzlich geschitzte Bio-
tope (§ 30 BNatSchG) oder andere Schutzgebiete im Untersuchungsraum sowie in der un-
mittelbaren Umgebung.

|

Abbildung 5: Schutzgebiete, rote Umrandung = Untersuchungsraum (Plangrundlage: Digitales Orthophoto, Bay.
Vermessungsverwaltung, 2026)

A.5.4 Artenschutzrechtliche Prifung

Die Prifung des speziellen Artenschutzes ist nach §§ 44 und § 67BNatSchG Voraussetzung
fur die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat das Ziel, die artenschutz-
rechtlichen Verbotsbestande beziglich der gemeinschaftlich geschitzten Arten (alle europa-
ischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH Richtlinie), die durch das Vorhaben
erfullt werden konnen, zu ermitteln und darzustellen.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu klaren, ob die Umsetzung des Bebauungsplanes nur
unter Verletzung von artenschutzrechtlichen Vorschriften moglich ware. In diesem Fall ware
der Plan nicht vollzugsfahig und damit nicht erforderlich i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB.
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Zur Klarung dieser Fragestellung wurde im Jahr 2022 vom Biiro OkoloG eine naturschutz-
fachliche Relevanzabschatzung fur das Bauleitverfahren ,Maxanlage‘ durchgefiihrt. Diese
ist der Begrindung angehangen.

Darlber hinaus wurde durch das Biro TBJIMARKERT eine artenschutzrechtliche Potenzial-
abschatzung durchgefiihrt. Letztere wird im weiteren Verlauf des Kapitels dargelegt. Zuletzt
werden die Ergebnisse der beiden Prifungen zusammengefasst.

A.5.41 Rechtliche Grundlagen (TBM)
In der vorliegenden Unterlage werden:

= die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
bezlglich der gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten (alle europaischen Vogelarten,
Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfillt werden kdnnen,
ermittelt und dargestellit.

= die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fir eine Ausnahme von den Verboten gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG gepruft.

A.5.4.2 Datengrundlagen (TBM)
Als Datengrundlagen wurden herangezogen:

= Bayerisches Landesamt fir Umwelt, Amtliche Biotopkartierung Bayern (Flachland)

= Online Datenabfrage LfU fiur den Landkreis WeiRenburg-Gunzenhausen Lebensraum
Grinland, Gewasser

= Bestandsaufnahmen am 22.06.2022, von 12:00 bis 13:30 Uhr, trocken, bewdlkt mit
Aufheiterungen, leichter Wind, 24°C und

A543 Wirkungen des Vorhabens (TBM)

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeflihrt, die vom Vorhaben ausgehen und Beein-
trachtigungen und Stérungen der streng und europarechtlich geschitzten Tier- und Pflanzen-
arten verursachen kénnen.

A.5.4.3.1 Baubedingte Wirkprozesse

Die baubedingten Wirkungen beschranken sich auf die Bauzeit des allgemeinen Wohnge-
biets und sind mit dem Abschluss der BaumalRnahmen beendet:

= Temporare Flacheninanspruchnahme fir Baustelleneinrichtung, Lagerflachen, bauzeitli-
che Umfahrungen u.a.

= Temporare Stérungen in Form von Benachbarungs- und Immissionswirkungen (Schall,
Erschitterung, Stoffeintrag, optische Storungen, Kollisionen)

= Baubedingte Mortalitat insbesondere fiir wenig mobile Arten oder Entwicklungsformen
(z.B. Eier, nicht fluigge Jungvogel). Dies wird durch entsprechende Vermeidungsmal}-
nahmen weitgehend verhindert.
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A.5.4.3.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren

Die anlagenbedingten Wirkfaktoren des Bauvorhabens wirken dauerhaft auf Natur und Land-
schaft ein. Es sind vor allem folgende Faktoren:

=  Flachenverlust und -veranderungen von Lebensrdumen

= Indirekter Funktionsverlust oder -beeintrachtigung von Tier- und Pflanzenlebensraumen
durch anlagenbedingte Standortveranderungen wie z.B. Schattenwurf, Kulissenwirkung
oder Kollisionsgefahr.

=  Weitgehender Funktionsverlust von Béden durch Uberbauung

=  Funktionsbeeintrachtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Entwasserung oder Ab-
leitung von Niederschlagswasser (trifft flr dieses Vorhaben nicht zu).

A.5.4.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Folgende relevante betriebsbedingte Wirkfaktoren werden in Betracht genommen:

=  Funktionsverlust- oder -beeintrachtigung von Tierlebensraumen durch Larm und opti-
sche Storeffekte (trifft auf das Vorhaben nicht zu).

=  Beeintrachtigungen durch PflegemalRnahmen (Geholzarbeiten, allgemeine Gartenarbei-
ten, etc.)

= Stérungen durch Benachbarungs- und Immissionswirkungen (Schall, Erschuitterung,
Stoffeintrag, optische Stérungen, Kollisionen durch Verkehr).

A544 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten (TBM)

A.5.4.41 Verbotstatbestiande

Aus § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergeben sich fir nach § 15 BNatSchG zulassige
Eingriffe sowie flr nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulassige Vorhaben im Gel-
tungsbereich von Bebauungsplanen, wahrend der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im
Innenbereich nach § 34 BauGB bezuglich Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-
RL und Européische Vogelarten folgende Verbote:

Schadigungsverbot (s. Nr. 2.1 der Formblatter)

Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten/ Standorten wildleben-
der Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tétung von wildlebenden
Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschadigung oder Zerstérung von Exemplaren
wildlebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen.

Ein VerstoR liegt nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten bzw. Standorte im raumlichen Zusammen-
hang gewahrt wird.
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Tétungs- und Verletzungsverbot (fiir mittelbare betriebsbedingte Auswirkun-
gen, z.B. Kollisionsrisiko) (s. Nr. 2.2 der Formblétter)

Signifikante Erhdhung des Totungsrisikos flr Exemplare, der durch den Eingriff oder das
Vorhaben betroffenen Arten

Die Verletzung oder Tétung von Tieren und die Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwick-
lungsformen, die mit der Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestat-
ten verbunden sind, werden im Schadigungsverbot behandelt.

Stérungsverbot (s. Nr. 2.3. der Formblatter)

Erhebliches Stéren von Tieren wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten.

Ein Verstol liegt nicht vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population fuhrt.

A.54.5 MaBnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen 6kologischen Funktionalitat (TBM)

A.5.4.5.1 MaBRnahmen zur Vermeidung

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefahrdungen der nach
den hier einschlagigen Regelungen geschiitzten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder
zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestande gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
erfolgt unter Berticksichtigung folgender Vorkehrungen:

= zeitliche Beschrankung fur die Baufeldrdumung und die Beseitigung von Vegetationsbe-
sténden aullerhalb der Brutzeit (d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis 28.2.)

A.5.4.5.2 MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funk-
tionalitat (vorgezogene AusgleichsmalRnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S.
3 BNatSchG)

Artspezifischen MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat
(CEF-Malinahmen) sind nach aktuellem Erkenntnisstand nicht erforderlich.

A.5.4.6 Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation (TBM)

Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-Richtlinie sind fur das Untersuchungsgebiet nicht
nachgewiesen. Entsprechende Vorkommen sind aufgrund des Verbreitungsgebiets, der
Standortverhaltnisse und der Biotopausstattung im Plangebiet auszuschliel3en.

Bezuglich der Tierarten des Anhangs IV a) der FFH-Richtlinie kann eine signifikante Erho-
hung des Toétungsrisikos, z.B. durch Kollision mit Fahrzeugen innerhalb des Geltungsbe-
reichs und somit ein Verbotstatbestand gemaR § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG aufgrund des
erwarteten geringen zusatzlichen Verkehrsaufkommens fiir alle potenziell betroffenen Arten
ausgeschlossen werden.
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A.5.4.6.1 Ubersicht der potenziell betroffenen Tierarten

Das artenschutzrechtlich relevante Artenspektrum flr das geplante Vorhaben Iasst sich er-
mitteln aufgrund des Verbreitungsgebiets in Bayern, der Lebensraumausstattung im Plange-
biet, des Gefahrdungsgrades der Arten und ihrer besonderen Wirkungsempfindlichkeit ge-
genuber dem Planungsvorhaben. Es werden einzelne Arten und Artengruppen als potenziell
betroffen eingestuft und andere als nicht relevant im Zusammenhang mit dem Planungsvor-
haben bewertet.

Diese sog. Abschichtung und der Ausschluss nicht relevanter Arten wird auf der Grundlage
der 0.g. Datengrundlagen vorgenommen. Besondere Bedeutung kommt dabei der Einschat-
zung der Wirkungsempfindlichkeit der einzelnen Arten gegeniber dem Planungsvorhaben —
hier v.a. gegenliber der anlagebedingten Flacheninanspruchnahme — zu.

Die als planungsrelevant erfassten, vertieft zu prifenden Arten werden im Sinne einer worst-
case-Betrachtung — das heil3t ohne detaillierte Erhebungen des Artenbestands — weiteren
Prifschritten unterzogen.

Mittels der Artenabfrage fiir den Landkreis Weillenburg-Gunzenhausen (Artenabfrage des
LfU, Bayern, 2022) fir die Lebensraume ,Hecken, Geholze, Verkehrsflachen, Siedlungen
und Hohlen® wurden alle potenziell vorkommenden relevanten Arten erhoben. In weiterer
Folge wird ein Vorkommen der erhobenen Arten anhand ihrer Lebensraumanspriche fur das
Plangebiet gepruft.

Artengruppe Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rote Liste Deutschland
Saugetiere Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 2
Saugetiere Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 3
Saugetiere Eptesicus serotinus Breitflligelfledermaus 3
Saugetiere Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 2
Saugetiere Myotis brandtii GrolRe Bartfledermaus
Saugetiere Myotis daubentonii Wasserfledermaus
Saugetiere Myotis emarginatus Wimperfledermaus 2
Saugetiere Myotis myotis Grofes Mausohr
Saugetiere Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus
Saugetiere Myotis nattereri Fransenfledermaus
Saugetiere Nyctalus leisleri Kleinabendsegler D
Saugetiere Nyctalus noctula GrolRer Abendsegler \%
Saugetiere Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus
Saugetiere Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus
Saugetiere Pipistrellus pygmaeus Mickenfledermaus
Saugetiere Plecotus auritus Braunes Langohr 3
Saugetiere Plecotus austriacus Graues Langohr 1
Saugetiere Rhinolophus ferrumequinum GrolRRe Hufeisennase 1
Saugetiere Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus D

Legende der Rote Listen Deutschlands (RLD 1996 Pflanzen und 1998/2009 ff. Tiere)

Katego- |Beschreibung

re

0 ‘Ausgestorben oder verschollen
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Vom Aussterben bedroht

Stark gefahrdet
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Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion
Arten der Vorwarnliste

Daten defizitar
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Von den zu prifenden Saugetierarten haben im vorliegenden Untersuchungsraum aus-
schliel3lich mehrere Fledermausarten ihr Verbreitungsgebiet. Die weiteren zu prifenden Sau-
getierarten koénnen aufgrund ihres Verbreitungsschwerpunktes ausgeschlossen werden,
Saugetiere wie der Fischotter (Lutra lutra) oder Biber (Castor fiber) kdbnnen aufgrund fehlen-
der Wasserstrukturen ausgeschlossenen werden. Ebenso die Wildkatze (Felis silvestris), die
sich aufgrund ihrer starken Scheu nicht in einem Stadtgebiet aufhalt.

Bevorzugte Habitate von Fledermusen sind strukturreiche Landschaften mit einem Wechsel
von Waldern, Offenlandflachen und langsam flieRenden Gewassern oder Stillgewasser.
Jagdgebiete stellen vor allem insektenreiche Luftraume Gber Gewassern, an Waldrandern
oder Wiesen dar. Als Sommer- oder Winterquartiere dienen je nach Fledermausart Dach-
stihle von Gebauden, Fassadenverkleidungen oder Baumhohlen. Zwischen ihren Quartieren
und den Jagdhabitaten legen Fledermause oft mehrere Kilometer zurtick.

Die vegetationsbedeckte Flache mit Geholzen des Planungsvorhabens ist potenziell als
Jagdraum geeignet. Bei den vorhanden Gehdlzbestdnden im Plangebiet handelt es sich
grofitenteils vor allem um jingere Feldgehodlze mit geringem Stammumfang. Vereinzelt fin-
den sich zwar Gehdlze mittlerer Altersauspragung im Geltungsbereich, jedoch wiesen diese
keine Hohlenstrukturen oder Rindenschaden auf die als Wohnstatte durch Fledermause ge-
nutzt werden kénnen. Bei der Begehung wurden keine Fledermause gesichtet. Eine Betrof-
fenheit und Beeintrdchtigung von Fledermausen sowie Verbotstatbestdnde nach § 44
BNatSchG erscheinen aufgrund der vorhandenen Vegetationsausstattung des Planungsge-
bietes zwar unwahrscheinlich, kdnnen jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

Artengruppe Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rote Liste Deutschland
Kriechtiere Coronella austriaca Schlingnatter 3
Kriechtiere Lacerta agilis Zauneidechse \%

Bei der Gelandebegehungen konnten keine Kriechtiere nachgewiesen werden.

Fir die Schlingnatter (Coronella austriaca) und die Zauneidechse (Lacerta agilis) fehlen im
Wirkraum des Vorhabens geeigneten Habitate, der Untersuchungsraum ist zu feucht und zu
strukturarm. Es fehlen offene und schitter bewachsene Bereiche mit grabbarem Substrat im
Plangebiet. Im Siden befinden sich zwar Offenbodenbereiche, auf diesen war der Boden
zum Zeitpunkt der Begehung jedoch sehr stark verdichtet.

Artengruppe Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rote Liste Deutschland
Lurche Triturus cristatus Nérdlicher Kammmolch \%
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Bei der Gelandebegehungen konnten keine Lurche nachgewiesen werden.

Im Vorhabengebiet und der naheren Umgebung sind keine geeigneten Laichgewasser flr
diese Arten vorhanden. Dem Untersuchungsgebiet wird daher nur eine aul3erst geringe Be-
deutung, am ehesten als Landlebensraum, unterstellt. Eingriffe in Gewasser finden nicht statt.
Eine Betroffenheit und Beeintrachtigung sowie Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG fur
die Artengruppe der Lurche kann somit ausgeschlossen werden.

A.5.4.6.2 Bestand und Betroffenheit der Europaischen Vogelarten nach Art. 1
der Vogelschutz-Richtlinie

Artengruppe Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rote Liste Deutschland
Vogel Accipiter gentilis Habicht
Vogel Accipiter nisus Sperber
Vogel Alcedo atthis Eisvogel
Vogel Anser anser Graugans
Vogel Anthus trivialis Baumpieper
Végel Apus apus Mauersegler
Vogel Ardea cinerea Graureiher
Vogel Asio flammeus Sumpfohreule
Vogel Asio otus Waldohreule
Vogel Aythya ferina Tafelente
Vogel Bubo bubo Uhu
Végel Buteo buteo Mausebussard
Vogel Carduelis carduelis Stieglitz
Vogel Carpodacus erythrinus Karmingimpel \%
Vogel Chroicocephalus ridibundus Lachmoéwe
Vogel Ciconia ciconia Weillstorch
Végel Cinclus cinclus Wasseramsel
Végel Circus cyaneus Kornweihe
Vogel Circus pygargus Wiesenweihe
Vogel Coloeus monedula Dohle
Vogel Columba oenas Hohltaube
Végel Corvus corax Kolkrabe
Vogel Corvus frugilegus Saatkrahe
Végel Coturnix coturnix Wachtel
Vogel Cuculus canorus Kuckuck
Vogel Cygnus olor Héckerschwan
Vogel Delichon urbicum Mehlschwalbe
Végel Dendrocoptes medius Mittelspecht
Végel Dryobates minor Kleinspecht
Végel Dryocopus martius Schwarzspecht
Vogel Emberiza calandra Grauammer
Vogel Emberiza citrinella Goldammer
Vogel Emberiza hortulana Ortolan
Végel Falco peregrinus Wanderfalke
Végel Falco subbuteo Baumfalke
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Vogel
Vogel
Végel
Vogel
Vogel
Vogel
Végel
Végel
Végel
Vogel
Vogel
Vogel
Végel
Végel
Végel
Vogel

Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Ficedula hypoleuca
Fringilla montifringilla
Gallinula chloropus
Hippolais icterina
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius excubitor
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus canus
Larus michahellis
Linaria cannabina
Locustella fluviatilis

Luscinia megarhynchos

Mergus merganser
Milvus migrans
Milvus milvus
Motacilla flava
Oriolus oriolus
Passer domesticus
Passer montanus
Perdix perdix
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo

Phoenicurus phoenicurus

Picus canus
Picus viridis
Rallus aquaticus
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Spinus spinus
Streptopelia turtur
Strix aluco
Sylvia communis
Sylvia curruca
Turdus iliacus
Tyto alba
Upupa epops

Turmfalke
Rotfussfalke
Trauerschnapper 3
Bergfink
Teichhuhn vV
Gelbspdtter
Rauchschwalbe
Wendehals 3
Neuntoter

—_

Raubwurger
Silberméwe \%
Steppenmdwe
Sturmmowe
Mittelmeermdwe
Bluthanfling 3
Schlagschwirl
Nachtigall
Gansesager 3
Schwarzmilan
Rotmilan
Schafstelze
Pirol \%
Haussperling
Feldsperling \Y,
Rebhuhn
Wespenbussard

<N

Kormoran
Gartenrotschwanz
Grauspecht 2
Grinspecht
Wasserralle
Braunkehlchen 2
Schwarzkehlchen
Erlenzeisig
Turteltaube 2
Waldkauz
Dorngrasmiicke
Klappergrasmicke
Rotdrossel
Schleiereule
Wiedehopf 3

Im Geltungsbereich kommen potenziell weit verbreitete Arten wie Amsel, Bachstelze, Fitis,
Grunfink, Heckenbraunelle, Rotkelchen, Zaunkonig oder Zilpzalp vor. Ihre Wirkungsempfind-
lichkeit wird als so gering eingeschatzt wird, dass mit hinreichender Sicherheit davon
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ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestande ausgeldst werden kénnen. Deren
Belange werden im Rahmen der Prufung nicht weiter betrachtet.

Die "Spatzenarten" Feld- und Haussperling sind prinzipiell artenschutzrechtlich relevante Ar-
ten. Beide sind aber als Hohlen- und Nischenbriter von Eingriffen und Baumalinahmen auf
Ruderal-Flachen nicht betroffen. lhre ortlichen Brutplatze sind Nistkasten und Gebaudestruk-
turen in der Ortschaft. Ihre Belange werden daher nachfolgend nicht weiter diskutiert.

Das Vorkommen von Vogelarten der offenen und halb offenen Kulturlandschaft (z. B. Feld-
lerche, Rebhuhn, Schafstelze,) ist innerhalb des Geltungsbereichs aufgrund der innerdrtli-
chen Lage und den daraus entstehenden Vorbelastungen (Larm, Kulisseneffekt, kein An-
schluss an weitere Habitate) auszuschlie3en.

Im Wirkraum des Vorhabens sind vor allem folgende Gilden zu prifen:

=  Gilde Geblschbriter und an Gebusche gebundene Arten — Bluthafling, Dorngrasmiicke,
Klappergrasmuicke, Goldammer

=  Gilde Luftinsektenjager (Nahrungsgaste) — Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe

Gebiischbriiter und an Gebliische gebundene Arten

Der Bluthanfling als Brutvogel der halboffenen, hecken- und buschreichen Kulturlandschaft
kommt auch am Rand von bzw. in Ortschaften vor. Innerhalb der Siedlungen bieten Garten,
Friedhéfe, Grinanlagen und Obstplantagen in der Brutzeit das geeignete Umfeld. Eine ar-
tenreiche Wildkrautflora spielt fur die Ernahrung fast das ganze Jahr tber eine wichtige Rolle.

Dorngrasmiicke und Klappergrasmiicke sind Brutvogel in halboffener bis offener Land-
schaft mit zumindest kleinen Komplexen von Hecken, Staudendickichten, Einzelblschen,
jungen Stadien der Waldsukzession oder zuwachsenden Brachflachen.

Optimalhabitate der Dorngrasmiicke sind trockene Gebusch- und Heckenlandschaften, wo-
bei warmere Lagen allgemein bevorzugt werden. Die Art kann als typischer Brutvogel der
Grenzflachen zwischen verschiedenen Habitaten und der vielfaltig gegliederten Landschaft
bezeichnet werden. Die Klappergrasmiicke bevorzugt als Bruthabitat Feldhecken, Feldge-
hoélze, dichte Buschreihen und gerne auch Grenzhecken von Garten. Die Nestanlage findet
bei beiden Grasmuckenarten im Inneren der Gebusche statt.

Die Goldammer ist ein flachendeckend verbreiteter, sehr haufiger Brutvogel. Die Art kann
als typischer Bewohner von Saumhabitaten (Ubergang von baum- und gebiischbestandenen
Gebieten zu Freiflachen) bezeichnet werden. Sie ist Brutvogel offener und halboffener, ab-
wechslungsreicher Landschaften mit Bliischen, Hecken und Gehdlzen, an Randern landlicher
Siedlungen, bepflanzten Dammen, Béschungen, Wegrandern und auf alteren Brachen. Das
Nest wird auf dem Boden in der Vegetation versteckt oder niedrig in Buschen angelegt.

Der Geltungsbereich selbst besitzt zwar aufgrund kleinflachiger Gebuischstrukturen Im Rand-
bereich des Plangebietes eine Eignung als Lebensstatte fir die genannten Geholzbriter, je-
doch befindet sich das Plangebiet bereits im besiedelten Kerngebiet der Stadt Weillenburg i.
Bay.. Daher ist davon auszugehen, dass mdgliche vorkommende Tiere dauerhaft durch
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Stérungen infolge der Nahe zur menschlichen Nutzung beeintrachtigt werden (Larm, Verkehr,
Pradation durch Haustiere, etc.).

Ein Vorkommen von Gebuschbritern und an Gebische gebundene Arten kann im Plangebiet
nicht generell ausgeschlossen werden, da im Plangebiet geeignete Habitataustattungen vor-
handen sind. Jedoch sind die Tiere bereits jetzt dauerhaften Stérungen in Folge der Nahe
zur menschlichen Nutzung ausgesetzt.

Greifvogel und Eulen

Die oben genannten Greifvogel und Eulen sind in Baden-Wirttemberg haufige bis selten vor-
kommende Arten. Viele Arten briten auf hohen Baumen in Feldgehdlzen, in Parkanlagen
sowie in Waldern unterschiedlicher Auspragung. Habicht, Mausebussard, Rotmilan, Sperber,
Turmfalke und die Waldohreule bebriten Horste in Baumwipfeln. Der Turmfalke baut bevor-
zugt Nester in Fels- und Gebaudenischen. Der Waldkauz brutet in Baumhdhlen, Rohr- und
Wiesenweihe am Boden. Alle genannten Greife und Eulen jagen Uber der offenen Kulturland-
schaft nach Beutetieren wie Kleinsdugern und Végeln. lhre Jagdraume sind i.d.R mehrere
Quadratkilometer grol3.

Eine Zerstdorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten im Zusammenhang mit der geplanten
Anlage kann ausgeschlossen werden. Selbst bei Meidung ist der Geltungsbereich angesichts
der als Jagdhabitate nutzbaren Flachen im weiteren Umfeld nicht von existenzieller Bedeu-
tung. Insgesamt ergibt sich durch das Vorhaben keine Verschlechterung fiir die Bestandssi-
tuation der ortlichen Greifvogel- und Eulenpopulationen.

Luftinsektenjager

Die oben genannten Arten bauen ihre Nester im Siedlungsbereich an Gebduden unterhalb
von Dachvorspriingen oder innerhalb von offenen Hallen, Scheunen und Stallungen. Mauer-
segler sind Héhlen- und Nischenbriter an hohen Gebauden. Die beiden Schwalbenarten be-
noétigen zum Nestbau feuchtes, lehmiges Substrat. Daher zahlen unbefestigte Wege und
feuchte bis nasse, unversiegelte Bodenflachen (z.B. im Umfeld von landwirtschaftlichen Be-
trieben) zu den wichtigen Lebensraumausstattungen. Alle drei Arten jagen Fluginsekten Uber
freien Flachen und Uber Gewassern.

Der Geltungsbereich des Vorhabens kann von allen drei Arten als Nahrungsraum genutzt
werden, ist aber aufgrund der Armut an blihenden Pflanzen (als Lebensraum von Fluginsek-
ten) suboptimal ausgestattet sowie aufgrund der Lage im besiedelten Gebiet dauerhaften
Stérungen ausgesetzt.

Eine Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten im Zusammenhang mit dem Vorhaben
kann ausgeschlossen werden, da die genannten Arten siedlungsgebundene Gebaudebrter
sind. Die Nahrungsrdume der insektenjagenden Schwalben und des Mauerseglers werden
durch die geplante Mobilfunkanlage nur in geringem Umfang verkleinert.

Insgesamt ergibt sich durch das Vorhaben keine Verschlechterung fur die Bestandssituation
der ortlichen Luftinsektenjager.
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Offenlandbriiter

Derzeit ist von keiner Relevanz des Planungsvorhabens fur Offenlandbruter (z.B. Feldler-
che, Haubenlerche) auszugehen. Die Feldlerche (Alauda arvensis) britet vor allem in der
offenen Feldflur, auf Brachflachen, Extensivgrinland und Sommergetreide, also dort, wo zu
Beginn der Brut-zeit die Vegetation niedrig und lickenhaft ist. Ab Juli ist eine Bevorzugung
von Hackfrucht- und Maisackern zu beobachten.

Das Plangebiet verflgt Uber zu wenig Offenlandbereiche mit geeigneten Habitatstrukturen
fur Offenlandbriter. Dartber hinaus ist das Plangebiet aufgrund der Lage im Siedlungsgebiet
durch Storeffekte wie Kulisseneffekte, Larm und Pradation gepragt. Es besteht keine Anbin-
dung (Trittsteinbiotope) an geeignete Habitate im weiteren Umfeld.

Ein Eintreffen von Verbotstatbestdnden kann somit generell fir die Gruppe der Offenlandbru-
ter ausgeschlossen werden.

A5.4.7 Zusammenfassung (TBM und OkoloG)

Die Relevanzabschatzung des Biros OkoloG beruht auf der Habitatanalyse vor Ort, vorhan-
denen Altdaten aus verschiedenen Quellen, Literaturauswertungen sowie der Gebietskennt-
nis des Bearbeiters. Es wurden Arten als nicht prifungsrelevant abgeschichtet, wenn a) das
Plangebiet aulRerhalb der bekannten Verbreitung der Art liegt, b) die erforderlichen Lebens-
raume der Arten nicht den im Gebiet angetroffenen Habitaten entsprechen und c) die Wirk-
empfindlichkeit der Arten gegeniber den prognostizierten Wirkungen gering oder nicht gege-
ben ist.

Letztendlich verbleiben nach Prifung durch OkoloG und TB|Markert von allen gelisteten
Pflanzen- und Tierarten die folgenden Arten und Artengruppen als betrachtungsrelevant:

e eine Brutvogelart (Stiglitz)
Far die Art Stiglitz wurde die Betroffenheit dargelegt.

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind notwendig, um Gefahrdungen von Tier- und
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu
mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestande gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
erfolgt unter Berlcksichtigung folgender Vorkehrungen:

e V-M 1: Freimachung des Baufeldes/Heckenrlckschnitt/Rodung aul3erhalb der Brut-
zeit (d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis 28.2.)

Unter Berlcksichtigung dieser VermeidungsmalRnahme koénnen Verbotstatbestande nach
BNatSchG ausgeschlossen werden.

A.5.5 Wasserhaushalt

Im und im ndheren Umfeld der Planung befinden sich keine Oberflachen- bzw. FlieRgewas-
ser.

Stadt WeilRenburg i. Bay.

Bebauungsplan Nr. 36 ,An der Maxanlage® - Anderung

Entwurf vom 02.07.2026

Begriindung 26/48

55



TBMARKERT

Stadtplaner - Landschaftsarchitekten

A.5.6 Immissionsschutz

Einwirkungen auf das Plangebiet:
Gewerbeldrm:

Das Plangebiet liegt an der Schnittstelle zwischen Wohnen und Gewerbe. Es grenzt unmit-
telbar an das Betriebsgelande der Firma OPmobility SE. Infolgedessen muss kunftig mit Im-
missionseinwirkungen auf die angestrebte Wohnbauflache gerechnet werden. Entsprechend
wurde ein das Immissionsschutzbiro abConsultants GmbH zur Ausarbeitung eines Immissi-
onsschutzgutachtens beauftragt. Sich aus dem Gutachten ergebene notwendige Mal3nah-
men zum Immissionsschutz werden in Kapitel A.6.13 erlautert.

Verkehrslarm:

Das Gutachten des Immissionsschutzbiiros abConsultants GmbH legt dar, dass die zulassi-
gen Verkehrslarm-Immissionsgrenzwerte, die auf das Plangebiet einwirken, deutlich unter-
schritten werden.

A.5.7 Denkmalschutz

Im Geltungsbereich sind keine konkreten Hinweise auf Bodendenkmaler bekannt. Baudenk-
maler sind nicht vorhanden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet mit archaolo-
gischen Funden gerechnet werden muss. Der betroffene Personenkreis (Eigentimer oder
Besitzer des Grundstuicks sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf die
gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von archaologischen Objekten nach Art. 8 des Bay-
erischen Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen.

Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem Bodenverfarbungen, Holzreste, Mauern, Me-
tallgegenstande, Steingerate, Scherben und Knochen) mussen unverzuglich, d. h. ohne
schuldhaftes Zdgern, der Unteren Denkmalschutzbehérde (Tel. 09141 907-159) oder direkt
dem Bayerischen Landesamt fir Denkmalpflege mitgeteilt werden.

A.5.8 Fachplanungen und -gutachten
Integriertes Stadtentwicklungskonzept WeiBenburg i- Bay. 2030 (ISEK)

Im Marz 2017 wurde das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt WeiRenburg
i. Bay. vom Stadtrat einstimmig verabschiedet. Das 245 Seiten umfassende ISEK soll als
kinftiger Leitfaden fur die Stadt und ihre Ortsteile gelten.

Unter 4 ,Wohnen und Lebensraum®/ 4.4 ,Wohnformen/Angebotsstruktur‘ wird u.a. folgendes
festgestellt (ab Seite 52):

,Heute gibt es in Weillenburg vor allem Ein- und Mehrfamilienhduser, nur wenige Reihen-
und Stadthauser. Die Prognose fur Weilenburg zeigt ebenfalls einen starken Anstieg der
uber 65-jahrigen, wahrend der Anteil der arbeitenden Bevdlkerung (18-65 jahrige) zuriickge-
hen wird. Dies wird sich auch auf die Wohngebiete in Weillenburg auswirken. Es wird immer
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mehr 1-Personen Haushalte geben, die auf sichere, barrierefreie Wegeverbindungen inner-
halb der Quartiere angewiesen sind. Aufgrund des gro3en Anteils an alteren Menschen wird
auch das Modell des betreuten Wohnens immer mehr an Bedeutung gewinnen. Weiltenburgs
Zukunft hangt stark mit der Wohnentwicklung zusammen. Der demografische Wandel wird
die Stadt spurbar verandern. Darauf muss WeiRenburg reagieren und einer Uberalterung
entgegenwirken.

Ein starker wirtschaftlicher Sektor, der Arbeitsplatze schafft, kann die Attraktivitat fir den Zu-
zug neuer Bewohner und den Verbleib der einheimischen Bevdlkerung garantieren. Dafur
muss WeilRenburg Raum und differenzierte Angebote zum Wohnen anbieten. Sowohl neue
Wohngebiete im Westen als auch innerstadtisch freiwerdende Wohnhauser sind ideal, um
Familien und jungen Parchen ein adaquates Wohnangebot zu machen.

Die raumlichen Voraussetzungen dafir sind vorhanden. Die Stadt muss in Zukunft das An-
gebot von unterschiedlichen Wohnformen mehr forcieren und vorantreiben, damit Weilken-
burg ein attraktiver und konkurrenzfahiger Wohn- und Arbeitsstandort bleibt.”

Folgende Ziele des ISEK sind fir die Planung relevant:

= Ziel 7.1: Attraktive Wohnangebote fiir Jung und Alt

WeilBenburg wird auch in Zukunft Wohnraum fiir junge Alleinstehende benétigen, aber auch
fur junge Familien, die sich in WeilRenburg eine neue Heimat aufbauen wollen. Diese Nach-
frage kann hauptséchlich lber die Entwicklung innerstadtischer Potentialflichen geschehen
und lber das Nachrlicken in Wohnraum der durch den demografischen Wandel in bestehen-
den Einfamilienhaus- und Siedlungsgebieten frei wird. (...) [S. 166]

= Ziel 7.3: Aktivierung brachliegender, altstadtnaher Flachen fur moderne, integrierte Neu-
bauten

Um die geforderten und benétigten Wohnformen auch umsetzen zu kénnen, braucht die Stadt
den Zugriff auf innerstédtische, gut erreichbare Fléchen. In der Tat besitzt Weil3enburg solche
Flachen im Stadtgefiige zur Genlige. Allen voran die Brachflachen nérdlich der Altstadt eig-
nen sich ideal fiir eine Nachverdichtung der Stadt mit Wohnnutzungen unterschiedlichster
Art. Diese Fldchen sollen ganzheitlich und in enger Zusammenarbeit zwischen allen beteilig-
ten Grundstlickseigentiimern und der Stadt entwickelt werden und (iber geeignete Planungs-
verfahren mit attraktiven Neubauten ins Stadtgeflige integriert werden. [S. 169]

A.6 Planinhalt

A.6.1 Stadtebauliche und griinordnerische Konzeption

Der Bebauungsplan stitzt sich auf ein stadtebauliches Konzept, das im Vorfeld als Grundlage
fur die weitere Planung erarbeitet wurde. Dieses sieht die Errichtung von ca. 21 Doppel- bzw.
Einzelhausern vor, die mit drei Vollgeschossen (EG + OG + DG) eine mafvolle, dem Umfeld
angemessene Hohenentwicklung erhalten. Die Neubebauung orientiert sich an der hetero-
genen Umgebung, die durch eine Mischung aus Einfamilien- und Mehrfamilienhdusern ge-
pragt ist, und fugt sich durch die gewahlte Baukoérperstellung, harmonische Proportionen so-
wie die vorgesehenen Satteldacher Uberzeugend in das bestehende Quartier ein. Die
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ErschlieBung der einzelnen Wohneinheiten erfolgt bewusst Gber nérdlich angeordnete Zu-
gange, sodass nach Siden orientierte Privatgarten entstehen, die eine hohe Aufenthaltsqua-
litdt und sehr gute Belichtungsverhaltnisse gewahrleisten.

Die ErschlieBung des Plangebiets erfolgt Uber die sidlich gelegene Maxanlage. Von dort
fuhrt eine Einfahrt entlang der westlichen Gebietsgrenze zu dem im Nordwesten positionier-
ten Stellplatzbereich, der zugleich als funktionaler Puffer zur benachbarten gewerblichen Nut-
zung dient. Die Stellplatzflachen werden durch Grininseln mit Baumpflanzungen gegliedert
und durch Carports mit extensiver Dachbegrinung erganzt. Dies fuhrt zu einer deutlichen
mikroklimatischen Aufwertung und reduziert die optische Wirkung der versiegelten Bereiche.
Zusatzlich besteht fur die Bewohnerinnen und Bewohner die Mdglichkeit, die Grundstiicke
direkt mit dem Pkw anzufahren. Fir die Feuerwehr und andere Rettungsdienste stehen aus-
reichend dimensionierte Bewegungs- und Aufstellflachen zur Verfigung. Der anfallende Mll
wird an einem zentralen, gut zuganglichen Sammelstandort im Stiden gebiindelt, sodass eine
effiziente Entsorgung gewabhrleistet ist und die Mullbehalter optisch unauffallig konzentriert
werden kdénnen.

Im Ubergang zum Gewerbegebiet ist zudem eine groRziigige Fahrradabstellanlage vorgese-
hen. Ein zentral gelegener, begriinter Spielplatz dient als gemeinschaftlicher Treffpunkt fur
die Bewohnerinnen und Bewohner und starkt die nachbarschaftliche Kommunikation. Durch
zusatzliche Bepflanzungen in den privaten Garten entsteht ein durchgehend griines und
wohnfreundliches Umfeld. Insgesamt verfolgt die stadtebauliche Konzeption das Ziel, ein klar
strukturiertes, 6kologisch orientiertes und sozial ausgewogenes Wohnquartier zu entwickeln,
das sowohl funktional als auch gestalterisch tuberzeugt.
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A.6.2 Raumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet umfasst die Grundstlicke mit den Flst.-Nrn. 1430, 1445 und 1433 der Gemar-
kung Weilienburg i. Bay. Insgesamt betragt die GroRe des Gebietes rund 4.965 m2.

A.6.3 Art der baulichen Nutzung

Entsprechend des Charakters des Gebiets wird im Geltungsbereich ein Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) gemal § 4 BauNVO festgesetzt.

Die in einem Allgemeinen Wohngebiet nach §4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen
Nutzungen — Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen — werden als unzulassig festgesetzt, da
die mit diesen Nutzungen einhergehenden Publikums- und Lieferverkehre dem bestehenden
Charakter als Wohngebiet entgegenstehen wiirden.

A.6.4 MaR der baulichen Nutzung

Das Mal} der baulichen Nutzung kann entsprechend § 16 BauNVO bestimmt werden. Geman
§ 16 Abs. 3 BauNVO ist im Bebauungsplan stets die Grundflachenzahl (GRZ) bzw. die zu-
lassige Grundflache sowie die Zahl der Vollgeschosse bzw. die H6he baulicher Anlagen fest-
zusetzen. Das Mal der baulichen Nutzung ist ein fur die stadtebauliche Entwicklung ent-
scheidend pragendes Element. So bestimmen Héhe und Dichte der Bebauung das dullere
Erscheinungsbild, haben aber auch Auswirkungen auf den Flachenverbrauch.

Grundflache

Aufgrund des konkret ausgearbeiteten Bebauungskonzepts wird in diesem Bebauungsplan
auf die Festsetzung einer GRZ verzichtet. Stattdessen wird das zuldssige Mal} der baulichen
Nutzung im Allgemeinen Wohngebiet tiber eine maximale Grundflache (GR) definiert. Fur die
Hauptnutzung wird eine Gesamtgrundflache von 1.440 m? festgesetzt. Bezogen auf die Ge-
samtflaiche des Geltungsbereichs ergibt sich hieraus ein Uberbauungsanteil im Sinne der
GRZ von etwa 29 %. Terrassen durfen die zulassige Grundflache zusétzlich um bis zu 15 m?
Uberschreiten.

Daruber hinaus werden fur jedes Baufenster maximale Grundflachen festgesetzt; die ent-
sprechenden Werte kénnen der Planzeichnung bzw. der Nutzungsschablone enthommen
werden.

Gemal § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass durch die zulassige Grundflache
durch Carportanlagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sine des § 14
BauNVO sowie Gemeinschaftsanlagen tUberschritten werden darf, maximal jedoch bis zu ei-
ner Gesamtgrundflache von maximal 2.500 m?. Bezogen auf die Gesamtflache des Geltungs-
bereichs ergibt sich hieraus ein Uberbauungsanteil im Sinne der GRZ Il von etwa 50,3 %.

Zahl der Vollgeschosse, Hohe baulicher Anlagen

Die festgesetzten Werte zur zulassigen Hohe und Geschossigkeit der Gebaude wurde aus
der stadtebaulichen Konzeption abgeleitet.
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Hinsichtlich der Geschossigkeit wurde einheitlich die Errichtung von drei Vollgeschossen (EG
+ OG + DG) festgesetzt. Die stadtebauliche Kubatur wird dartiber hinaus durch die Festset-
zung maximaler Gebaudehothen prazisiert. Die zulassigen Hohen werden Uber einen einheit-
lichen Bezugspunkt ermittelt: die maximale zukinftige Gelandeoberkante (GOK). Diese darf
die in der Planzeichnung per Planeintrag festgelegte Hohe iber Normalhéhennull (NHN) nicht
Uberschreiten. Die GOK wurde standortbezogen fir jedes Grundstlick im Plangebiet be-
stimmt und bestmdglich an die vorhandene naturliche Gelandeoberflache angepasst. Durch
diese differenzierte Festsetzung wird sichergestellt, dass topographische Unterschiede nicht
zu einer ungleichen Ausnutzbarkeit der Baufenster fiihren. Die festgelegte GOK bildet den
Ausgangswert fur die weiteren Héhenbemessungen, insbesondere fir die Wandhdhe (WH)
und die Firsthéhe (FH).

Die Wandhoéhe der baulichen Anlagen darf — gemessen von der GOK bis zum Schnittpunkt
mit der Dachhaut an der AuRenkante der Rohbau-Umfassungsmauer — die im Planeintrag
festgelegte Hohe nicht Gberschreiten. Fir alle Baufenster wird die Wandhdéhe gemaf Planein-
trag einheitlich auf 6,0 m festgesetzt.

Die Firsthohe der baulichen Anlagen darf — gemessen von der GOK bis zum héchsten Punkt
der obersten Geschossebene — ebenfalls die im Planeintrag festgelegte Héhe nicht tber-
schreiten. Innerhalb der Baufenster 1 und 2 betragt die zuldssige Firsthohe 10,0 m, in den
Ubrigen Baufenstern 9,5 m. Untergeordnete Bauteile, die diese Hdhe Uberschreiten sind zu-
lassig.

A.6.5 Uberbaubare Grundstiicksflichen, Bauweise

Es wird eine offene Bauweise gemalf § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Die zulassigen Haus-
formen werden fUr jedes Baufenster entsprechend den Planeintragen festgelegt. Im Einklang
mit dem stadtebaulichen Konzept werden in Bereichen mit mindestens drei aneinanderge-
reinten Gebauden Hausgruppen als zulassige Bauform festgesetzt. In Bereichen mit zwei
aneinandergebauten Gebauden sind Einzel- und Doppelhduser zulassig.

Im Allgemeinen Wohngebiet wird die Gberbaubare Flache mittels Baugrenzen nach § 23 Abs.
1 BauNVO festgesetzt. Die Baugrenzen orientieren sich an der im stadtebaulichen Konzept
vorgesehenen Gebaudestellung und ermdglichen zugleich ein gewisses Mal} an Flexibilitat
bei der Anordnung der Baukérper. Ein Ubertreten der Baugrenzen um bis zu 1,5 m durch
untergeordnete Bauteile im Sinne des Art. 6 Abs. 6 BayBO, wird nach § 23 Abs. 3 BauNVO
als zulassig festgesetzt. Auch Terrassen durfen bis zu einer Grundflache von 10 m? aul3er-
halb der Baugrenzen liegen.

Zwischen den kiinftigen Gebauden im Anderungsbereich (Baufenster 1 bis 7) gelten die
durch Baugrenzen festgesetzten Abstande; dariber hinaus bleiben die Abstandsflachenre-
gelungen des Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) unberihrt. Ebenso sind die Vor-
gaben des baulichen Brandschutzes im gesamten Anderungsbereich nach den Vorschriften
der BayBO einzuhalten.

Dies bedeutet, dass die festgesetzten Baugrenzen bestimmen, wie weit die Gebaude inner-
halb des Plangebiets voneinander entfernt stehen dirfen. In Verbindung mit den erganzen-
den Festsetzungen zu Wandhohen, Firsthohen wird ein harmonisches und ausgewogenes
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Verhaltnis der Baukorper zueinander sichergestellt. Dadurch werden stadtebauliche Konflikte
vermieden. Trotz der reduzierten Abstandsflachen bleibt eine ausreichende Belichtung und
Bellftung gewahrleistet, sodass keine erdriickende oder unzumutbare Wirkung zwischen den
Gebauden entsteht.

Unabhangig davon gelten die Abstandsflachenregelungen des Art. 6 BayBO gegentliber den
Nachbargrundsticken aullerhalb des Bebauungsplangebiets weiterhin uneingeschrankt.
Das bedeutet, dass zusatzlich zu den im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen auch die
gesetzlichen Mindestabstande zu den Grundstlcksgrenzen sowie zwischen Gebduden ein-
zuhalten sind. Die planungsrechtlichen Festsetzungen ersetzen die gesetzlichen Vorgaben
nicht; die Nachbarrechte bleiben daher vollstandig gewahrt.

A.6.6 Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen

Die Errichtung von Stellplatzen, Garagen und Nebenanlagen erfolgt gemafl dem vorliegen-
den stadtebaulichen Konzept und wird in der Planzeichnung durch entsprechend abge-
grenzte Flachen fur Nebenanlagen konkret verortet. Die Festsetzungen umfassen insbeson-
dere die Zuldssigkeit von Carports bzw. Stellplatzen, oberirdischen Fahrradabstellanlagen,
Abfallsammelanlagen sowie weiteren Nebenanlagen gemaf § 14 BauNVO. Folgende Fest-
setzungen sind im Bebauungsplan enthalten:

- Die Errichtung von Carports bzw. Stellplatzen ist im allgemeinen Wohngebiet aus-
schlieBlich in den als Flachen fur Carports mit Cp beziehungsweise Flachen fir Stell-
platze mit St gekennzeichneten, festgesetzten Flachen und innerhalb der Baugren-
zen zulassig.

- Die Errichtung von oberirdischen Fahrradstellplatzen ist im allgemeinen Wohngebiet
ausschlieflich in den als Flachen fur Fahrradstellplatze mit FSt gekennzeichneten,
festgesetzten Flachen und innerhalb der Baugrenzen zuldssig. Fir Fahrradstell-
platze innerhalb der als Flachen fur Fahrradstellplatze mit FSt gekennzeichneten
Flache ist eine Uberdachung anzulegen.

- Die Errichtung von Abfallsammelanlagen ist im allgemeinen Wohngebiet ausschliel3-
lich in den als Flachen fir Nebenanlagen mit As gekennzeichneten, festgesetzten
Flachen und innerhalb der Baugrenzen zulassig.

- Die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO ist im allgemeinen Wohnge-
biet ausschlieRlich in den als Flache fur Nebenanlagen mit NG gekennzeichneten,
festgesetzten Flachen und innerhalb der Baugrenzen zulassig. Die Nebengebaude
mulssen sich in das gestalterische Gesamtkonzept einfliigen (siehe u.a. Bauord-
nungsrechtliche Festsetzungen 11.1 und 12.1).

A.6.7 Ein- und Ausfahrten

Eine Zu- und Ausfahrt von der Stralle ,An der Maxanlage® ist ausschlie3lich an der in der
Planzeichnung gekennzeichneten Stelle im slidwestlichen Bereich des Plangebiets zulassig.
Diese Lage entspricht der im stadtebaulichen Konzept vorgesehenen Erschlieungsfihrung.
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A.6.8 Regelungen des Wasserablaufs - Flachenbefestigung

Stellplatze und Zufahrten sind mit versickerungsfahigen Belagen zu befestigen (z. B. Rasen-
fugen- oder Drainpflaster). Dies tragt dazu bei, Niederschlagswasser dezentral auf dem
Grundstuck versickern zu lassen, die Kanalisation zu entlasten und die natirliche Grundwas-
serneubildung zu férdern.

A.6.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

In der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belasteten Flache missen Ver- und Entsorgungs-
leitungen gesichert werden. Die Flache muss zum Zwecke der Wartung der jeweiligen Me-
dien zuganglich sein.

A.6.10 Griinordnung

A.6.10.1 Grunordnerische Konzeption

Durch die Anpflanzung von Gehdlzen sollen Beeintrachtigungen des Naturhaushalts und des
Landschaftsbildes reduziert werden. Die Geholzvegetation tragt dazu bei, bodennahe Tem-
peraturextreme in Siedlungsbereichen durch ihr schattenspendendes Laubdach zu mildern
und Luftschadstoffe dank der Filterfunktion der Blatter zu binden. Zudem schaffen Gehdlze
wertvolle Strukturen, die nicht nur das Ortsbild aufwerten, sondern auch als Vernetzungsele-
mente sowie als Lebensraume fir Pflanzen und Tiere dienen. Sie sind daher besonders gut
geeignet, um Eingriffsfolgen zu mindern.

Erganzend hierzu ist eine verpflichtende Dachbegriinung fir Flachdacher von Carports, Ab-
fallsammelanlagen und Fahrradstellplatzen vorgesehen. Diese unterstitzt weitere positive
Effekte wie die Férderung der Biodiversitat, die Verbesserung des Mikroklimas und die zu-
satzliche Ruckhaltung von Niederschlagswasser.

A.6.10.2 PflanzmaBnahmen

Durchgriinung

Es ist mindestens die im Plan dargestellte Anzahl an Baumen zu pflanzen; insgesamt ergibt
sich daraus ein Bedarf von 22 Baumen. Von der dargestellten Lage kann entwurfsabhangig
abgewichen werden. Eine sinnvolle Pflanzung erfolgt insbesondere innerhalb der im Bebau-
ungsplan ausgewiesenen Grunflachen, vor allem als Puffer zwischen den Carportanlagen
sowie im Bereich des Spielplatzes, da die Baume dort ihre gestalterische und raumliche Wir-
kung bestmaoglich entfalten kénnen.

Es sind ausschlielich standortgerechte und einheimische Baume und Straucher/Hecken zu
pflanzen, auf Dauer zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Fur die Auswahl
der Pflanzen fur die Durchgriinung werden die nachfolgenden Arten vorgeschlagen.

Artenliste ,Durchgriinung*:
Laubbaume - Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang: 12-14 cm
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Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Juglans regia Walnuss

Morus spec. Maulbeere

Zierobst (Malus “Evereste”, Malus tschinoskii)
Wildobst (Malus sylvestris, Prunus avium, Pyrus communis)
Obstbdume (regionaltypische Sorte oder regionaltypische alte Sorten)

Dachbegrinung

Dachflachen von Carportanlagen mit (Cp in 4.1 gekennzeichnet), Sammelanlagen flr Abfall
(mit As in 4.3 gekennzeichnet) sowie Fahrradstellplatze (mit FSt in 4.2 gekennzeichnet) mit
Flachdachern oder flach geneigten Dachern mit einer Neigung von weniger als 5°, bezogen
auf die Horizontale, sind mit einer extensiven Dachbegriinung zu versehen. Fir die Dachbe-
grinung ist ein Substrataufbau von mindestens 10 cm vorzusehen, der mit einer standortge-
rechten Graser-, Sedum- oder Krautermischung anzulegen ist. Sind technische Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie vorgesehen, ist die Dachbegriinung
durchlaufend unter der jeweiligen Anlage anzuordnen.

Zeitpunkt der Durchfiihrung

Die griinordnerischen Malinahmen sind spatestens in der ndchsten Pflanzperiode nach Fer-
tigstellung der Bauvorhaben umzusetzen, sodass die Beeintrachtigungen fur den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild moglichst zeitnah minimiert und ausgeglichen werden.

A.6.10.3 Griinordnerische Hinweise

Allgemein

In allen StralRen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone in einer Breite von ca. 0,3 m fur die Unterbringung der Telekommunikationslinien
der Telekom vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt Gber
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen® der Forschungsgesellschaft
fur Stral’en- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beach-
ten. Durch die Baumpflanzungen dirfen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der
Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.

Freiflachengestaltungsplan

Fur die Gestaltung der nicht Gberbauten Grundstlcksflachen bzw. Freiflachen auf dem priva-
ten Baugrundstuck gilt Art. 7 Abs. 1 und 2 BayBO allgemein - erganzend die Festsetzungen
zur Grunordnung. Dies entspricht dem grundsatzlichen Stadtratsbeschlusses vom
24.10.2019, TOP 1.11, wonach die Stadt Weillenburg i. Bay. die Empfehlung des Freistaates
Bayern zur Umsetzung des Art. 7 Abs. 2 der BayBO bei ihren Gebauden und der zugehdrigen
Freiflachen aufgreift.

Dem Bauantrag ist ein Freiflachengestaltungsplan beizufligen.
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A.6.11 Artenschutz

Im Jahr 2022 wurde durch das Biiro OkoloG, 91154 Roth, eine artenschutzrechtliche Rele-
vanzabschatzung erstellt. Diese liegt der Begrindung zum Bebauungsplan bei. Zur Vermei-
dung und Minimierung maoglicher Beeintrachtigungen geschutzter Tier- und Pflanzenarten
werden gemal den Vorgaben und MalRnahmenbeschreibungen der oben genannten spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prifung folgende MaRnahmen festgesetzt:

Vermeidungsmaflinahme 1: Die Freimachung des Baufeldes, Heckenrlickschnitte sowie Ro-
dungen sind nur auRerhalb der Brutzeit von Vogeln, d.h. in der Zeit von Anfang Oktober bis
Ende Februar zulassig.

A.6.12  Naturschutzrechtliche Kompensation der Eingriffe

Die Eingriffsregelung verpflichtet den Vorhabentrager, alle Moglichkeiten zur Vermeidung von
Beeintrachtigungen zu prifen und unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch
geeignete Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen zu kompensieren.

Das vorliegende Bauleitplanverfahren wird gemaR § 13a BauGB im beschleunigten Verfah-
ren durchgefuhrt. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten bei einer Grundflache von weniger
als 20.000 m? — gemal § 13a Abs. 1 Satz2 Nr. 1 BauGB - die durch die Aufstellung des Be-
bauungsplans zu erwartenden Eingriffe als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt
oder zulassig im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz6 BauGB. Ein gesonderter Ausgleich ist daher
nicht erforderlich.

A.6.13 Immissionsschutz

Durch das Biro abConsultants GmbH, Ingenierubdro fir Akustik und Bauphysik, Altenreswitz
25, 92648 Vohenstrauf3, Tel.: 09656 914399-20, wurde eine schalltechnische Untersuchung
durchgeflhrt. Der erarbeitete schalltechnische Bericht Nr. 2274 4 in der Fassung vom
25.03.2026 liegt der Begruindung bei. Die wesentlichen Erkenntnisse werden im Folgenden
dargelegt.

A.6.13.1 Einwirkungen auf das Plangebiet

A.6.13.1.1 Verkehrslarm

An den Immissionsorten im Plangebiet werden die Orientierungswerte aus dem Beiblatt der
DIN 18005:2023-07 (55 dB(A)) tagsuber im mindestens 8 dB und nachts (45 dB(A)) um min-
destens 5 dB unterschritten.

Aufgrund der festgestellten Larmeinwirkungen sind keine schallschutztechnischen MalRnah-
men erforderlich. Freibereiche im Umfeld der Wohnnutzungen innerhalb des Umgriffs sind
ausreichend vor Verkehrslarmeinwirkungen geschutzt.

A.6.13.1.2 Anlagenlarm

Als relevante Larmimmissionen sind die Anlagenlarmimissionen aus dem westlich des Um-
griffs gelegenen Gewerbegebiets mit dem Betrieb der Firma OPmobility SE zu betrachten.
Die Berechnungen haben ergeben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm fur ein
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allgemeines Wohngebiet fur den Tagzeitraum von 55 dB(A) am und von 40 dB(A) fir den
Nachtzeitraum an der zukinftigen Bebauung um bis zu 6 dB Uberschritten werden.

Aufgrund der vorliegenden Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm zur Tag-
und Nachtzeit sind SchallschutzmalRnahmen erforderlich.

Als Obergrenze fur das Vorliegen moglicher schadlicher Umwelteinwirkungen auf Freiflachen
kénnen die Immissionsrichtwerte der TA Larm far Mischgebiete und den Tagzeitraum von 60
dB(A) herangezogen werden, da in diesen Gebieten Wohnen regelmalig zulassig ist. Diese
werden im Umfeld der Wohnungen nicht Uberschritten, sodass eine Erholungsfunktion auf
diesen Freiflachen gewahrleistet ist.

A.6.13.1.3 SchallschutzmaRnahmen

Aufgrund der stadtebaulichen Situation ist eine aktive Larmschutzeinrichtung (Larmschutz-
wall, -wand oder Kombination von beidem) im zentrumsnahen Bereich nicht mit ausreichen-
der Lange und Hohe realisierbar, um die Gewerbeldrmimmissionen aus dem westlich des
Umgriffs gelegenen Gewerbegebiet ausreichend abzuschirmen.

Um Pegelminderungen zumindest fur den Freibereich und fur Immissionsorte im Erdge-
schoss der zukunftigen Bebauung zu erreichen, wird eine aktive Larmschutzeinrichtung ent-
lang der westlichen Grenze des Umgriffes vorgesehen. Eine Verlangerung der Larmschutz-
einrichtung von Nordwesten nach Osten entlang der nérdlichen Grenze des Umgriffes wurde
verworfen, da die Verlangerung lediglich im Erdgeschol} der Nordfassaden der zukiinftigen
Bebauung merkbare Pegelminderungen generieren wirde, sich jedoch aufgrund der zukuinf-
tigen ErschlieBung keine offenbaren Fenster von Aufenthaltsrdumen im Sinne der TA Larm
ergeben werden und in den Obergeschossen keine wahrnehmbaren Pegelminderungen er-
reicht werden konnen.

Entlang des mit dem Planzeichen ~aaaasas gekennzeichneten Bereiches ist daher eine
aktive Schallschutzeinrichtung mit einer Héhe von H = 3,0 m tber Oberkante Rohboden der
Bebauung auf der Teilflache 1 und einer Schallddmmung von D.sic = 25 dB vorgesehen.
Bestandteil der Schallschutzeinrichtung kénnen auch Gebaude sein.

Diese Schallschutzeinrichtung befindet sich entlang der westlichen Grundstlcksgrenze.
Durch die planungsrechtliche Festsetzung der Schallschutzeinrichtung mit einer Héhe von
3,0 m wird gemaR Art. 6 Abs. 1 BayBO die Einhaltung von Abstandsflachen ausgeschlossen.
Eine Ubernahme oder Zustimmung angrenzender Grundstiickseigentiimer ist nicht erforder-
lich, da die Festsetzung im Bebauungsplan erfolgt und stadtebaulich begriindet ist. Die Wand
tragt zur Konfliktvermeidung, zur Verbesserung des Immissionsschutzes und zur geordneten
stadtebaulichen Entwicklung des Gebietes bei und wird daher als notwendig und angemes-
sen eingestuft.

Zum dauernden Aufenthalt des Menschen geeignete Rdume sind in diesen Gebauden nicht
zulassig. Bezug der Bebauung innerhalb des Plangebietes ist erst ab Eintreten der schall-
technischen Wirksamkeit der aktiven Schallschutzeinrichtung zulassig. Die schalltechnische
Wirksamkeit ist mit ab Vorliegen einer Schallddmmung von Disic 2 25 gegeben.
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A.6.13.1.4 Baulicher Larmschutz (architektonische Selbsthilfe)

Da aus den vorbeschriebenen Grinden ein aktiver Larmschutz die vollstandige Einhaltung
der Immissionsrichtwerte der TA Larm nicht sicherstellen kann, sind Manahmen der archi-
tektonischen Selbsthilfe zu treffen.

Das bedeutet, dass an der zuklnftigen Bebauung Fenster von Hauptraumen an Fassaden
mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte vermieden werden und/oder abschirmende
Maflinahmen getroffen werden, welche sicherstellen, dass Uberschreitungen vermieden wer-
den und damit gesunde Wohnverhaltnisse vorliegen.

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm an Immissionsorten an der hinzukom-
menden Bebauung ist sicherzustellen, da sich ansonsten Einschrankungen fiir die bestehen-
den gewerblichen Anlagen ergeben.

Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte, die alten 0,5 m vor den geéffneten Fenstern zu
messen sind, zu ermdglichen, kdnnen die nachstehenden beschriebenen MalRnahmen ergrif-
fen werden. Dabei ist auszuschlieRen, dass Abschirmungen nicht verschieblich oder entfern-
bar ausgebildet werden. Es ist hier ebenfalls zu gewahrleisten, dass die vor den schutzbe-
durftigen Rdumen angeordneten Volumina keinen Aufenthaltsraum im Sinne der BayBO bil-
den.

Grundsatzlich kdnnen an lauten Gebaudeseiten auch nicht 6ffenbare Fenster (Festvergla-
sung) vorgesehen werden, sofern eine Bellftung Uber ein weiteres Fenster an einer ruhigen
Gebaudeseite mdglich ist, oder ein ausreichender Luftwechsel (Grundliftung und mindestens
Nennluftung) sichergestellt ist. Richtlinienbedingt ergibt sich dann an der lauten Gebau-
deseite kein Immissionsort.

A.6.13.2 Auswirkungen auf die Umgebung

A.6.13.2.1 Anlagenlarm

Als relevante Zusatzbelastung im Sinne der TA Larm sind die PKW-Stellplatze im Nordwes-
ten des Plangebietes zu betrachten. Es ergeben sich in der Umgebung (ibliche Uberschrei-
tungen des Spitzenpegelkriteriums der TA Larm. Diese sind situationstypisch und liegen in-
nerhalb des entsprechenden BayVGH, 15. Senat, Urteil vom 25.11.2004, Aktenzeichen 15 B
03.245 hinzunehmenden Bereichs.

A.6.13.2.2 Verkehrslarm

Die Berechnungen im Rahmen der Verkehrsuntersuchung haben ergeben, dass aus dem
planungsbedingten zusatzlichen Verkehrsaufkommen maximal 157 Kfz-Fahrbewegungen er-
geben (Berechnung entsprechend Hessischer VGH, Beschluss vom 17.08.2017 — 4C
2760/16.N). Damit wird die sich aus dem Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs
vom 17.08.2017 — 4C 2760/16.N ergebende Bagatellgrenze von 200 Kfz Fahrbewegungen,
ab der nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass der planungsbedingte Zusatzver-
kehr relevant zu einer Erhéhung der Verkehrslarmimmissionen beitragt, deutlich unterschrit-
ten.
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A.6.14 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Dachgestaltung:

Die Dachform sowie die Dachneigung der Hauptgebaude werden einheitlich in der jeweiligen
Nutzungsschablone festgesetzt. Es ist ausschlieRlich das Satteldach mit einer Dachneigung
von 35° - 42° Grad zulassig. Fur Carports, Nebengebaude und untergeordnete Dacher an
Hauptgebauden, z. B. Terrasseniuberdachungen sind Flachdacher und Pultdacher zulassig.
Sofern diese Anlagen mit einem Flachdach (Neigung von weniger als 5°) errichtet werden
sollen sind die Festsetzungen zur Dachbegriinung zu berlcksichtigen.

Dachaufbauten und Zwerchgiebel: Zwerchgiebel und Zwerchhauser sowie Dachaufbauten in
Form von Gauben sind als untergeordnete Elemente des Hauptdaches bei Satteldachern
zulassig. Die Breite der Dachaufbauten darf insgesamt ein Drittel der Dachlange nicht tber-
schreiten. Je Gebaude sowie fir aneinandergebaute Gebaude ist nur eine Gaubenform zu-
lassig. Dacheinschnitte sind unzulassig.

Solaranlagen auf Dachern sollen sich in der Form und der Anordnung an der Form des Da-
ches orientieren. Sie sind in der Ebene der Dachhaut bzw. alternativ in der Neigung des Da-
ches auf der Dacheindeckung (ohne Aufstdnderungen) einzubauen.

Allgemein zulassig sind Dacheindeckungen in roten, rotbraunen sowie grauen Farbtonen.
Die auRere Dachhaut der Hauptgebaude mit Satteldachern ist mit Ziegeln (z. B. Biber oder
Pfannen) herzustellen.

Fassaden:

Nicht zugelassen flr AuRenwande sind: Glanzender Putz, andere glanzende Materialien,
Fliesen oder Plattenverkleidungen, Asbestzementverkleidungen. Fir die Farbgebung der
Fassaden nicht zugelassen sind: Metallische Farben, glanzende und grell leuchtende Far-
ben, reine, unvermischte, intensive Farbtone. Zugelassen fir die Aulienwande sind: Holz,
geputz-tes oder geschlammtes Mauerwerk, Glas. Zugelassen fur die Farbgebung sind: Pas-
tellténe, erdfarbene Tdne, gebrochene Weilténe

Einfriedungen:

Als Einfriedungen sind Mauern, Dammschuttungen, Erdwalle, Steinkérbe oder sonstige Auf-
fullungen sowie geschlossen wirkende Zaune nicht zulassig. Sie durchbrechen Sichtbezie-
hungen, wirken raumtrennend und widersprechen einem offenen, durchgriinten Siedlungs-
charakter. Alle Einfriedungen sind mit einem 10 cm hohen Abstand vom Boden zu gestalten,
um das Wandern und den Austausch von Kleintieren (z. B. Igel, Amphibien, Reptilien) zu
gewahrleisten und die 6kologische Durchgangigkeit zu sichern.

An der aufleren Grenze des Geltungsbereichs zu den Nachbargrundstiicken dirfen Einfrie-
dungen eine Hohe von 2 m nicht Uberschreiten. Innerhalb des Geltungsbereichs durfen Ein-
friedungen eine Hoéhe von 1,2 m nicht Gberschreiten. Zusatzlich sind im Bereich von Terras-
sen, die an ein Hauptgebaude anschlief3en, Sichtschutzzaune bis zu 2 m Héhe und bis zu 2
m Lange zulassig.
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A.6.15 ErschlieBung, Ver- und Entsorgung
A.6.15.1 Verkehrliche ErschlieBung

Die verkehrliche Erschlielung erfolgt Uber die bereits bestehende Strale Maxanlage, sudlich
des Plangebietes. Die Zufahrt wird in der Planzeichnung durch einen Ein- und Ausfahrtsbe-
reich festgelegt. Die befahrbaren Flachen innerhalb des Plangebietes sind als Private Ver-
kehrsflachen mit der Zweckbestimmung ,private Verkehrsflache* ausgewiesen. Umliegende
FuBwege im Plangebiet werden als Verkehrsflachen mit der Zweckbestimmung ,private Ful3-
wege”“ festgesetzt. Um weiterhin eine angemessene fuBlaufige Erschliefung des Grund-
stucks zu gewahrleisten, ist innerhalb der 5 m breiten Zufahrt ein 1,50 m breiter Gehweg vor-
gesehen. Dieser kann im Rahmen der baulichen Gestaltung beispielsweise durch eine an-
dersfarbige Pflasterung, ohne Héhenversatz, ausgebildet werden.

Der Brandschutz und die Zuganglichkeit fur Feuerwehrfahrzeuge wurden im Konzept bertck-
sichtigt. Daraus ergeben sich zwei mdgliche Feuerwehraufstellflachen (je 7 m x 12 m), die
Uber die privaten Verkehrsflachen angefahren werden kdnnen.

A.6.15.2 Abwasserbeseitigung, Entwasserung
Schmutzwasser:

Die Schmutzwasserbeseitigung wird durch den Anschluss an die zentrale Abwasserbeseiti-
gungsanlage der Stadt Weillenburg i. Bay. sichergestellt.

Niederschlagswasser:

Nach § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist eine dezentrale Niederschlagswasser-
behandlung grundsétzlich vorzusehen. Um dies im Anderungsbereich zu erzielen, ist eine
Ableitung in einen Niederschlagswasserkanal oder die Versickerung vor Ort erforderlich. Die
Schaffung einer Ableitung des Niederschlagswassers ist mit vertretbaren Kosten (wirtschaft-
liche VerhaltnismaRigkeit) derzeit nicht moglich. Ebenso wird eine Versickerung bei den vor-
handenen Untergrundverhaltnissen als nicht funktionsfahig eingeschatzt.

Das neue Quartier ist im Trennsystem herzustellen und das Niederschlagswasser vorerst in
die Mischwasserkanalisation einzuleiten. Um eine anteilige Versickerung im Sinne von Art.
44 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) zu ermdglichen, sind Stellplatze, Stellflachen,
deren Zufahrten und Zugange moglichst mit wasserdurchlassigen Belagen (beispielsweise
Splittfugenpflaster) herzustellen; die Flachenversiegelung soll so gering wie mdglich gehalten
werden.

Die Sammelschmutzwasser- und Sammelregenwasserleitung sind in einem revidierbaren
Kanalschacht zusammenzufihren, der maximal 3 m vor der Grundstiicksgrenze (zur Maxan-
lage hin) in der privaten Verkehrsflache einzubauen ist.

Der Schmutzwasseranschluss ist an den Schmutzwasserkanal in der privaten Verkehrsflache
anzuschlieRen, welcher dann an den revidierbaren Kanalschacht direkt angeschlossen wird.
Der Oberflachenwasseranschluss ist an den Oberflachenwasserkanal in der privaten
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Verkehrsflache anzuschlieRen, welcher dann vor dem revidierbaren Kanalschacht in einen
Ruckhaltebereich (max. 8 Liter/Sekunde Abfluss in den 6ffentlichen Kanal) geflihrt wird. Ein
rechnerischer Nachweis nach Merkblatt DWA A117 qilt als Grundlage des zu schaffenden
Ruckhaltevolumens.

Im Rahmen der Grundstlicksentwasserungsplanung im Baugenehmigungsverfahren sind die
Revisionsschachte fur Schmutzwasser und Oberflachenwasser darzustellen.

Regenwassernutzung:

Die Niederschlagswasser der Dachflachen der kinftigen Einzel-, und Doppelhduser sind in
den zugehorigen Grundstiicken mittels unterirdischer Regenwasserzisternen geeigneten Vo-
lumens zu sammeln und fur die Gartenbewéasserung zu nutzen. Ein geeignetes Volumen liegt
bei mindestens 40 Litern Zisternenvolumen pro Quadratmeter der projizierten Dachflache vor.
Zusatzlich muss pro Grundstiick mindestens Folgendes Volumen vorgehalten werden: 5 m3
fur Einfamilienhauser und 3 m? flir Doppelhauser.

Die Stadt Weilienburg i. Bay. verlangt tblicherweise ein Zisternenvolumen von mindestens
5 m? pro Einzel- bzw. Doppelhaus. Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Grundstickszu-
schnitte ist ein Zisternenvolumen von 5 m?® bei Doppelhausern in diesem konkreten Fall je-
doch nur schwer umsetzbar. Ein solches Mindestvolumen wiirde zudem eine Verdopplung
des rechnerisch erforderlichen Ansatzes von mindestens 40 Litern Zisternenvolumen je
Quadratmeter projizierter Dachflache darstellen. Bei einer projizierten Dachflache von etwa
60 m? ergabe sich ein Bedarf von rund 2,4 m3. Fur das vorliegende Plangebiet wird daher ein
Zisternenvolumen von 3 m® pro Doppelhaus als ausreichend erachtet, sofern die weiteren
Planungs- und Nutzungsanforderungen erflllt werden. Flr Einzelhduser soll das Zisternen-
volumen von 5 m® weiterhin eingehalten werden.

Fir die kunftigen Reihen- und Mehrfamilienwohnhauser wird empfohlen, das Niederschlags-
wasser der versiegelten Grundstucksflachen in einer unterirdischen Regenwasserzisterne zu
sammeln und zur Gartenbewasserung zu verwenden.

Es wird empfohlen, das anfallende Niederschlagswasser auch als Brauchwasser zu nutzen.
Diesbezuglich wird ausdricklich auf die Regelungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
und der Beitrags- und Geblhrensatzung zur Entwasserungssatzung der Stadt Weilenburg i.
Bay. (BGS/EWS) hingewiesen.

Der jeweilige Uberlauf der Regenwasserzisterne ist an das grundstiickseigene Entwasse-
rungssystem (Oberflachenwasserkanal) anzuschlief3en.

Mit den bei der Stadt WeiRenburg i. Bay. einzureichenden Bauvorlagen ist die Entwasse-
rungsplanung fir das Baugrundstlck vorzulegen; dabei ist auch der Bau der erforderlichen
Regenwasserzisterne/n darzustellen.

Uberflutungsschutz bei Starkregenereignissen:

Mit Stellungnahme vom 19.05.2026, Az. 4-4622-WUG177-10529/2026 teilt das Wasserwirt-
schaftsamtes Ansbach mit, dass infolge von Starkregenereignissen im sudlichen
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Anderungsbereich Uberflutungen auftreten kénnen. Um Schaden zu vermeiden, sind bauli-
che Vorsorgemalinahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflachlich abflieliendem
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhdhe von mindestens
25 cm uber Gelande wird empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstiren sollten was-
serdicht und / oder mit Aufkantungen, z. B. vor Lichtschachten, ausgefuhrt werden. Der Ab-
schluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Der nattrliche Ablauf wild abflieRenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegen-
den Grundstucks verstarkt oder auf andere Weise verandert werden (§ 37 Abs. 1 WHG). Im
Plangebiet ist nach der HiOS-Karte (Hinweiskarte Oberflachenabfluss und Sturzflut) im sud-
lichen Bereich eine Gelandesenke mit potentiellen Aufstaubereich eingezeichnet.

’ . Gelandesenken und potenzielle Aufstaubereiche

Abbildung 7: Luftbildausschnitt Planbereich mit potenziellem Aufstaubereich (Quelle: Bayerisches Landesamt fur
Umwelt)

A.6.15.3 Boden
Grundwasser / Schichtwasser:

Sollte bei der Erschliefung und Bebauung Grundwasser angeschnitten werden, so ist bereits
fur eine vortibergehende Ableitung eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Das stan-
dige Ableiten von Grund-, Schicht-, und Quellwasser Uber das Kanalnetz ist verboten. Dies
muss im Interesse des Betriebs der Klaranlage sowie zur Vermeidung einer erhéhten Abwas-
serabgabe ausgeschlossen werden.

Dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach sind gemaR Stellungnahme vom 19.05.2026, Az. 4-
4622-WUG177-10529/2026 keine amtlichen Grundwasserstande im Plangebiet bekannt.

Altlasten:

Dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach liegen gemaf Stellungnahme vom 19.05.2026, Az. 4-
4622-WUG177-10529/2026 keine Informationen uUber Altlasten bzw. zu einer schadlichen Bo-
denveranderung vor. Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffalligkei-
ten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast
hindeuten, ist unverzuglich die zustédndige Bodenschutzbehoérde des Landratsamtes Weilien-
burg-Gunzenhausen zu benachrichtigen.
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Vorsorgender Bodenschutz:

Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. Wiederverwendung von Bodenma-
terial innerhalb der Bauflache. Seitens des Wasserwirtschaftsamts Ansbach wird in der Stel-
lungnahme vom 19.05.2026, Az. 4-4622-WUG177-10529/2026 eine Bodenkundliche Baube-
gleitung fur Baumaflinahmen ab 3.000 m? nach DIN 19639 empfohlen. Bei Uberschissigem
Aushubmaterial sind abhangig vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechtlichen und techni-
schen Anforderungen mafRgeblich. Die Versiegelung von Flachen ist auf ein Mindestmalf} zu
beschranken.

A.6.15.4 Abfallentsorgung

Zur geordneten Abfallentsorgung ist im Bereich der Stellplatze ein zentraler Millsammelplatz
vorgesehen. An den jeweiligen Abholtagen werden die Tonnen vom Sammelplatz aus zur
Maxanlage (6ffentlichen Erschlielungsstralle) vorgezogen. Durch diese Organisation ist ein
Befahren des Plangebiets mit einem Miillfahrzeug nicht erforderlich. Gleichzeitig wird ge-
wahrleistet, dass die Entsorgungsfahrzeuge die Mullbehalter ohne Einschrankungen entlee-
ren kénnen.

A.6.15.5 Stellplatze

Fur die geplante Wohnbebauung sind die bauordnungsrechtlichen erforderlichen Stellplatze
fur den ruhenden Verkehr auf dem Grundstiick nachzuweisen. Daflr wird auf die Stellplatz-
satzung der Stadt Weillenburg i.Bay. in der derzeit glltigen Fassung verwiesen.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Plans gilt die Stellplatzsatzung vom 31.07.2025
(erganzt am 02.10.2025). Nach dieser ist ein Stellplatz je Wohnung anzulegen. Weitere Be-
sucherstellplatze sind nicht vorgesehen. Das Konzept zum Bebauungsplan sieht die Errich-
tung von 21 Stadthausern vor. Demnach waren 21 Stellplatze zu errichten. Im Konzept sind
27 Stellplatze dargestellt.

A.6.16 Flachenbilanz

Tabelle1: Flachenbilanz Geltungsbereich

Flachennutzung Flache  Anteil
Allgemeines Wohngebiet 3.588 m? 72,3 %
Private Grunflache 207 m? 4,2 %
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung (privater FuRweg) 167 m? 3,4 %

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung (private Verkehrsfla-

2 "
che) 1.003 m 20,1 %

Flache gesamt 4.965 m? 100 %
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A.6.17  Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes

Durch das Aufstellen des Bebauungsplans ergeben sich Auswirkungen auf die verschiede-
nen Schutzguter.

Bei den betroffenen Bereichen handelt es sich um nutzungsoffene Brachflachen innerhalb
des Stadtgebietes der Stadt WeilRenburg i. Bay. Die Flachen unterliegen aktuell keiner Nut-
zung und wurden sich selbst Uberlassen. Somit ist die vorliegende Vegetation vor Allem durch
sukzessionsbedingte Pflanzenarten gepragt, die auf die Besiedlung von Ruderalstandorten
spezialisiert sind (z.B. kanadische Goldrute).

Es sind keine Natura-2000-Gebiete, Schutzgebiete gem. §§ 23-29 BNatSchG oder Wasser-
schutzgebiete von der Planung betroffen.

Der Bebauungsplan umfasst eine Flache von etwa 4.965 m?, von denen etwa 2.500 m? kiinf-
tig als Bauflache nutzbar sind (zulassige Gesamtgrundflache).

Derzeit unterliegen die betroffenen Flachen keiner einschlagigen Nutzung und sind somit
durch das Aufkommen von typischer Ruderalvegetation gepragt. Im Randbereich befinden
sich einzelne Gehdlzstrukturen. Sowohl die im Jahr 2022 vom Biro OkoloG durchgefihrte
naturschutzfachliche Relevanzabschatzung als auch die artenschutzrechtliche Potenzialab-
schatzung des Buros TB[MARKERT kommen zu dem Ergebnis, dass unter Berucksichtigung
der vorgesehenen Vermeidungsmafnahmen (Baufeldrdumung und Rodungen aufierhalb der
Brutzeiten) nicht von der Erflllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande auszugehen
ist.

Durch die Anpflanzung von Gehélzen im Zuge der Grinordnungsfestsetzungen werden die
Auswirkungen des Eingriffs auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt reduziert und das
Plangebiet durchgrint.

Der Vorhabenbereich ist derzeit grotenteils unversiegelt. Beim Bodentyp handelt es sich um
,997b Besiedelte Flachen mit anthropogen Uberpragten Bodenformen und einem Versiege-
lungsgrad < 70 %; bodenkundlich nicht differenziert”. Folglich handelt es sich um einen Bo-
dentyp der aufgrund seiner Lage und Vorgeschichte im besiedelten Raum als vorbelastet und
nicht genauer differenzierbar zu beschreiben ist. Im Zuge der Versiegelung ergeben sich Be-
eintrachtigungen auf den Boden, da dieser in den versiegelten Bereichen seine Funktionen
als Puffer-, Speicher-, Transport- und Filtermedium nicht mehr erflllt. AuRerdem fiihrt die
Bodenversiegelung zu Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, da es zu einer Reduzierung
der Niederschlagsversickerung und der Grundwasserneubildung kommt. Es handelt sich je-
doch um eine kleinflachige zusatzliche Flacheninanspruchnahme auf einer vorbelasteten Fla-
che innerhalb des bereits besiedelten Stadtgebietes. Daher kann von Auswirkungen mit ge-
ringer Erheblichkeit auf den Boden- und Wasserhaushalt ausgegangen werden.

Innerhalb des geplanten Baugebietes werden durch den An- und Abfahrtsverkehr von/zu den
neu entstehenden Gebauden die Emission von Luftschadstoffen, CO, und Staub geringfugig
erhéht. Uber den kiinftig versiegelten Flachen kommt es auRerdem zu einer Erhdhung der
Lufttemperatur und infolgedessen zu geringfligigen Einflissen auf das Mikroklima. Auswir-
kungen auf die Umwelt und das Klima durch die Emission von Schadstoffen und
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Treibhausgasen sind durch die Einhaltung der guiltigen Warmestandards und Einbau moder-
ner Heizanlagen zu minimieren. Eine geringfiigige Erhdhung der Schadstoffemissionen durch
Abgase des An- und Abfahrtsverkehrs ist nicht vermeidbar.

Der Geltungsbereich stellt eine Licke im bereits bebauten Stadtgebiet WeiRenburgs i. Bay.
dar. Fir das Landschaftsbild ergeben sich somit kaum negative Auswirkungen, da es sich
beim Plangebiets um eine Liicke im Siedlungsgebiet handelt.

Im Planungsgebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmaler vorhanden.

Die Flache ist infolge der Lage im Stadtgebiet bereits durch Staub- und Schadstoffimmissio-
nen vorbelastet.

Infolge einer Bebauung im Plangebiet kann es zu einer Steigerung des Verkehrsaufkommens
und damit zu erhéhten Immissionen kommen. Die langfristigen Auswirkungen durch Verkehr
und Larm kénnen jedoch aufgrund der geringen Anzahl an potenziellen Neubauten im Plan-
gebiet als geringfligig eingeschatzt werden.

Durch die Versickerung von Niederschlagswasser (Festsetzung zur Nutzung von versicke-
rungsfahigen Belagen) vor Ort, die innere Durchgriinung des Wohngebietes (Verpflichtung
zur Pflanzung von Baumen) wird der Eingriff in die Schutzguter reduziert.

Das vorliegende Verfahren stellt ein Verfahren nach § 13a BauGB dar (Flachen der Innen-
entwicklung). Dies bedeutet einerseits die Schaffung von neuen Baulandpotenzialen in be-
reits stark anthropogen beeinflussten Bereichen und andererseits die Schaffung eines klaren
rechtlichen Rahmens flr einen Teilbereich der Stadt WeiRenburg i. Bay.. Darlber hinaus sei
angemerkt, dass eine Ausweisung von Bauflachen auf anderen Flachen (z. B. auf Ackerfla-
chen) zu starkeren negativen Auswirkungen auf die Schutzguter fuhren wirde. Die Auswir-
kungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild einschliel3lich derer Wechselwirkun-
gen sind fir das vorliegende Verfahren als gering zu bewerten.
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B Rechtsgrundlagen

= Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Art. 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348)

= Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geadndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

= Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und Uber die Darstellung des Plan-
inhalts (Planzeichenverordnung 1990 — PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990
(BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert durch Art. 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI.
S. 189)

= Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007
(GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geandert durch § 2 des Gesetzes vom
23.04.2026 (GVBI. S. 190)

= Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23.02.2011 (GVBI.
S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geandert durch § 15 des Gesetzes vom 26.03.2026
(GVBI. S. 75)

=  Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.03.2026 (BGBI. 2026 | Nr. 87)

= Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBI. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geadndert durch § 1 des Gesetzes vom
23.12.2025 (GVBI. S. 637)

=  Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-

lung (BayRS 2242-1-WK) veréffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geadndert durch
§ 4 des Gesetzes vom 23.04.2026 (GVBI. S. 190)

=  Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz
— BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 01.06.2026 (BGBI. 2026 | Nr. 163)
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Naturschutzfachliche Relevanzabschatzung
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Stadt Weilenburg
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91154 Roth

Fon: 0152-09754649
radle@t-online.de

Richard Radle
Dipl.-Biologe
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Naturschutzfachliche Relevanzabschatzung Maxanlage

1. Einleitung
1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt WeiRenburg in Bay. plant die Anderung des Bebauungsplanes Nr. 36 fiir das
Gebiet ,,An der Maxanlage” im Bereich der Grundstiicke Flur-Nrn. 1430, 1433 und 1445
(alle Gem. WeilRenburg). Die Flache ist das ehemalige Gelande der Gartnerei Bauer.

Amtlich kartierte Biotope sind auf der Flache und in der Umgebung nicht verzeichnet,
ebenso keine Eintragungen in der Artenschutzkartierung.

Abb.: Eingangsbereich

Da das Vorhaben Habitatstrukturen beeintrachtigen kann, ist gem. den gesetzlichen
Vorgaben des § 44 BNatSchG eine Abschatzung der Auswirkung der Planung auf die lo-
kalen Populationen der potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten (heimische
europaische Vogelarten gem. Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie und Tier- und Pflanzen-
arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie) auszuarbeiten.

Die vorliegende gutachterliche Einschatzung soll in Form einer Relevanzabschatzung zur
Feststellung dienen, ob durch das projektierte Vorhaben artenschutzrechtliche Verbots-
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tatbestande des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bis 4 verursacht werden und ggfs. weiter-
gehende Betrachtungen erforderlich sind.

1.2 Datengrundlagen

Als Datengrundlagen wurden herangezogen:

= Topografische Karte

= Artenschutzkartierung Bayern (ASK)

= Biotopkartierung Bayern (Flachland)

= Datenbank-Auszug LfU (05.06.2022)

= Begehungen: 28.04., 23.05. und 07.06.2022
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2. Rechtliche Grundlagen

Die grundsatzliche Vorgehensweise richtet sich nach den Verfahrenshinweisen und den
Angaben zum Prifungsablauf des Bayerischen Landesamtes flir Umweltschutz in der
Internet-Arbeitshilfe, Stand 2020, Abschnitt 1.1. Relevanzprifung.

In einem ersten Schritt werden die Arten abgeschichtet, die aufgrund vorliegender Da-
ten (LfU-Datenbankauswertung) und des Brutvogel-, Libellen-, Heuschrecken-, Fleder-
mausatlasses als zunachst nicht relevant fiir die weiteren Prifschritte identifiziert wer-
den kdnnen.

In einem zweiten Schritt werden fiir die im ersten Schritt nicht abgeschichteten Arten
durch Ubersichtsbegehung und Potenzialanalyse die einzelartenbezogene Bestandssitu-
ation im Untersuchungsraum erhoben. Auf Basis dieser Untersuchungen kénnen dann
die Arten identifiziert werden, die vom Vorhaben tatsachlich betroffen sein kénnen.

Nach dieser Vorpriifung verbleiben evtl. durch das Vorhaben betroffene Arten, die dann
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung zugrunde zu legen sind.
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3. Beschreibung der Flache

Die Flache ist eine Brache mit Altgrasstrukturen und einigen Gehdlzbestdanden. Das
Grundstlick ist komplett von Wohnbebauung mit Garten, Gewerbeflachen und Strallen

umgeben. Dabei ist dieses grofStenteils umzaunt oder mit Mauern eingefriedet.

Einige jingere Geholze (Feldahorn, Salweide, Vogelbeere, randlich Holunder, Zwetschge
bzw. Zibarte, Hasel, an der nérdlichen Grundstiicksgrunze drei durchgewachsene Zier-
koniferen, Essigbaum; in der ehemaligen Zufahrt zu Flurnummer 1433 grél3ere Berg-
und Spitzahorne), auf der Flache viel Kanad. Goldrute, FeldbeifuR, Brennnessel, Acker-
kratzdistel, Ackersenf, Guter Heinrich, Pfeilkresse, Knduelgras, Woll-Ziest).

Der Boden ist bei der Raumung des Gelandes stark verdichtet worden.

Abb.: Gehélze am nérdlichen Rand
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Abb.: Siidostliche Ecke
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Ergebnis der Begehungen:

e Inden Geholzen sind keine Hohlen oder Spalten vorhanden.

e Eswurden keine Horste oder Krahennester gefunden.

e In der Brache fehlende essentielle Teilhabitate fiir Zauneidechse: keine Sonn-
platze, kein grabbares Substrat, bei drei Begehungen keine Nachweise

e Relevante Vogelarten:
Haussperling (in Nachbargarten) — Vorhabenflache ist Nahrungshabitat
Stieglitz (Brut moglich)
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4. Potenzielle Habitate
4.1 Geholze

Mogliche Niststandorte fir freibritende Vogelarten; Hohlen/Spalten sind nicht vorhan-
den, ebenso keine Horste oder Krahennester

4.2 Brachfldche

Der Boden ist stark verdichtet, grabbares Substrat fehlt, ebenso Sonnplatze.
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5. Ermittlung des priifungsrelevanten Artenspektrums

Die Relevanzprifung und Abschichtung der Arten wird in den Tabellen im Anhang vor-
genommen.

Dort werden aufgrund der bekannten Verbreitungssituation, der 6kologischen Anspri-
che und dem Grad der Empfindlichkeit gegenliber den zu erwartenden vorhabenspezifi-
schen Beeintrachtigungen solche Arten abgeschichtet, welche wegen ihres Fehlens in
der Region, des Fehlens von geeigneten Lebensraumen im Vorhabengebiet oder ihrer
fehlenden Wirkempfindlichkeit flir die weiteren Prifungen als nicht relevant erschei-
nen.

Zusammengefasst kann die Abschichtung der Arten in den Tabellen im Anhang nach-
vollzogen werden.

Das konnen sein:

1. der Wirkraum des Vorhabens liegt auBerhalb des bekannten Verbreitungsgebie-
tes der Art;
2. ein erforderlicher Lebensraum/Standort der Art liegt im Wirkraum nicht vor;
die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist vorhabenspezifisch so gering, dass mit
hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbots-
tatbestande ausgeldst wer- den kdnnen (i.d.R. flr weitverbreitete, ungefahrdete
Arten).
Die verbleibenden und weiter zu priifenden Arten sind in den Tabellen hervorgehoben
markiert.

5.1 Bestandsdarstellung der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

5.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezlglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich das Verbot aus § 44
Abs.1, Nr. 4i.V.m. Abs. 5 BNatSchG flir zulassige Eingriffe.

Die Verbreitung bzw. der Lebensraum der geschiitzten Pflanzen liegt auRerhalb des
Vorhabenraumes.

5.1.2 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Bezuglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich die Verbote aus § 44
Abs.1, Nrn. 1 bis 3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir zulassige Eingriffe:
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5.1.2.1 Saugetiere

Es wurden Arten als nicht relevant abgeschichtet, deren Vorkommen aufgrund ihrer
bekannten regionalen Verbreitung ausgeschlossen werden kann, bzw. deren Lebens-
raumanspriche im Gebiet prinzipiell nicht erfillt sind.

Die Flache ist fiir Fledermause nur als Jagdhabitat geeignet, Quartiere sind nicht vor-
handen. Fledermause werden daher abgeschichtet und nicht weiter betrachtet.

5.1.2.2 Reptilien

Ein Vorkommen der Zauneidechse und der Schlingnatter kann ausgeschlossen wer-
den.

Der Boden der Flache wurde bei der Raumung stark verdichtet, so dass kein grabbares
Substrat vorhanden ist. Auch Sonnplatze fehlen. Die Flache ist zum grofSten Teil umfrie-
det und liegt inmitten von Wohn- und Gewerbebebauung bzw. StraRen. Nachweise sind
in der ndheren und weiteren Umgebung nicht vorhanden.

Um das Ergebnis abzusichern, wurden drei Begehungen der Flache durchgefiihrt (vor-
mittags 28.04., 23.05. und 07.06.2022).

4.1.2.3 Amphibien
Abschichtung aller Arten, weil es in weiter Umgebung keine Nachweise gibt.
4.1.2.4 Fische

Kein Lebensraum im Vorhabengebiet.

4.1.2.5 Libellen

Die Verbreitung der im Anhang IV FFH-Richtlinie aufgefiihrten Tierarten liegt auRerhalb
des Wirkraumes des Vorhabens bzw. der Lebensraum ist nicht geeignet. Ein Vorkom-
men kann daher ausgeschlossen werden.

4.1.2.6 Kafer

Die Verbreitung der Tierarten laut Anhang IV der FFH-Richtlinie liegt aulRerhalb des
Wirkraumes des Vorhabens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum.

4.1.2.7 Tagfalter

Die Verbreitung der im Anhang IV FFH-Richtlinie aufgefiihrten Tierarten liegt auRerhalb
des Wirkraumes des Vorhabens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum. Ein
Vorkommen kann daher ausgeschlossen werden.
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4.1.2.8 Nachtfalter

Die Verbreitung der Tierarten laut Anhang IV FFH-Richtlinie liegt auBerhalb des Wirk-
raumes des Vorhabens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum. Ein Vor-
kommen kann daher ausgeschlossen werden.

4.1.2.9 Schnecken

Die Verbreitung der Im Anhang IV FFH-Richtlinie aufgefiihrten Tierarten liegt auRRerhalb
des Wirkraumes des Vorhabens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum. Ein
Vorkommen kann daher ausgeschlossen werden.

4.1.2.10 Muscheln

Die Verbreitung der aufgefiihrten Tierarten liegt auBerhalb des Wirkraumes des Vorha-
bens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum. Ein Vorkommen kann daher
ausgeschlossen werden.
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5.2 Bestandsdarstellung der Europaischen Vogelarten nach
Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Bezlglich der Europaischen Vogelarten nach VRL ergeben sich die Verbote aus § 44
Abs.1, Nrn. 1 bis 3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir zuldssige Eingriffe.

Es wurden alle Arten in der Tabelle abgeschichtet, deren Habitatanspriiche nicht erfillt
sind (z.B. HOohlenbriiter) oder fir die keine Fortpflanzungs- und Ruhestatten bei den
Begehungen gefunden wurden (z.B. Horste, Krdahennester).

Der Haussperling briitet an Nachbarhdusern und wird deshalb ebenfalls nicht weiter
betrachtet.

Nachgewiesen wurde:

RL
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name Bay | RLD | EHZ Kbr
Carduelis carduelis Stieglitz \ B:u

RL D: Rote Liste Deutschland und RL Bay:Rote Liste Bayern:

0: ausgestorben oder verschollen, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefahrdet, 3: gefahrdet,

G: Gefdhrdung anzunehmen, aber Status unbekannt, R: extrem seltene Art mit geographischer Restriktion
V: Arten der Vorwarnliste, D: Daten defizitar

EHZ KBR: Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeografischen Region:

s: unglinstig/schlecht, u: unginstig/unzureichend, g: glinstig, ?: unbekannt

Fiir die vorkommenden, weit verbreiteten Arten (,Allerweltsarten®) ist regelmaRig da-
von auszugehen, dass durch das Vorhaben keine Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes erfolgt.
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5.3 Bestand und Betroffenheit der Europdischen Vogelarten nach
Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Beziglich der Européischen Vogelarten nach VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis
3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schadigungsverbot: Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestat-
ten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Toétung von Vogel oder ihrer
Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumli-

chen Zusammenhang gewahrt wird.

Totungsverbot: Signifikante Erhéhung des Tétungsrisikos flir Exemplare, der durch den

Eingriff oder das Vorhaben betroffenen Arten

Die Verletzung oder Tétung von Tieren und die Beschddigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen, die mit der
Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten verbunden sind, werden im Schadigungsverbot
behandelt.

Stérungsverbot: Erhebliches Storen von Végeln wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Storung zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population flihrt.

Stieglitz (Carduelis carduelis)

Europdische Vogelart nach VRL

1  Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: Bayern: V

Art(en) im UG [X] nachgewiesen [ ] potenziell méglich
Status: Brutvogel

Der Stiglitz ist in Bayern auRerhalb der Alpen flachendeckend verbreitet. Er besiedelt
offene und halboffene Landschaften mit mosaikartigen und abwechslungsreichen
Strukturen (u. a. Obstgéarten, Feldgeholze, Waldrander, Parks). Entscheidend ist hierbei
auch das Vorkommen samentragender Kraut- oder Staudenpflanzen als Nahrungs-
grundlage. Geschlossene Walder werden von der Art gemieden. AuRerhalb der Brut-
zeit ist er oft nahrungssuchend auf Ruderalflachen, samentragenden Staudengesell-
schaften, bewachsenen Flussbdanken, Bahndammen oder verwilderten Garten anzu-
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Stieglitz (Carduelis carduelis)

Europdische Vogelart nach VRL

treffen.

Lokale Population: Der Stieglitz ist als Brutvogel nachgewiesen.

2.1 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5
BNatSchG

Eine direkte Schadigung durch Tétung von Jungvogeln oder Zerstérung von Nestern ist
baubedingt moglich. Vermieden werden kann dies durch das Freimachen des Baufel-
des auBerhalb der Brutzeit. Die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten bleibt aber im rdumlichen Zusam-
menhang gewahrt.

|E Konfliktvermeidende MalRnahmen erforderlich:

¢ Freimachen des Baufeldes au3erhalb der Brutzeit
|:| CEF-Malinahmen erforderlich:

Schadigungsverbot ist erfillt: D ja % nein

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen, insbesondere durch Larm und vi-
suelle Effekte, kann es zu einer Beeintrachtigung weiterer potenziellen Brutplatze
kommen. Da diese Stérungen jedoch immer nur kurzfristig und nicht standig sind, ist
eine erhebliche Storung auszuschlieRen.

|:| Konfliktvermeidende MalRnahmen erforderlich:
|:| CEF-MaRnahmen erforderlich:

Storungsverbot ist erfiillt: [ ]ja X nein

2.3 Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5S. 1, 5 BNatSchG

Fortpflanzungs- und Ruhestatten kdnnen im Zuge der BaumaRnahmen zerstort oder ge-
schadigt werden. Dies wird vermieden, wenn das auRerhalb der Brutzeit freigemacht

wird.
%Konfliktvermeidende MalRnahmen erforderlich:

¢ Freimachen des Baufeldes auRerhalb der Brutzeit

Totungsverbot ist erfiillt: |:| ja |E nein
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6. Zusammenfassung

Die Relevanzabschatzung beruht auf der Habitatanalyse vor Ort, vorhandenen Altdaten
aus verschiedenen Quellen, Literaturauswertungen sowie der Gebietskenntnis des Be-
arbeiters.

Es wurden Arten als nicht prifungsrelevant abgeschichtet, wenn a) das Plangebiet au-
Rerhalb der bekannten Verbreitung der Art liegt, b) die erforderlichen Lebensraume der
Arten nicht den im Gebiet angetroffenen Habitaten entsprechen und c) die Wirkemp-
findlichkeit der Arten gegeniiber den prognostizierten Wirkungen gering oder nicht ge-
geben ist.

Letztendlich verbleiben von allen gelisteten Pflanzen- und Tierarten die folgenden Arten
und Artengruppen als betrachtungsrelevant:

- eine Brutvogelart (Stiglitz)

Fur die Art Stiglitz wurde die Betroffenheit dargelegt.

7. MaBnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der

kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat
7.1 MaRnahmen zur Vermeidung

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind notwendig, um Gefahrdungen von Tier-
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden
oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestdnde gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5
BNatSchG erfolgt unter Bertlicksichtigung folgender Vorkehrungen:

= V-M 1: Freimachung des Baufeldes/Heckenriickschnitt/Rodung auBerhalb der
Brutzeit (d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis 28.2.)
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9. Anhang
9.1 Abschichtungstabellen

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt fir Umwelt
gepruften Artenlisten. Die in den Arteninformationen des LfU zum Download verfiigba-
ren Tabellen beinhalten alle in Bayern aktuell vorkommenden

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,

- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2016) ohne Gefangenschaftsfliichtlin-
ge, Neozoen, Vermehrungsgdste und Irrgaste

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass
einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium fiir Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in
einer Neufassung bestimmt werden miissen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht
bekannt.

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgaste, nicht autochthone Arten sowie
Gastvogel sind in den Listen nicht enthalten. Ebenso sind in den o.a. Artenlisten des LfU
diejenigen Vogelarten nicht enthalten, die aufgrund ihrer euryoken Lebensweise und
mangels aktueller Gefadhrdung in einem ersten Schritt (Relevanzprifung) einer verein-
fachten Betrachtung unterzogen werden kdnnen. Bei diesen weit verbreiteten, sog. ,Al-
lerweltsvogelarten” kann regelmaRig davon ausgegangen werden, dass durch Vorhaben
keine Verschlechterung ihres Erhaltungszustandes erfolgt (Regelvermutung).

Die Artentabelle wird seitens des LfU regelmaRig tiberprift und ggf. bei neueren Er-
kenntnissen fortgeschrieben.

Wenn im konkreten Einzelfall aufgrund einer besonderen Fallkonstellation eine groRere
Anzahl von Individuen oder Brutpaaren dieser weitverbreiteten und haufigen Vogelar-
ten von einem Vorhaben betroffen sein kdnnen, sind diese Arten ebenfalls als zu pri-
fende Arten gelistet.

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen er-
fasst, die in relevanten Rast-/Uberwinterungsstitten im Wirkraum des Projekts als re-
gelmaRige Gastvogel zu erwarten sind.

Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutz-
rechtlich zu priifende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.

Die Tabellendarstellung dient in erster Linie den Behérden zur Nachvollziehbarkeit der
Ermittlung des zu priifenden Artenspektrums.

Geografische und Lebensraum-Abfrage der LfU-Datenbank
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Die Artabfrage (LfU) erfolgte fiir den Landkreis WeiRenburg-Gunzenhausen, hier fiir
den Lebensraum Verkehrsflachen, Siedlungen und Héhlen.

Schritt 1: Relevanzprifung

V: Wirkraum des Vorhabens liegt:

X = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.)
0 = auBRerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern
L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-

Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensraume, Walder, Gewdsser + gutachterliche Einschdtzung nach Begehung):

X =

oder keine Angaben maglich (k.A.)

0=

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art:

X =
0=

vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art voraussichtlich erfillt

nicht vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art mit Sicherheit nicht erfullt

gegeben, oder nicht auszuschlieen, dass Verbotstatbestande ausgeldst werden kénnen

projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen

werden kann, dass keine Verbotstatbestande ausgeldst werden kénnen (i.d.R. nur
weitverbreitete, ungefahrdete Arten)

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet moglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher
auszuschlieBen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern
nicht unwahrscheinlich
X= ja
0 = nein

\Y L E PO | Wissenschaftlicher EHZ

Name Deutscher Name RLBay| RLD Kon

X 0 Myotis brandtii Brandtfledermaus 2 \" u

X 0 Plecotus auritus Braunes Langohr Vv g

X 0 Eptesicus serotinus Breitflligelfledermaus 3 G u

X 0 Myotis nattereri Fransenfledermaus g

X 0 Plecotus austriacus Graues Langohr 2 2 u

X 0 Rhinolophus GroRe Hufeisennase 1 1 s

ferrumequinum

X 0 Nyctalus noctula GrolRer Abendsegler Vv u

X 0 Myotis myotis GrolRes Mausohr Vv g

X 0 Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus \" g

X 0 Barbastella barbastel- | Mopsfledermaus 3 2 u

lus

X 0 Pipistrellus pygmaeus | Miickenfledermaus Vv D u

X 0 Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 3 u

X 0 Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus u

X 0 Myotis daubentonii Wasserfledermaus g
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0 Myotis emarginatus | Wimperfledermaus 1 2 u
0 Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2 D ?
0 X Pipistrellus pipistrel- |Zwergfledermaus g
lus
VvV |L PO | Wissenschaftlicher Deutscher Name RLBay| RLD | EHZ
Name Kon
0 Anthus trivialis Baumpieper 2 3 B:s
0 Fringilla montifringilla | Bergfink R:g
0 Linaria cannabina Bluthanfling 2 3 B:s,
R:u
X 0 Saxicola rubetra Braunkehlchen 1 2 B:s,
R:u
X 0 Coloeus monedula Dohle \ B:g,
R:g
0 Sylvia communis Dorngrasmiicke Vv B:g
0 Spinus spinus Erlenzeisig B:u
0 Passer montanus Feldsperling Vv Vv B:u,
R:g
X 0 Phoenicurus phoeni- | Gartenrotschwanz 3 \" B:u
curus
0 Hippolais icterina Gelbspotter 3 B:u
0 Emberiza citrinella Goldammer \" B:g,
R:g
X 0 Anser anser Graugans B:g,
R:g
0 Picus canus Grauspecht 3 2 B:u
0 Picus viridis Grinspecht B:g
0 Mergus merganser Gansesager Vv B:g,
R:g
0 Accipiter gentilis Habicht Vv B:u
0x Passer domesticus Haussperling Vv \" B:u
0 Cygnus olor Hockerschwan B:g,
R:g
X 0 Carpodacus erythri- | Karmingimpel 1 B:u
nus
X 0 Sylvia curruca Klappergrasmiicke 3 B:u
X 0 Dryobates minor Kleinspecht Vv Vv B:g
X 0 Corvus corax Kolkrabe B:g
X 0 Phalacrocorax carbo | Kormoran B:g,
R:g
0 Cuculus canorus Kuckuck \ \" B:g
0 Apus apus Mauersegler 3 B:u
0 Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3 B:u
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X 0 Buteo buteo Mausebussard B:g,
R:g
X 0 Luscinia megarhyn- Nachtigall B:g
chos

X 0 Lanius collurio Neuntoter Vv B:g
X 0 Emberiza hortulana Ortolan 1 3 B:s
X 0 Oriolus oriolus Pirol Vv \ B:g
X 0 Hirundo rustica Rauchschwalbe Vv 3 B:u,
R:g
0 Turdus iliacus Rotdrossel R:g
0 Corvus frugilegus Saatkrahe B:g,
R:g
X 0 Tyto alba Schleiereule 3 B:u
X 0 Dryocopus martius Schwarzspecht B:g
X 0 Accipiter nisus Sperber B:g
X X X Carduelis carduelis Stieglitz \Y B:u
X 0 Asio flammeus Sumpfohreule 0 1 R:s
X 0 Aythya ferina Tafelente B:u,
R:u
X 0 Ficedula hypoleuca Trauerschnapper Vv 3 B:g,
R:g
X 0 Falco tinnunculus Turmfalke B:g,
R:g
0 Bubo bubo Uhu B:g
0 Strix aluco Waldkauz B:g
0 Asio otus Waldohreule B:g,
R:g
0 Falco peregrinus Wanderfalke B:g
0 Ciconia ciconia Weilstorch 3 B:g,
R:g

0 Jynx torquilla Wendehals 1 2 B:s
0 Pernis apivorus Wespenbussard \ 3 B:g,
R:g
X 0 Upupa epops Wiedehopf 1 3 B:s,
R:g
X 0 Circus pygargus Wiesenweihe R 2 B:g,
R:g
vV L PO | Wissenschaftlicher Deutscher Name RLBay| RLD | EHZ
Name Kon

0 Coronella austriaca Schlingnatter 2 3 u

0 Lacerta agilis Zauneidechse 3 \" u
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RL D: Rote Liste Deutschland und RL Bay:Rote Liste Bayern:

0: ausgestorben oder verschollen, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefahrdet, 3: gefdhrdet,

G: Gefdhrdung anzunehmen, aber Status unbekannt, R: extrem seltene Art mit geographischer Restriktion
V: Arten der Vorwarnliste, D: Daten defizitar

EHZ KBR: Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeografischen Region:

s: unglinstig/schlecht, u: unglinstig/unzureichend, g: glinstig, ?: unbekannt

B: Brutvorkommen; R: Rastvorkommen
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1. Einleitung
1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt WeiRenburg in Bay. plant die Anderung des Bebauungsplanes Nr. 36 fiir das
Gebiet ,,An der Maxanlage” im Bereich der Grundstiicke Flur-Nrn. 1430, 1433 und 1445
(alle Gem. WeilRenburg). Die Flache ist das ehemalige Gelande der Gartnerei Bauer.

Amtlich kartierte Biotope sind auf der Flache und in der Umgebung nicht verzeichnet,
ebenso keine Eintragungen in der Artenschutzkartierung.

Abb.: Eingangsbereich

Da das Vorhaben Habitatstrukturen beeintrachtigen kann, ist gem. den gesetzlichen
Vorgaben des § 44 BNatSchG eine Abschatzung der Auswirkung der Planung auf die lo-
kalen Populationen der potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten (heimische
europaische Vogelarten gem. Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie und Tier- und Pflanzen-
arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie) auszuarbeiten.

Die vorliegende gutachterliche Einschatzung soll in Form einer Relevanzabschatzung zur
Feststellung dienen, ob durch das projektierte Vorhaben artenschutzrechtliche Verbots-
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tatbestande des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bis 4 verursacht werden und ggfs. weiter-
gehende Betrachtungen erforderlich sind.

1.2 Datengrundlagen

Als Datengrundlagen wurden herangezogen:

= Topografische Karte

= Artenschutzkartierung Bayern (ASK)

= Biotopkartierung Bayern (Flachland)

= Datenbank-Auszug LfU (05.06.2022)

= Begehungen: 28.04., 23.05. und 07.06.2022
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2. Rechtliche Grundlagen

Die grundsatzliche Vorgehensweise richtet sich nach den Verfahrenshinweisen und den
Angaben zum Prifungsablauf des Bayerischen Landesamtes flir Umweltschutz in der
Internet-Arbeitshilfe, Stand 2020, Abschnitt 1.1. Relevanzprifung.

In einem ersten Schritt werden die Arten abgeschichtet, die aufgrund vorliegender Da-
ten (LfU-Datenbankauswertung) und des Brutvogel-, Libellen-, Heuschrecken-, Fleder-
mausatlasses als zunachst nicht relevant fiir die weiteren Prifschritte identifiziert wer-
den kdnnen.

In einem zweiten Schritt werden fiir die im ersten Schritt nicht abgeschichteten Arten
durch Ubersichtsbegehung und Potenzialanalyse die einzelartenbezogene Bestandssitu-
ation im Untersuchungsraum erhoben. Auf Basis dieser Untersuchungen kénnen dann
die Arten identifiziert werden, die vom Vorhaben tatsachlich betroffen sein kénnen.

Nach dieser Vorpriifung verbleiben evtl. durch das Vorhaben betroffene Arten, die dann
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung zugrunde zu legen sind.
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3. Beschreibung der Flache

Die Flache ist eine Brache mit Altgrasstrukturen und einigen Gehdlzbestdanden. Das
Grundstlick ist komplett von Wohnbebauung mit Garten, Gewerbeflachen und Strallen

umgeben. Dabei ist dieses grofStenteils umzaunt oder mit Mauern eingefriedet.

Einige jingere Geholze (Feldahorn, Salweide, Vogelbeere, randlich Holunder, Zwetschge
bzw. Zibarte, Hasel, an der nérdlichen Grundstiicksgrunze drei durchgewachsene Zier-
koniferen, Essigbaum; in der ehemaligen Zufahrt zu Flurnummer 1433 grél3ere Berg-
und Spitzahorne), auf der Flache viel Kanad. Goldrute, FeldbeifuR, Brennnessel, Acker-
kratzdistel, Ackersenf, Guter Heinrich, Pfeilkresse, Knduelgras, Woll-Ziest).

Der Boden ist bei der Raumung des Gelandes stark verdichtet worden.

Abb.: Gehélze am nérdlichen Rand
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Abb.: Siidostliche Ecke
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Ergebnis der Begehungen:

e Inden Geholzen sind keine Hohlen oder Spalten vorhanden.

e Eswurden keine Horste oder Krahennester gefunden.

e In der Brache fehlende essentielle Teilhabitate fiir Zauneidechse: keine Sonn-
platze, kein grabbares Substrat, bei drei Begehungen keine Nachweise

e Relevante Vogelarten:
Haussperling (in Nachbargarten) — Vorhabenflache ist Nahrungshabitat
Stieglitz (Brut moglich)
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4. Potenzielle Habitate
4.1 Geholze

Mogliche Niststandorte fir freibritende Vogelarten; Hohlen/Spalten sind nicht vorhan-
den, ebenso keine Horste oder Krahennester

4.2 Brachfldche

Der Boden ist stark verdichtet, grabbares Substrat fehlt, ebenso Sonnplatze.
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5. Ermittlung des priifungsrelevanten Artenspektrums

Die Relevanzprifung und Abschichtung der Arten wird in den Tabellen im Anhang vor-
genommen.

Dort werden aufgrund der bekannten Verbreitungssituation, der 6kologischen Anspri-
che und dem Grad der Empfindlichkeit gegenliber den zu erwartenden vorhabenspezifi-
schen Beeintrachtigungen solche Arten abgeschichtet, welche wegen ihres Fehlens in
der Region, des Fehlens von geeigneten Lebensraumen im Vorhabengebiet oder ihrer
fehlenden Wirkempfindlichkeit flir die weiteren Prifungen als nicht relevant erschei-
nen.

Zusammengefasst kann die Abschichtung der Arten in den Tabellen im Anhang nach-
vollzogen werden.

Das konnen sein:

1. der Wirkraum des Vorhabens liegt auBerhalb des bekannten Verbreitungsgebie-
tes der Art;
2. ein erforderlicher Lebensraum/Standort der Art liegt im Wirkraum nicht vor;
die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist vorhabenspezifisch so gering, dass mit
hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbots-
tatbestande ausgeldst wer- den kdnnen (i.d.R. flr weitverbreitete, ungefahrdete
Arten).
Die verbleibenden und weiter zu priifenden Arten sind in den Tabellen hervorgehoben
markiert.

5.1 Bestandsdarstellung der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

5.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezlglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich das Verbot aus § 44
Abs.1, Nr. 4i.V.m. Abs. 5 BNatSchG flir zulassige Eingriffe.

Die Verbreitung bzw. der Lebensraum der geschiitzten Pflanzen liegt auRerhalb des
Vorhabenraumes.

5.1.2 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Bezuglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich die Verbote aus § 44
Abs.1, Nrn. 1 bis 3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir zulassige Eingriffe:
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5.1.2.1 Saugetiere

Es wurden Arten als nicht relevant abgeschichtet, deren Vorkommen aufgrund ihrer
bekannten regionalen Verbreitung ausgeschlossen werden kann, bzw. deren Lebens-
raumanspriche im Gebiet prinzipiell nicht erfillt sind.

Die Flache ist fiir Fledermause nur als Jagdhabitat geeignet, Quartiere sind nicht vor-
handen. Fledermause werden daher abgeschichtet und nicht weiter betrachtet.

5.1.2.2 Reptilien

Ein Vorkommen der Zauneidechse und der Schlingnatter kann ausgeschlossen wer-
den.

Der Boden der Flache wurde bei der Raumung stark verdichtet, so dass kein grabbares
Substrat vorhanden ist. Auch Sonnplatze fehlen. Die Flache ist zum grofSten Teil umfrie-
det und liegt inmitten von Wohn- und Gewerbebebauung bzw. StraRen. Nachweise sind
in der ndheren und weiteren Umgebung nicht vorhanden.

Um das Ergebnis abzusichern, wurden drei Begehungen der Flache durchgefiihrt (vor-
mittags 28.04., 23.05. und 07.06.2022).

4.1.2.3 Amphibien
Abschichtung aller Arten, weil es in weiter Umgebung keine Nachweise gibt.
4.1.2.4 Fische

Kein Lebensraum im Vorhabengebiet.

4.1.2.5 Libellen

Die Verbreitung der im Anhang IV FFH-Richtlinie aufgefiihrten Tierarten liegt auRerhalb
des Wirkraumes des Vorhabens bzw. der Lebensraum ist nicht geeignet. Ein Vorkom-
men kann daher ausgeschlossen werden.

4.1.2.6 Kafer

Die Verbreitung der Tierarten laut Anhang IV der FFH-Richtlinie liegt aulRerhalb des
Wirkraumes des Vorhabens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum.

4.1.2.7 Tagfalter

Die Verbreitung der im Anhang IV FFH-Richtlinie aufgefiihrten Tierarten liegt auRerhalb
des Wirkraumes des Vorhabens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum. Ein
Vorkommen kann daher ausgeschlossen werden.
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4.1.2.8 Nachtfalter

Die Verbreitung der Tierarten laut Anhang IV FFH-Richtlinie liegt auBerhalb des Wirk-
raumes des Vorhabens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum. Ein Vor-
kommen kann daher ausgeschlossen werden.

4.1.2.9 Schnecken

Die Verbreitung der Im Anhang IV FFH-Richtlinie aufgefiihrten Tierarten liegt auRRerhalb
des Wirkraumes des Vorhabens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum. Ein
Vorkommen kann daher ausgeschlossen werden.

4.1.2.10 Muscheln

Die Verbreitung der aufgefiihrten Tierarten liegt auBerhalb des Wirkraumes des Vorha-
bens oder sie finden dort keinen geeigneten Lebensraum. Ein Vorkommen kann daher
ausgeschlossen werden.
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5.2 Bestandsdarstellung der Europaischen Vogelarten nach
Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Bezlglich der Europaischen Vogelarten nach VRL ergeben sich die Verbote aus § 44
Abs.1, Nrn. 1 bis 3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir zuldssige Eingriffe.

Es wurden alle Arten in der Tabelle abgeschichtet, deren Habitatanspriiche nicht erfillt
sind (z.B. HOohlenbriiter) oder fir die keine Fortpflanzungs- und Ruhestatten bei den
Begehungen gefunden wurden (z.B. Horste, Krdahennester).

Der Haussperling briitet an Nachbarhdusern und wird deshalb ebenfalls nicht weiter
betrachtet.

Nachgewiesen wurde:

RL
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name Bay | RLD | EHZ Kbr
Carduelis carduelis Stieglitz \ B:u

RL D: Rote Liste Deutschland und RL Bay:Rote Liste Bayern:

0: ausgestorben oder verschollen, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefahrdet, 3: gefahrdet,

G: Gefdhrdung anzunehmen, aber Status unbekannt, R: extrem seltene Art mit geographischer Restriktion
V: Arten der Vorwarnliste, D: Daten defizitar

EHZ KBR: Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeografischen Region:

s: unglinstig/schlecht, u: unginstig/unzureichend, g: glinstig, ?: unbekannt

Fiir die vorkommenden, weit verbreiteten Arten (,Allerweltsarten®) ist regelmaRig da-
von auszugehen, dass durch das Vorhaben keine Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes erfolgt.
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5.3 Bestand und Betroffenheit der Europdischen Vogelarten nach
Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Beziglich der Européischen Vogelarten nach VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis
3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schadigungsverbot: Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestat-
ten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Toétung von Vogel oder ihrer
Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumli-

chen Zusammenhang gewahrt wird.

Totungsverbot: Signifikante Erhéhung des Tétungsrisikos flir Exemplare, der durch den

Eingriff oder das Vorhaben betroffenen Arten

Die Verletzung oder Tétung von Tieren und die Beschddigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen, die mit der
Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten verbunden sind, werden im Schadigungsverbot
behandelt.

Stérungsverbot: Erhebliches Storen von Végeln wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Storung zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population flihrt.

Stieglitz (Carduelis carduelis)

Europdische Vogelart nach VRL

1  Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: Bayern: V

Art(en) im UG [X] nachgewiesen [ ] potenziell méglich
Status: Brutvogel

Der Stiglitz ist in Bayern auRerhalb der Alpen flachendeckend verbreitet. Er besiedelt
offene und halboffene Landschaften mit mosaikartigen und abwechslungsreichen
Strukturen (u. a. Obstgéarten, Feldgeholze, Waldrander, Parks). Entscheidend ist hierbei
auch das Vorkommen samentragender Kraut- oder Staudenpflanzen als Nahrungs-
grundlage. Geschlossene Walder werden von der Art gemieden. AuRerhalb der Brut-
zeit ist er oft nahrungssuchend auf Ruderalflachen, samentragenden Staudengesell-
schaften, bewachsenen Flussbdanken, Bahndammen oder verwilderten Garten anzu-
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Stieglitz (Carduelis carduelis)

Europdische Vogelart nach VRL

treffen.

Lokale Population: Der Stieglitz ist als Brutvogel nachgewiesen.

2.1 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5
BNatSchG

Eine direkte Schadigung durch Tétung von Jungvogeln oder Zerstérung von Nestern ist
baubedingt moglich. Vermieden werden kann dies durch das Freimachen des Baufel-
des auBerhalb der Brutzeit. Die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten bleibt aber im rdumlichen Zusam-
menhang gewahrt.

|E Konfliktvermeidende MalRnahmen erforderlich:

¢ Freimachen des Baufeldes au3erhalb der Brutzeit
|:| CEF-Malinahmen erforderlich:

Schadigungsverbot ist erfillt: D ja % nein

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen, insbesondere durch Larm und vi-
suelle Effekte, kann es zu einer Beeintrachtigung weiterer potenziellen Brutplatze
kommen. Da diese Stérungen jedoch immer nur kurzfristig und nicht standig sind, ist
eine erhebliche Storung auszuschlieRen.

|:| Konfliktvermeidende MalRnahmen erforderlich:
|:| CEF-MaRnahmen erforderlich:

Storungsverbot ist erfiillt: [ ]ja X nein

2.3 Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5S. 1, 5 BNatSchG

Fortpflanzungs- und Ruhestatten kdnnen im Zuge der BaumaRnahmen zerstort oder ge-
schadigt werden. Dies wird vermieden, wenn das auRerhalb der Brutzeit freigemacht

wird.
%Konfliktvermeidende MalRnahmen erforderlich:

¢ Freimachen des Baufeldes auRerhalb der Brutzeit

Totungsverbot ist erfiillt: |:| ja |E nein
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6. Zusammenfassung

Die Relevanzabschatzung beruht auf der Habitatanalyse vor Ort, vorhandenen Altdaten
aus verschiedenen Quellen, Literaturauswertungen sowie der Gebietskenntnis des Be-
arbeiters.

Es wurden Arten als nicht prifungsrelevant abgeschichtet, wenn a) das Plangebiet au-
Rerhalb der bekannten Verbreitung der Art liegt, b) die erforderlichen Lebensraume der
Arten nicht den im Gebiet angetroffenen Habitaten entsprechen und c) die Wirkemp-
findlichkeit der Arten gegeniiber den prognostizierten Wirkungen gering oder nicht ge-
geben ist.

Letztendlich verbleiben von allen gelisteten Pflanzen- und Tierarten die folgenden Arten
und Artengruppen als betrachtungsrelevant:

- eine Brutvogelart (Stiglitz)

Fur die Art Stiglitz wurde die Betroffenheit dargelegt.

7. MaBnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der

kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat
7.1 MaRnahmen zur Vermeidung

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind notwendig, um Gefahrdungen von Tier-
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden
oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestdnde gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5
BNatSchG erfolgt unter Bertlicksichtigung folgender Vorkehrungen:

= V-M 1: Freimachung des Baufeldes/Heckenriickschnitt/Rodung auBerhalb der
Brutzeit (d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis 28.2.)
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9. Anhang
9.1 Abschichtungstabellen

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt fir Umwelt
gepruften Artenlisten. Die in den Arteninformationen des LfU zum Download verfiigba-
ren Tabellen beinhalten alle in Bayern aktuell vorkommenden

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,

- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2016) ohne Gefangenschaftsfliichtlin-
ge, Neozoen, Vermehrungsgdste und Irrgaste

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass
einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium fiir Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in
einer Neufassung bestimmt werden miissen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht
bekannt.

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgaste, nicht autochthone Arten sowie
Gastvogel sind in den Listen nicht enthalten. Ebenso sind in den o.a. Artenlisten des LfU
diejenigen Vogelarten nicht enthalten, die aufgrund ihrer euryoken Lebensweise und
mangels aktueller Gefadhrdung in einem ersten Schritt (Relevanzprifung) einer verein-
fachten Betrachtung unterzogen werden kdnnen. Bei diesen weit verbreiteten, sog. ,Al-
lerweltsvogelarten” kann regelmaRig davon ausgegangen werden, dass durch Vorhaben
keine Verschlechterung ihres Erhaltungszustandes erfolgt (Regelvermutung).

Die Artentabelle wird seitens des LfU regelmaRig tiberprift und ggf. bei neueren Er-
kenntnissen fortgeschrieben.

Wenn im konkreten Einzelfall aufgrund einer besonderen Fallkonstellation eine groRere
Anzahl von Individuen oder Brutpaaren dieser weitverbreiteten und haufigen Vogelar-
ten von einem Vorhaben betroffen sein kdnnen, sind diese Arten ebenfalls als zu pri-
fende Arten gelistet.

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen er-
fasst, die in relevanten Rast-/Uberwinterungsstitten im Wirkraum des Projekts als re-
gelmaRige Gastvogel zu erwarten sind.

Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutz-
rechtlich zu priifende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.

Die Tabellendarstellung dient in erster Linie den Behérden zur Nachvollziehbarkeit der
Ermittlung des zu priifenden Artenspektrums.

Geografische und Lebensraum-Abfrage der LfU-Datenbank
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Die Artabfrage (LfU) erfolgte fiir den Landkreis WeiRenburg-Gunzenhausen, hier fiir
den Lebensraum Verkehrsflachen, Siedlungen und Héhlen.

Schritt 1: Relevanzprifung

V: Wirkraum des Vorhabens liegt:

X = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.)
0 = auBRerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern
L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-

Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensraume, Walder, Gewdsser + gutachterliche Einschdtzung nach Begehung):

X =

oder keine Angaben maglich (k.A.)

0=

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art:

X =
0=

vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art voraussichtlich erfillt

nicht vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art mit Sicherheit nicht erfullt

gegeben, oder nicht auszuschlieen, dass Verbotstatbestande ausgeldst werden kénnen

projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen

werden kann, dass keine Verbotstatbestande ausgeldst werden kénnen (i.d.R. nur
weitverbreitete, ungefahrdete Arten)

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet moglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher
auszuschlieBen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern
nicht unwahrscheinlich
X= ja
0 = nein

\Y L E PO | Wissenschaftlicher EHZ

Name Deutscher Name RLBay| RLD Kon

X 0 Myotis brandtii Brandtfledermaus 2 \" u

X 0 Plecotus auritus Braunes Langohr Vv g

X 0 Eptesicus serotinus Breitflligelfledermaus 3 G u

X 0 Myotis nattereri Fransenfledermaus g

X 0 Plecotus austriacus Graues Langohr 2 2 u

X 0 Rhinolophus GroRe Hufeisennase 1 1 s

ferrumequinum

X 0 Nyctalus noctula GrolRer Abendsegler Vv u

X 0 Myotis myotis GrolRes Mausohr Vv g

X 0 Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus \" g

X 0 Barbastella barbastel- | Mopsfledermaus 3 2 u

lus

X 0 Pipistrellus pygmaeus | Miickenfledermaus Vv D u

X 0 Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 3 u

X 0 Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus u

X 0 Myotis daubentonii Wasserfledermaus g
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0 Myotis emarginatus | Wimperfledermaus 1 2 u
0 Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2 D ?
0 X Pipistrellus pipistrel- |Zwergfledermaus g
lus
VvV |L PO | Wissenschaftlicher Deutscher Name RLBay| RLD | EHZ
Name Kon
0 Anthus trivialis Baumpieper 2 3 B:s
0 Fringilla montifringilla | Bergfink R:g
0 Linaria cannabina Bluthanfling 2 3 B:s,
R:u
X 0 Saxicola rubetra Braunkehlchen 1 2 B:s,
R:u
X 0 Coloeus monedula Dohle \ B:g,
R:g
0 Sylvia communis Dorngrasmiicke Vv B:g
0 Spinus spinus Erlenzeisig B:u
0 Passer montanus Feldsperling Vv Vv B:u,
R:g
X 0 Phoenicurus phoeni- | Gartenrotschwanz 3 \" B:u
curus
0 Hippolais icterina Gelbspotter 3 B:u
0 Emberiza citrinella Goldammer \" B:g,
R:g
X 0 Anser anser Graugans B:g,
R:g
0 Picus canus Grauspecht 3 2 B:u
0 Picus viridis Grinspecht B:g
0 Mergus merganser Gansesager Vv B:g,
R:g
0 Accipiter gentilis Habicht Vv B:u
0x Passer domesticus Haussperling Vv \" B:u
0 Cygnus olor Hockerschwan B:g,
R:g
X 0 Carpodacus erythri- | Karmingimpel 1 B:u
nus
X 0 Sylvia curruca Klappergrasmiicke 3 B:u
X 0 Dryobates minor Kleinspecht Vv Vv B:g
X 0 Corvus corax Kolkrabe B:g
X 0 Phalacrocorax carbo | Kormoran B:g,
R:g
0 Cuculus canorus Kuckuck \ \" B:g
0 Apus apus Mauersegler 3 B:u
0 Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3 B:u
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X 0 Buteo buteo Mausebussard B:g,
R:g
X 0 Luscinia megarhyn- Nachtigall B:g
chos

X 0 Lanius collurio Neuntoter Vv B:g
X 0 Emberiza hortulana Ortolan 1 3 B:s
X 0 Oriolus oriolus Pirol Vv \ B:g
X 0 Hirundo rustica Rauchschwalbe Vv 3 B:u,
R:g
0 Turdus iliacus Rotdrossel R:g
0 Corvus frugilegus Saatkrahe B:g,
R:g
X 0 Tyto alba Schleiereule 3 B:u
X 0 Dryocopus martius Schwarzspecht B:g
X 0 Accipiter nisus Sperber B:g
X X X Carduelis carduelis Stieglitz \Y B:u
X 0 Asio flammeus Sumpfohreule 0 1 R:s
X 0 Aythya ferina Tafelente B:u,
R:u
X 0 Ficedula hypoleuca Trauerschnapper Vv 3 B:g,
R:g
X 0 Falco tinnunculus Turmfalke B:g,
R:g
0 Bubo bubo Uhu B:g
0 Strix aluco Waldkauz B:g
0 Asio otus Waldohreule B:g,
R:g
0 Falco peregrinus Wanderfalke B:g
0 Ciconia ciconia Weilstorch 3 B:g,
R:g

0 Jynx torquilla Wendehals 1 2 B:s
0 Pernis apivorus Wespenbussard \ 3 B:g,
R:g
X 0 Upupa epops Wiedehopf 1 3 B:s,
R:g
X 0 Circus pygargus Wiesenweihe R 2 B:g,
R:g
vV L PO | Wissenschaftlicher Deutscher Name RLBay| RLD | EHZ
Name Kon

0 Coronella austriaca Schlingnatter 2 3 u

0 Lacerta agilis Zauneidechse 3 \" u
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RL D: Rote Liste Deutschland und RL Bay:Rote Liste Bayern:

0: ausgestorben oder verschollen, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefahrdet, 3: gefdhrdet,

G: Gefdhrdung anzunehmen, aber Status unbekannt, R: extrem seltene Art mit geographischer Restriktion
V: Arten der Vorwarnliste, D: Daten defizitar

EHZ KBR: Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeografischen Region:

s: unglinstig/schlecht, u: unglinstig/unzureichend, g: glinstig, ?: unbekannt

B: Brutvorkommen; R: Rastvorkommen
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TOPO 1.2

Beschlussvorlage WE |f3 ENBURG

SG 43.1/002/2026

in Bayern
Sachgebiet Berichter/in
SG43.1 Herr Schmidtlein
Beratung Datum Behandlung Zustandigkeit
Ausschuss fr Bauwesen, Stadtentwick- 02.07.2026 offentlich Entscheidung
lung, Stadtplanung und Umwelt
Stadtrat 30.07.2026 offentlich Kenntnisnahme

Betreff

Ersatzbeschaffung Mehrzwecktransporter SW 292 fiir den Bauhof
Auftragsvergabe zur Lieferung eines Mehrzwecktransporters

Verwaltungsbericht:

Fir die Ersatzbeschaffung des Mehrzwecktransporters WUG-SW-292 im Bauhof sind im
Vermoégenshaushalt 2026 der Stadt WeiRenburg entsprechende Finanzmittel einge-
stellt.

Es liegen derzeit zwei Angebote vor, deren Priifung und Wertung bis zur Sitzung abge-
schlossen wird.

Vorab kann festgestellt werden, dass beide Angebotssummen den im Vermdgenshaus-
halt eingestellten Finanzmittelansatz von 250.000 € unterschreiten.

Die finalen Details zur Vergabe des Liefervertrages werden in der Sitzung vorgestellt

Finanzielle Auswirkungen Xija [nein

Wenn ja, welche? X einmalige Kosten
] Fortlaufende Kosten

Veranschlagung im Haushalt 2026 bei Haushaltsstelle 1.7701.9357

Vorschlag zum Beschluss:

Die Firma wird mit der Lieferung eines Mehrzweckfahrzeuges gemaR
dem Angebot vom und einer Angebotssumme von € (brut-
to), als Ersatz fFiir das Fahrzeug WUG-SW-292, beauftragt.
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TOP O 2.1

Beschlussvorlage WE |f3 ENBURG

SG 42/007/2026

in Bayern
Sachgebiet Berichter/in
SG 42 Frau Raab
Beratung Datum Behandlung Zustandigkeit
Ausschuss fr Bauwesen, Stadtentwick- 02.07.2026 offentlich Vorberatung
lung, Stadtplanung und Umwelt
Stadtrat 30.07.2026 oOffentlich Entscheidung

Betreff

Wildbadsaal AuRenaufzug
Vorstellung der iiberarbeiteten Planung und Kostenberechnung

Verwaltungsbericht:

Mit Stadtratssitzung vom 29.01.2026 wurde anhand der vorgelegten Vorplanung (Leis-
tungsphase 2) entschieden, den AulRenaufzug an der Westfassade des Wildbadsaals di-
rekt anschlieBend an die bestehende Treppenanlage zu errichten.

Die Kostenschatzung hierfir belief sich auf rd. 437.700 € brutto. Fiir die Malinahme sind
Mittel der Stadtebauférderung zugesagt.

Im Zuge der Weiterbearbeitung durch das Architekturbiiro Feulner und Haffner wurde
die Planung konkretisiert und mit belastbaren Kosten hinterlegt. Diese wird in der Sit-
zung des Stadtrats am 30.07.2026 vorgestellt. Die Prasentation wird der Vorlage zur Sit-
zung angefigt.

Finanzielle Auswirkungen Xija [nein

Wenn ja, welche? X einmalige Kosten
] Fortlaufende Kosten

Veranschlagung im Haushalt bei Haushaltsstelle
2026/2027 1.7621.9490/1.7621.9400

Vorschlag zum Beschluss:
1. Dervorgelegten Kostenberechnung wird zugestimmt.

2. Die vorgelegte Planung wird zur Kenntnis genommen.
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TOP O 2.2

Beschlussvorlage WE |f3 ENBURG

SG 42/008/2026

in Bayern
Sachgebiet Berichter/in
SG 42 Frau Raab
Beratung Datum Behandlung Zustandigkeit
Ausschuss fr Bauwesen, Stadtentwick- 02.07.2026 offentlich Vorberatung
lung, Stadtplanung und Umwelt
Stadtrat 30.07.2026 oOffentlich Entscheidung

Betreff

Erweiterung Kindergarten An der Schniirleinsmiihle
Vergabe Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

Verwaltungsbericht:

Die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten fir die Erweiterung des Kindergartens An der
Schnirleinsmihle (Herstellen des gedammten Dachstuhls einschl. Dachdeckung und An-
schlisse an den Bestand) wurden am 11.06.2026 Uber die Plattform des Staatsanzeiger
eServices beschrankt ausgeschrieben.

Zum Zeitpunkt des Vorlagenschlusses war die Submission noch nicht erfolgt. Die Sub-

mission findet am 07.07.2026 um 10:00 Uhr statt. Die gepriiften Ergebnisse werden in
der Stadtratssitzung bekanntgegeben.

Von den 16 aufgeforderten Bewerbern haben insgesamt .... Bewerber ihre Angebote
eingereicht:

Wirtschaftlichster Bieter: e,

Rechnerisch gepriifte Auftragssumme: ...ooiiiiiiiiiiieeennnns €
Ansatzin der Kostenberechnung: .. €
Unter-/Uberschreitungum: e €

Die Zusage Uber die Fordermittel durch die Regierung von Mittelfranken liegt noch nicht
vor. Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich des beantragten vorzeitigen MaRnahmenbeginns.

Die Beauftragung fir das Gewerk Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten erfolgt in der fol-
genden Sitzung des Stadtrats am 30.07.2026.

Finanzielle Auswirkungen MXija [nein

Wenn ja, welche? X einmalige Kosten
L] Fortlaufende Kosten

Veranschlagung im Haushalt 2026 bei Haushaltsstelle 1.4643.9400

Vorschlag zum Beschluss:
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Beschlussvorlage SG 42/008/2026

Fir die Ausfihrung der Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten beim Erweiterungsbau des
Kindergartens An der Schniirleinsmihle wird das wirtschaftlichste Angebot der Firma
................ aus ................ mit einem Angebotspreisvon ................ € beauftragt.

Seite 2 von 2
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TOP O 2.3

Beschlussvorlage WE |f3 ENBURG

SG 43/002/2026

in Bayern
Sachgebiet Berichter/in
SG43 Herr Schrotz
Beratung Datum Behandlung Zustandigkeit
Ausschuss fr Bauwesen, Stadtentwick- 02.07.2026 offentlich Vorberatung
lung, Stadtplanung und Umwelt
Stadtrat 30.07.2026 oOffentlich Entscheidung

Betreff

Sanierung Geheimrat-Dr.-Dorfler-Strafe (Kanal- und StralRenbau)
Auftragsvergabe Kanalbau, StraBenbau, Erdarbeiten Beleuchtung, Vorbereitung
Breitband

Verwaltungsbericht:

Die Tiefbauarbeiten (Kanal — und StraRenbauarbeiten) fir die Sanierung der Geheimrat-
Dr.-Dorfler-StralRe zwischen der Eichstatter StraRe im Siiden und der Niederhofener
StraRe im Norden werden derzeit 6ffentlich ausgeschrieben.

Ausgeschrieben werden u.a. Kanalbau, Stralenbau, Erdarbeiten Beleuchtung, Vorberei-
tung Breitband und barrierefreie Uberginge Ffiir die Stadt WeiRenburg und Leistungen
der Stadtwerke WeiRenburg.

Die Submission findet am 16.07.2026 um 10.00 Uhr statt.

Die Auftragsvergabe erfolgt in der Stadtratsitzung am 30.07.2026.

Die Abfuhr und Entsorgung des Uberschiissigen Aushubmaterials werden zu einem spé-
teren Zeitpunkt getrennt ausgeschrieben.

Finanzielle Auswirkungen MXija [nein

Wenn ja, welche? X einmalige Kosten
L] Fortlaufende Kosten

Veranschlagung im Haushalt 2026 bei Haushaltsstelle 1.6301.9515

Vorschlag zum Beschluss:

Die Bauarbeiten fir die Sanierung der Geheimrat-Dr.-Dorfler-Stralse werden an die Firma
, ZU einem Angebotspreis von € (brutto), gemald Angebot vom
, vergeben.
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TOP O 2.4

Beschlussvorlage WE |f3 ENBURG

SG 44/004/2026

in Bayern
Sachgebiet Berichter/in
SG 44 Herr Schrotz
Beratung Datum Behandlung Zustandigkeit
Ausschuss fr Bauwesen, Stadtentwick- 02.07.2026 offentlich Vorberatung
lung, Stadtplanung und Umwelt
Stadtrat 30.07.2026 oOffentlich Entscheidung

Betreff
Abwasseranlagen der Stadt WeiBRenburg; Sanierung Mischwasserkanalisation und

Erneuerung Rezatverrohrung im OT Dettenheim
Auftragsvergabe Abfuhr und Entsorgung Aushubmaterial

Verwaltungsbericht:

Die Arbeiten zur Sanierung der Mischwasserkanalisation und Erneuerung Rezatverroh-
rung im OT Dettenheim schreiten ziigig voran.

Die vorhandene Flache Fiir die Lagerung des Aushubs ist begrenzt, weshalb mit der Ab-
fuhr und Entsorgung des tiberschiissigen Aushubmaterials begonnen werden muss. Eine
Beprobung erfolgt derzeit.

Die erforderlichen Arbeiten fiir die Abfuhr und Entsorgung des Aushubmaterials sind
noch durchzufihren und werden beschrankt ausgeschrieben.
Derzeit wird das Interesse geeigneter Firmen abgefragt.

Die Submission findet am 21.07.2026 um 10.00 Uhr statt.

Die Auftragsvergabe erfolgt in der Stadtratssitzung am 30.07.2026.

Finanzielle Auswirkungen Xija [nein

Wenn ja, welche? X einmalige Kosten
] fortlaufende Kosten

Veranschlagung im Haushalt 2026 bei Haushaltsstelle 1.7000.9504 /
1.8811.9501

Vorschlag zum Beschluss:

Der Auftrag zur Abfuhr und Entsorgung des Aushubmaterials fiir die Sanierung der
Mischwasserkanalisation und Erneuerung der Rezatverrohrung wird an die Firma

, ZU einem Angebotspreis von € (brutto), gemaR Angebot
vom , vergeben.
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TOPO 25

Beschlussvorlage WE |f3 ENBURG

SG 44/002/2026

in Bayern
Sachgebiet Berichter/in
SG 44 Herr Schmidtlein
Beratung Datum Behandlung Zustandigkeit
Ausschuss fr Bauwesen, Stadtentwick- 02.07.2026 offentlich Vorberatung
lung, Stadtplanung und Umwelt
Stadtrat 30.07.2026 oOffentlich Entscheidung

Betreff

Kanalsanierung im Ortsteil Heuberg
Auftragsvergabe Kanalbauarbeiten und Glasfaservorbereitung

Anlagen:
2026-04-23_Zustimmungserkldarung

Zusatzlich einladen:
- Herrn Riel3, Sg. 18 - Informationstechnik

Verwaltungsbericht:

Mit Stadtratsbeschluss vom 03.04.2025 wurde die Kanalsanierung im Ortsteil Heuberg
beschlossen. Die Kanalsanierung setzt sich aus Kanalbau- und Kanalinlinerarbeiten zu-
sammen. (Die Kanalinlinerarbeiten von Heuberg werden zusammen mit den Inlinerarbei-
ten in der Danziger und Egerlandstralie im Nachgang des StraRenbaus ausgeschrieben).

Der Stadtrat hat am 23.04.2026, Beschlussvorlage ABT 4/031/2026 unter Ziffer 2 be-
schlossen, dass der gemeinsamen Ausschreibung der nachfolgend beschriebenen Mal3-
nahmen der Stadt WeiRenburg, des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gruppe
links der Altmdhl und der TG Haardt-Heuberg gemal Zustimmungserklarung vom
26.03.2026 zugestimmt wird.

Demnach schreibt die Stadt WeiRenburg derzeit mit der Teilnehmergemeinschaft (TG)
Haardt-Heuberg und dem Zweckverband zur Wasserversorgung Gruppe links der Alt-
mihl die BaumaRnahmen in Heuberg aus Griinden der Wirtschaftlichkeit und einer effi-
zienten Bauausfiihrung gemeinsam aus:

Kanalsanierung (vgl. Beschlussvorlage SG
44/046/2025), Strallenlampen, Sanierung
des Grabens am Wirtschaftsweg
Nachtréaglich: Speedpipearbeiten

Stadt WeiRenburg

Zweckverband zur Wasserversor-

gung Gruppe links der Altmihl Verlegung Wasserleitung

Straldenraumgestaltung gemal? beigefiig-

TG Haardt-Heuberg ter Kostenvereinbarung
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Beschlussvorlage SG 44/002/2026

Die Federflhrung der Ausschreibung obliegt der TG Haardt-Heuberg.

Nachdem in Heuberg hinsichtlich des Glaserfaserausbaus von Seiten der Telekom keine
MaRnahme vorgesehen ist, hat sich die Stadtverwaltung im Zuge der haushaltsrechtli-
chen Ermachtigung der Oberbiirgermeisterin dazu entschlossen, entsprechende Breit-
bandleerohre (Speedpipes) im Zuge der Strallenbauarbeiten mitzuverlegen. Damit ist
beabsichtigt bei einem spateren Glasfaserausbau erforderliche Aufgrabungsarbeiten im
besten Fall zu umgehen bzw. héchstmdglich zu reduzieren, wodurch die neu hergestell-
ten Asphalt- und Pflasterflachen unberihrt bleiben kénnen. Die Speedpipeleerrohre
kéonnen dann von der Stadt Weilienburg einem Glasfaseranbieter angeboten werden.

Die gemeinsame Ausschreibung wird am 16.07.2026 submittiert.

Die Auftragsvergabe der oben aufgefiihrten MaBnahmen erfolgt in der Stadtratssitzung
am 30.07.2026.

Finanzielle Auswirkungen Xija []nein

Wenn ja, welche? 4 einmalige Kosten
[] fFortlaufende Kosten

Veranschlagung im Haushalt 2026 bei Haushaltsstelle
1.7000.9504+1.7911.9500

Vorschlag zum Beschluss:

Der Auftrag fir die Kanalbau- und Speedpipeleerohrarbeiten werden an die Firma
, ZU einem Angebotspreis von € (brutto), gemal Angebot
vom , vergeben.
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TOP O 25

Zustimmungserklarung vom 26.03.2026

Beauftragung der TG Haardt-Heuberg durch die Stadt WeilRenburg i. Bay. und den
Zweckverband zur Wasserversorgung der Gruppe links der Altmiihl

- Die Teilnehmergemeinschaft (TG) Haardt-Heuberg beabsichtigt die Straenraum-

gestaltungen im Ortsteil Heuberg im Jahr 2026 durchzufihren.

Der Verband fiir Lindliche Entwicklung wurde mit der Vorbereitung der beschrankten
Ausschreibung, der Auswertung der Angebote und der Ausarbeitung eines
Vergabevorschlags der vorgenannten MalRnahmen beauftragt.

Im Abstimmungstermin vom 08.10.2025 wurde eine gemeinsame Ausschreibung der
geplanten MaRnahmen der Stadt WeiBenburg i. Bay., des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung der Gruppe links der Altmiihl und der TG Haardt-Heuberg aus Griinden
der Wirtschaftlichkeit und einer effizienten Bauausfihrung besprochen.

Entsprechende Leistungsverzeichnisse werden durch den beauftragten Planer der Stadt
WeiRenburg i. Bay. und des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gruppe links der
Altmiihl gefertigt und dem Verband fir Landliche Entwicklung bereitgestellt.

Der Vorsitzende der TG Haardt-Heuberg bzw. der Verband fiir Landliche Entwicklung wird
bevollmachtigt, die beschrinkte Ausschreibung (StraRenraumgestaltung, MaRnahmen der
Stadt — Kanalsanierung, StraRenlampen und Sanierung des Grabens am Wirtschaftsweg,
sowie fir den Zweckverband zur Wasserversorgung den Rohrgraben zur Verlegung der
Wasserleitung) zu veranlassen und die im Rahmen der Priifung und Wertung der Angebote
notwendigen oder fehlenden Erkldrungen, Nachweise, Unterlagen, Formblatter sowie
Auskinfte zur Aufklarung der Angebote einzuholen.

Die eingereichten Angebote werden vom jeweiligen Auftraggeber gepriift und gewertet. Es
wird ein gemeinsamer Vergabevorschlag angefertigt. Der Zuschlag erfolgt an den insgesamt
wirtschaftlichsten Bieter. Alleiniges Zuschlagskriterium ist der Preis. Der Preis wird aus der
Wertungssumme der drei Angebote ermittelt.

Die einzelnen Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten
Angebotssummen, insbesondere unter Berlicksichtigung von Nachldssen. Eine losweise
Vergabe erfolgt nicht.

Die Stadt WeiRenburg i. Bay. bevollméachtigt die TG Haardt-Heuberg den Bauauftrag namens
und Rechnung der Stadt WeiRenburg i. Bay. zu erteilen.

Anteilige Kosten fir die bevollmachtigten Leistungen (z. B. Veroffentlichung auf der
Vergabeplattform) werden von der Stadt WeilRenburg i. Bay. Gbernommen.

e :
Dieser Erklarung stimmte der Stadtrat der Stadt WeiRenburg i. Bay. am ZéUf{ZOZé
Zu.

WeiRenburgi. Bay, den 2 U, 7076

2 0~ ( —

<7 7

Eva Reichstadg
Oberblirgermeisterin

134



	Sitzungsdokumente
	Einladung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1.1 Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 der Stadt Weißenburg i. Bay. für das Gebiet "An der Maxanlage" im Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 1430 und 1445 sowie der Teilfläche Flur-Nr. 1433, alle Gemarkung Weißenburg
	Vorlage  SG 40.2/001/2026
	Abwägungs- und Beschlusstabelle zum Planstand vom 31.03.2026  SG 40.2/001/2026
	Deckblattentwurf i. d. F. vom 02.07.2026  SG 40.2/001/2026
	Begründung (Entwurf) i. d. F. vom 02.07.2026  SG 40.2/001/2026
	Artenschutzrechtliche Relevanzabschätzung, Stand 17.06.2022  SG 40.2/001/2026
	Schalltechnischer Bericht, Stand 25.03.2026  SG 40.2/001/2026

	TOP Ö  1.2 Ersatzbeschaffung Mehrzwecktransporter SW 292 für den Bauhof
	Vorlage  SG 43.1/002/2026

	TOP Ö  2.1 Wildbadsaal Außenaufzug
	Vorlage  SG 42/007/2026

	TOP Ö  2.2 Erweiterung Kindergarten An der Schnürleinsmühle
	Vorlage  SG 42/008/2026

	TOP Ö  2.3 Sanierung Geheimrat-Dr.-Dörfler-Straße (Kanal- und Straßenbau)
	Vorlage  SG 43/002/2026

	TOP Ö  2.4 Abwasseranlagen der Stadt Weißenburg; Sanierung Mischwasserkanalisation und Erneuerung Rezatverrohrung im OT Dettenheim
	Vorlage  SG 44/004/2026

	TOP Ö  2.5 Kanalsanierung im Ortsteil Heuberg
	Vorlage  SG 44/002/2026
	2026-04-23_Zustimmungserklärung  SG 44/002/2026



